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Berichterstattung fiber das schweizerische Cnterriebtsweseo auf Grundlage der im Jahr 1878 
erschienene! offiziellen Jahresberichte. 

Von K. Grob, Sekretär des Eiziehungswesens des Kantons Zürich. 

Einleitung. 
1. Allgemeine Vorbemerkungen. 

Yon der Mehrzahl der eidgenössischen Stände wird 
alljährlich ein Verwaltungsbericht erstattet. Diese Be
richte sind jedoch verhältnissmässig nur Wenigen zugäng
lich. Der Austausch einzelner Exemplare, wie derselbe 
zwischen den verschiedenen Begierungen zur Zeit freund
nachbarlich stattfindet, gestattet zwar den Mitgliedern 
und Beamten der letztern, von dem Geschäftsverkehr 
anderer Kantone Kenntniss zu nehmen und diese Berichte 
gelegentlich zu Rathe zu ziehen; dagegen àixrffce schwer
lich das gebotene Material so erfolgreich benutzt werden, 
wie wenn dasselbe nach bestimmten Gesichtspunkten ge
ordnet und in einheitlicher Verarbeitung a l s schweize -
r i s c h e r J a h r e s b e r i c h t geboten werden konnte. 

Nun ist gegenwärtig das Bedürfniss einer jährlichen 
Orientirung der Kantone unter einander über die einzelnen 
Bestrebungen und Errungenschaften namentlich auf dem 
Gebiete der Schule dringend geworden, und es vermöchte 
unzweifelhaft eine einheitliche Jahresberichterstattung über 
das gesammte Unterrichtswesen der einzelnen Kantone 
der Idee einer schweizerischen Volksschule mächtigen Vor
schub zu leisten. Mit Rücksicht darauf, dass das eidge
nössische Departement des Innern in naher Zukunft kaum 
in der Lage sein wird, den Artikel 27 der Bundesver
fassung durch Erlass von Gesetzen und Verordnungen 
weiter auszubauen, muss es um so mehr als nothwendig 
erscheinen, die vorhandenen kantonalen Berichte zu sich

ten und ihren wesentlichen Inhalt zur öffentlichen Kennt
niss zu bringen. 

Es stellen sich dem Versueh einer schweizerischen 
Jahresberichterstattung über das Erziehungswesen immer
hin noch bedeutende Schwierigkeiten entgegen. 

Einmal ist die zu benutzende Grundlage ziemlich 
unsicher, ja theilweise gar nicht vorhanden. Von Nid-
walden ist keia Bericht erschienen; die Mehrzahl der im 
Jahr 1878 herausgegebenen 24 offiziellen Jahresberichte 
über das Erziehungswesen beziehen sieh auf das Schul
jahr 1876/77, beziehungsweise das Jahr 1877; eine Anzahl 
umfasst schon das Schuljahr 1877/78; die Kundgebungen 
von Luzern, Glarus und Appenzell I/Bh. sind keine eigent
lichen Jahresberichte, indem sich der erste über 2 Jahre, 
der zweite auf eine Amtsperiode von 3 Jahren erstreckt 
und der dritte an den im Amtsjahr 1874/75 erschienenen 
letzten Bericht anknüpft. 

Aber auch die Gesichtspunkte, aus denen die Bericht
erstattung erfolgt, sind so manigfaltig, dass eine zu
sammenfassende Gestaltung des gebotenen Stoffs nahezu 
unmöglich wird. Während der eine das statistische Ma
terial in den, Vordergrund stellt, enthält ein anderer fast 
gar keine statistische Angaben. Wenn in einem Bericht 
mit Vorliebe die Kantonsschule und andere höhere Lehr
anstalten behandelt werden, befasst sich ein anderer ohne 
Noth fast ausschliesslich mit dem Primarschulwesen. Gibt 
dieser Berichterstatter speziellen Aufschlnss über das Lehrer
personal und dessen Ökonomische Verhältnisse, so wendet 
jener seine besondere Aufmerksamkeit der Schülerbevölker-
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rang za. Tragi der Erlass eines Kantons mehr àen Cha
rakter eines Rechenschaftsberichts der Verwaltungsorgane 
nach der finanziellen Seite hin, so ist einem andern mehr 
der Stempel eines pädagogischen Expertenberichts aufge
drückt. Legen einige Zeogniss ab von sorgfältiger Durch
arbeitung und Sichtung des gebotenen Stoffs, so treten 
andere bloss als äussere Zusammenstellung einer Anzahl 
von Rapporten unterer Schulbehörden und Inspektoren 
auf und sind in Folge davon weit umfangreicher, als der 
wirklich vorhandene Inhalt es erfordern würde- Ergeht 
sich der eine Berichterstatter in der Darlegung subjektiver 
Anschauungen über Schule und Erziehung, so bescheidet 
sich der andere mit der einfachen Darstellung thatsäch-
licher Verhältnisse. 

Es islr nicht gedenkbar, dass durch den gegenseitigen 
Austausch der jährliehen Berichte eine gewisse Ueber-
einstimmung in der äusseren und inneren Haltung der
selben sich von selbst nach und nach Bahn brechen würde, 
kaum sind einzelne Berührungspunkte ersichtlich ; dagegen 
kann schon durch einen V e r s u c h der Zusammen
stellung und Ordnung des Materials ein wesentlicher 
Schritt hiezu gethan werden. Allerdings wird ein erster 
Versuch vorzugsweise nur dazu dienen, vorhandene Lücken 
in diesen Berichten aufzudecken und die Richtungen an
zugeben, nach welchen trotz der vielgestaltigen kantonalen 
Schulorganismen eine Annäherang angestrebt werden 
kann. 

2. Bemerkungen über die einzelnen 
Berichte* 

Zürich. Jahresbericht der Direction des Erziehungswesens 
über den Zustand des zürcherischen Unterrichts
wesens im Schuljahr 1877/78 nebst Bericht über 
den allgemeinen Zustand des Volksschulwesens im 
abgelaufenen Triennium (78 Seiten octav),. 

Der Abschnitt « Statistik » gibt Aufschluss über 
die Prequenzverhältnisse sowohl der obligatorischen Schul
stufe bis in die einzelnen Klassen hinein, wie auch der 
sämmtlichen höhern Schulen, so dass das Zahlenverhält-
niss derjenigen Schüler, welche nur die obligatorische 
Primarschule absolviren, gegenüber denjenigen, welche 
nach vollendeter Alltagsschulzeit in eine höhere Schule 
übertreten, in seinen Grundlagen gegeben ist. Weitere 
Tabellen ertheilen Auskunft über die Lehrerverhält
nisse, die Thätigkeit der Schulbehörden, die Schalgüter, 
die Staatsbeiträge an das Volksschalwesen, die Fortbil
dungsschulen, Kleinkinderschalen, Privatschulen und die 
ertheilten Stipendien. 

Der allgemeine Trienniumsfeericht kehrt nach gesetz
licher Vorschrift nur alle 3 Jahre wieder (der Gesetzgeber 
ging wohl hiebei von der Anschauung aus, dass von 
Fortschritten oder auch nur von wesentlichen Verände
rungen im allgemeinen Zustand der Volksschule doch 
kaum alle Jahre die Rede sein könnte). Derselbe enthält 
eine Zusammenstellung der erlassenen Gesetze, Verord
nungen und Kreisschreiben, der eingeführten oder revi-
dirten Lehrmittel, eine kurze Charakteristik der verschie
denen Schalstufen, einzelner Unterrichtsfächer (Religions
unterricht, Turnen und Zeichnen) und Lehrmittel, er
wähnt der freiwilligen Leistungen von Seiten der Ge
meinden zur Erhöhung der Lehrerbesoldungen und der 
Bemühungen um Verbesserung der Schallokalitäten. 

Ein weiterer Theil enthält Notizen über die einzelnen 
höhern Unterrichtsanstalten im abgelaufenen Schuljahr. 

Im Schlussabschiiitt folgen Mittheilungen über Er
richtung neuer Schulen und Lehrstellen, Patentirung von 
Primär- und Sèkuadarlèhrern, Verfügungen gegen fehl
bare Lehrer, Kurse zur Fortbildung von Lehrern und 
Arbeitslehrerinnen, und wichtigere Entscheide der Er
ziehungsbehörde. 

Bern. Verwaltungsòericht der Erziehungsdirection des 
Kantons Bern für das Jahr 1877 (28 Seiten quart). 

Im ersten Theil finden wir die nothwendigsten Mit
theilungen über Gesetzgebung, administrative Verfügungen 
und Beschlüsse, Patentprüfungen, Lehrmittel und Unter-
richtspläne. Ber zweite Theil bringt statistische Notizen 
über die Zahl der Primarschulen, Lehrkräfte, welch' 
letztere Angaben am vollständigsten sind, Schüler-, 
Schulzeit- und Absenzen-Verhältnisse, Mädchenarbeits
schulen , Eargebniss der Austrittsprüfungen aus der 
Primarschule , Stand der Leibgedinge (Pensionen), 
Staatsbeiträge an Schulhausbauten, das Verzeichniss der 
in der Contrôle über den Schulbesuch saumseligen Gemein
den. Der Abschnitt über die Sekundärschulen und 
Progymnasien enthält kurze Bemerkungen über den Er
folg des Unterrichts nach verschiedenen Richtungen hin, 
wobei der Turnbericht besonderes Interesse beansprucht. 
Reichhaltig und erschöpfend sind die beiden Tabellen über 
die Sekundärschulen: Bestand des Lehrerpersonals und 
ökonomische Lage der Sekundärschulen einer-, Schülerzahl 
und Schulzeit anderseits. Der dritte Theil verbreitet sich 
über die höhern Unterrichtsanstalten. 

IiUZörn. Verwaltungsbericht des Erziehungsdepartements 
des Kantons Luzern betr. das Erziehungswesen für 
die Jahre 1876 und 1877 (36 Seiten octav). 

Der erste Abschnitt «Volksschalwesen» verbreitet sich 
im Wesentlichen über folgende Punkte: Zahl der Schalen 



und Schüler, Schul Versäumnisse, Dienstalter and Besol
dung der Lehrer, Arbeitsschulen, Wiederholungsschulen, 
Bezirksschulen, Kurs för Arbeitslehrerinnen, Rekruten-
prüfungen, Volksbibliotheken, Lehrer-Wittwen- und Waisen
unterstützungsverein und Lehrerseminar. Diese Angaben 
sind aber in mehreren Punkten deswegen unvollständig 
und nahezu werthlos, weil sie nur die Landschaft be
treffen. Als Grund wird angegeben, dass die Schulen 
der Stadt den Kreisinspektoren nicht unterstellt seien, ein 
Umstand, der indess das Erziehungsdepartement kaum 
hindern könnte, auch über die städtischen Volksschulen 
die nöthigen Mittheilungen zu verlangen. 

Der zweite Abschnitt «höheres Erziehungswesen» ent
hält Notizen über die Mittelschulen der Landschaft, so
weit sie über die Bezirksschulen hinausreichen und über 
die höhere Lehranstalt in Luzern. 

TM. Bechenschaflsberickt des Erziehungsrathes des Kan
tons Tiri an den Landrath betr. das Erziehungs
wesen vom Amtsjahr 1877 (40 Seiten octav). 

Dieser Bericht ist in seinem Hauptinhalt ein Inspek
tionsbericht über die sämmtlichen Primär- und die beiden 
Sekundärschulen; hieran knüpft sich eine Klassifikation 
der Schulen nach den Resultaten des Unterrichts nebst 
einigen allgemeinen Bemerkungen über Lehrerpersonal, 
Schullokale, Schuleintheilung, Lehrmittel, Schulzeit, Ab
senzen und Repetitionskurs. Zum Schlüsse folgen Notizen 
über die Kantonsschule. Der Inspektionsbericht zeichnet 
sieh durch originelle Haltung und prägnante Form aus, 
und da demselben auch eine Tabelle «Uebersicht der 
Primär- und Sekundärschulen» beigegeben ist, so verschafft 
er ein ziemlich klares, wenn auch noch wenig tröstliches 
Bild über den Zustand des Primarsehulunterrichts im 
Kanton Uri. 

SchwyZ. Bericht des Erziehungsdepartements des Kantons 
Schutz über das Erziehungswesen von 1877 (39 
Seiten octav). 

In einem allgemeinen Theil finden wir die notwen
digste Orientirung über Gesetzgebung, Behörden, Lehr
personal, Schulen und Schüler, Absenzen, Privatschulen, 
Arbeitsschulen, hierauf eine kurze Charakteristik über 
Unterricht und Disciplin, Mittheilungen über das Seminar 
und die Patentirung. Der beigegebene statistische Theil 
ist einer der reichhaltigsten und vollständigsten. Er gibt 
Aufschluss über Schulvermögen, Schulen, Lehrer, Besol
dung, Schullokale, Schüler und Schulversäumnisse der 
Primär- und Sekundärschulen bis auf die einzelne Schule 
und Schulabtheilung hinein. Eine Rekapitulation über 
eklige Verhältnisse des Lehrerpersonals, wenigstens nach 
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Geschlecht, Stand und Schulstufe, sollte in Zukunft nicht 
fehlen. 

ObwaldôXL Bericht über die Primarschulen des Kantons 
Unterwaiden ob dem Walde (Schuljahr 1877/78) 
dem hohen Erziehungsrathe erstattet durch den 
kantonalen Schulinspektor (48 Seiten octav). 

Dieser Bericht ist ähnlich demjenigen von Uri in 
erster Linie und fast ausschliesslich ein Inspektionsbericht, 
in welchem bei der Schilderung einzelner Schulen 
treffende allgemeine Bemerkungen eingestreut sind. Eine 
statistische Tabelle als Beigabe enthält die Rekapitulation 
der Lehrkräfte, Schulkinder und Schulversäumnisse nebst 
einer Uebersicht über das Schulvermögen. Dieser In
spektionsbericht sucht insbesondere durch Hervorhebung 
der Lichtseiten zu wirken und kann eine ganze Reihe 
der 36 Schulen, namentlich Mädchenschulen «mit Fug 
und Recht> zu den sehr guten zählen. 

NÜWaldon. Kein Bericht. 

(Hants. Bericht über das Schulwesen des Kantons Glarus 
wahrend der Amtsperiode 1875—1878 (23 Seiten 
quart nebst 2 Beilagen). 

Der Bericht versucht einen allgemeinen Ueberblick 
über das gesammte Schulwesen an der Hand folgender 
Punkte zu geben: Rekrutenprüfungen, Durchfuhrung des 
7. Schuljahrs, Streitigkeiten über Schultrennungen und 
Schulhausbauten, Schulversäumnisse, Mädchen-Arbeits
schulen, Sekundärschulen, Fortbildungsschulen, Kurse und 
Konferenzen, Inspektorat, Stipendienfond. Die beigegebe
nen vergleichenden Zusammenstellungen beschlagen nur 
die unentschuldigten Schulversäumnisse und die Verwal
tungsrechnungen der Primär- undSekundarschulgemeinden, 
lassen uns dagegen unaufgeklärt über die Verhältnisse 
des Lehrerpersonals und die Schülerzahl. 

Zug. BechenschaftsbericM des Begierungsrathes und Ober-
gerichtes des eidgen. Standes Zug an den Kantons-
rath desselben über das Amtsjahr 1877. II Innere 
Angelegenheiten 6. Erziehungstoesen (35 Seiten 
octav). 

Nach Mittheilungen über wichtigere Entscheide des 
Erziehungsrathes berührt der Bericht die Verhältnisse der 
einzelnen Primarschulen und Lehrer, soweit dieselben 
etwa durch Lehrerwechsel Veranlassung zu Bemerkungen 
geben, gibt die Zahl der Schüler und Absenzen an, kon-
statirt das Vorhandensein von wenig besuchten Repetir-
schulen, Sekundärschulen und Fortbildungsschulen und 
behandelt etwas einlässlicher die Kantonsschule. Der Titel 
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«Oekonomisches» lässt das Treffhiss der Schulauslagen 
in den einzelnen Gemeinden per Schüler und per Ein
wohner erkennen. 

Freiburg. Bechenschaftsbericht der Erziehungsdirektion 
des Kantons Freiburg über das Jahr 1877 (52 
Seiten octav). 

Einleitend findet die Gesetzgebung die nöthige Be-
rucksichtìgnng. Hierauf folgt eine vollständige Besol
dungsstatistik der Primarlehrer ; dagegen werden die 
Schüler nur in ihrer Gesammtzahl erwähnt. Eine ein
gehende Aufzählung von Ursachen der Schwäche einer 
grossen Zahl von Schulen unter Hervorhebung einiger 
besserer Abteilungen gibt ein bedeutsames Bild über die 
Schulzustände dieses Kantons. Die 9 Sekundärschulen wer
den im Einzelnen geschildert und vom Seminar namentlich 
die ökonomische und landwirtschaftliche Seite hervor
gehoben. Das höhere Schulwesen (Gymnasium und Lyceum) 
wird in seinen Frequenzverhältnissen kurz berührt, ebenso 
die Aeufhung der Hülfeanstalten (naturwisseHseh. Samm
lungen, Kantonalbibliothek, Industriemuseum, Antiquitäten-
und Kunstkabinet, Pfahlbautenkabinet). Das Oekonomische 
findet in einer Rekapitulation Berücksichtigung, welche 
die sämmtlichen Ausgaben für das Erziehungswesen im 
Berichtsjahr zusainmenfasst. 

Soloümrn. Bericht des Erziehungsdepartements des Kan
tons Solothurn über das Schuljahr 1877—78 (31 
Seiten octav). 

Die wesentlichen Titel lauten : Gesetzgebung, Lehrer
vereine, Aenderungen im Lehrerpersonal, Lehrerseminar, 
Schulsynode, Lehrer, Primarschulen, Arbeitsschulen, Er
gebnisse der Rekrutenprüfungen, Bezirksschulen, Kantons-
schule, wobei in der Schülerstatistik namentlich die Ab-
senzenverhältnisse Berücksichtigung gefunden haben. 

Baselstadt. Verwaltungsbericht des Erziehungsdeparte
ments über das Schuljahr 1877 (45 Seiten octav). 

Nach einigen Bemerkungen über Geschäfte allge
meiner Natur geht der Bericht zu den einzelnen Lehr
anstalten über und behandelt unter besonderer Betonung 
die Universität mit ihren Hülfsanstalten, dann die höhern 
Schulen (Pädagogium und Gewerbeschule), die mittlem 
Schulen (humanist. Gymnasium, Realgymnasium, Real
schule, allgem. Töchterschule, Mädchensekundarschule und 
Sekundärschule in Riehen) und endlich die Primarschulen 
(Knaben-, Mädchen- und Landprimarschulen). Es folgt 
schliesslich ein Abschnitt über Privatschulen und eine 
Uebersicht der Gesammtfrequenz der öffentlichen und Pri-
yatanstalten. Ueber das Lehrerpersonal erhalten wir nur 

Auskunft, soweit Personaländerungen zu melden waren, 
so dass die Feststellung der Lehrerzahl nicht möglich ist. 

Basolla&d. Ämtsbericht des Regierungsrathes und Ober
gerichtes des Kantons Basel-Landschaft vom Jahre 
1877 (III. ErziehungsdireJctipn) (17 Seiten octav). 

Der Abschnitt über das Erziehungswesen bildet etwa 
den 20. Theil des ganzen Amtsberichts und muss im 
Hinblick auf die Ausdehnung der übrigen Bepartements-
berichte dieses Kantons als sehr kurz erscheinen. Immer
hin ist in dea einzelnen Punkten: Stand des Schulwesens 
überhaupt, Primarschulen, Arbeitsschulen, Fortbildungs
schulen, Mädehensekundarschulen, Bezirksschulen, Lehrer, 
Patentprüfung, Lehrmittel, Schulbesuch, Stipendien, Schul
fonds und Schulhäuser das Wesentliche mitgetheilt, und 
es gewährt diese Berichterstattung nach den meisten Rich
tungen hin trotz ihrer Kürze einen klaren Einblick in 
die betreffenden Schulverhältnisse. 

SchaShaUSeiL Verwaltungsbericht des Regierungsrathes 
des Kantons Schaffhausen an den Grossen Bath 
über das Amtsjahr 1877. IV. Kirdwn- und Er
ziehungswesen. 2. Erziehungswesen (17 Seiten od.). 

Obgleich dieser Bericht einen Zeitraum von über 1 
Jahr umfasst — vom 1. Januar 1877 bis Ostern 1878, — 
so nimmt er doch im Vergleich mit dem Umfang des 
ganzen Verwaltungsberichts einen allzu bescheidenen Raum 
ein und befasst sich in seinem Abschnitt über die einzelnen 
Schulanstalten (Gymnasium, Realschulen und Elementar
schulen) fast nur mit den Personalveränderungen. Eine 
einlässlichere Behandlung findet der Stand der Arbeits
schulen, welcher die Hälfte der ganzen Berichterstattung 
ausmacht und die Resultate einer vom Emehungsrath 
durch die Schulinspektorate angeordneten Untersuchung 
enthält. 

AppellZOll A.-EL Bericht über das Schulwesen des Kan
tons Appenzell A.-Bh pro 1877/78 (27 Seiten od.). 

Soweit die Verhältnisse der Primarschulen behandelt 
werden, beschlägt der Bericht das Wintersemester 1876/77 
und das Sommersemester 1877; derselbe greift nur in das 
Wintersemester 1877/78 hinüber in seinem Abschnitt 
«Allgemeines», in welchem wir Angaben über Gesetz
gebung und über Portbildungskurse für Lehrer finden. 
In weitern Abschnitten folgen Mittheilungen über die 
Kantonsschule, das Seminar in Kreuzungen, soweit es 
appenzellische Zöglinge betrifft, Stipendien, Patentirungen, 
Organisationsveränderungen und Besoldungserhöhungen an 
einzelnen Schulen, Schulbesuch sammt Klassifikation aller 
Schulen nach Absenzenzahl und TabeUenfuhrung,Lehi3mttel. 
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Eine Uebersicht über die Lehrerverhältnisse (Zahl, Ge
schlecht, Stand etc.) ist nicht beigegeben. 

Appenzell L-EL Bericht über das öffentliche Erziehungs-
weseh im Kanton Appenzell I.-Bh. vom Amtsjahr 
1877/78 von I. B. E. Busch (15 Säten quart). 

Die besprochenen Punkte lauten: Stand und Ziel
punkt, Orgairisatorisches, Thätigkeit der Behörden, neue 
Schulen und Schulhäuser, Zustand der Schulen (Rund
schau), die Lehrer, unsere Wünsche, Der Bericht trägt 
äusserlich zwar keinen offideUen Charakter (Sonderabdruck 
aus dem Appenzeller Volksfreund); doch ist die landes
väterliche Fürsorge für den Frieden und die Buhe des 
Ländchens unschwer zu erkennen. Die Thätigkeit der 
Sehulbehorden endet Raum auf einer halben Seite, und 
der Abschnitt über die Lehrer umfasst wenige Zeilen, 
statistische Angaben fehlen. 

St» Gallen. Auszug aus dem Amtsberichte des Begierungs-
rathes an den Grossen Bath des Kantons St Gallen 
vom Jahr 1877 (Erziehungswesen) (41 Seiten quart 
und 6 Tab.). 

Nach einem Ueberbliek über die gesetzgeberischen 
und organisatorischen Bestrebungen und Errungenschaften 
behandelt dieser Bericht den Zustand der Volksschule nach 
seiner pädagogischen, ökonomischen und sanitarischen Seite 
in einlasslicher Weise, unterlässt jedoch sowohl in den 
allgemeinen Erörterungen als auch in den beigegebenen 
Tabellen, die nöthigen Aufschlüsse über den Bestand des 
Lehrerpersonals zu geben. Während dieser Bericht über 
die Volksschule sich auf das Schuljahr 1876/77 bezieht, 
umfasst der Abschnitt über die kantonalen Lehranstalten 
das Schuljahr 1877/78. Zum Schluss folgt eine Tabelle 
über das Ergebniss der ßekrutenprürungen im Jahr 1877. 

ffraubtoden. Jahresbericht des Erziehungsrathes des 
Kantons Graubunden an den hochlöbl. Grossen 
Bath 1878 (SO Seiten quart). 

Dieser Bericht enthält spärliche Angaben über 
Schüler- und Lehrerverhältnisse der Primarschule; da
gegen verbreitet er sich mit aller Umständlichkeit über 
die Verhältnisse an der Kantonsschule und an den höhern 
Lehranstalten. Derselbe bezieht sich im Allgemeinen auf 
das Jahr 1877, greift jedoch bei den höhern Unterrichts
anstalten in das Jahr 1878 hinüber und bringt in einer 
Beilage die Beiträge des Kantens an alle einzelnen Lehrer
besoldungen für das Schuljahr 1876/77, sowie die Bei
träge an die Fortbildungsschulen und die Arbeitsschulen 
für denselben Zeitraum. Aus diesen Beilagen können 

wir dann wenigstens die Zahl sämmtlicher Lehrer an den 
Primarschulen, die Zahl der Fortbildungsschulen und der 
weiblichen Arbeitsschulen ablesen. Im allgemeinen Theil 
finden sich eine Reihe von Bemerkungen über einzelne 
Unterrichtszweige und Schulzustände, welehe den Primär-
Schulunterricht noch vielörts als ungenügend erscheinen 
lassen. 

AargaTL Jahresbericht der Erziehungsdirektion des Kan
tons Aargau pro 1877 (17 Seiten quart nebst 3 
Beilagen). . -

Nach kurzer Erwähnung der wichtigem Behandlungs
gegenstände des Erziehungsrathes macht der Bericht die 
unentbehrlichsten allgemeinen Angaben über Elementar
schulen, Fortbildungsschulen, Arbeitsschulen, besondere 
Schul- und Erziehungsanstalten (Rettungs-, Armenerzie-
hungs-, Taubstummenanstalten), Aufsichtsbehörden, Schul
güter, Bezirksschulen, Kantonsschule, Lehrerbildungsan
stalten. Im Hinblick auf die Kürze, deren sich der Be
richt überall befleisst, lässt sich schwer begreifen, wie das 
Verzeichniss der von der Kantonalbibliothek im Berichts
jahr angeschafften Werke in demselben Platz finden konnte. 
Genügenden Aufschluss geben die tabellarischen Beilagen 
über die Verhältnisse der Gemeindesehulen, Lehrer, AJ> 
beitsschulen und Bezirksschulen. 

Thurgan. BechenschaftsbericM des Begierungsrathes des 
Kantons Thurguu an den Grossen Bath desselben 
über das Jahr 1877. Abthg. Er zw. (30 Seiten oct. 
und 3 Tab.). . 

Der allgemeine Theil ist reichhaltig und einlaîsslieh. 
Es verdienen die Punkte über die Leistungen der Primar
schulen, das Absenzenwesen, die Fortbildungsschulen, die 
sanitarischen Verhältnisse der Sekundärschulen besondere 
Erwähnung, während dagegen das Lehrerpersonal auch in 
den beigegebenen > Tabellen nicht die gehörige Berück
sichtigung findet. Den Schluss bilden Notizen über das 
Lehrerseminar und die Kantonsschule. Der Bericht be
zieht sich nicht nur auf das Jahr 1877, sondern auf 
das ganze Schuljahr 1877/78. 

Tessin. BechenschaftsbericM des Erziehungsdepartements 
des Kantons Tessin, Jahresbericht 1877 (84 Sei
ten oct). 

Mit Ausführlichkeit werden die höhern Schulanstalten 
behandelt, wobei auch von den Sekundär- und Zeichnungs
schulen jede einzeln aufgeführt und beurtheilt wird, wäh
rend die 473 Elementarschulen nur ganz im Allgemeinen 
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oud auf einigen wenigen Seiten ihre Erledigung finden. 
Die zahlreichen statistischen Tabellen (19) geben gute 
Auskunft über die Organisation und die Frequenz der 
verschiedenen Anstalten, sowie über die Lehrerverhältnisse. 
Hiebei wäre indess durch zweckmässigem Anordnung be
deutende Haumersparniss zu erzielen gewesen, auch hätten 
einige der einfachsten Zusammenstellungen ohne Schaden 
entweder ganz weggelassen oder an den Schluss des be
treffenden allgemeinen Abschnittes verwiesen werden 
können. 

Waadt. Bechenschaftsbericht des Staatsraths des Kantons 
Waadt über die Staatsverwaltung im Jahr 1877. 
Erziehungsdepartement (80 Seiten quart nebst 9 
Tabellen). 

Dieser Bericht ist in seinem Abschnitt über das 
Primarschulwesen sehr kurz and allgemein gehalten, wäh
rend die Jahresberichte über die mittlem und höhern 
Schutostalten sehr ins Detail gehen. Die Promotionen 
spielen im Leben der Schulen allerdings eine grosse 
Bolle; aber sie sind wohl schwerlich geeignet, in allen 
Einzelnheiten in den Bericht der obersten Erziehungs
behörde überzugehen. Die Jahresberichterstattung von 
Waadt — und Neuenburg — ist eine Zusammenstellung 
verschiedener Inspektorats- und Rektoratsberichte und bildet 
weniger eine Zusammenarbeitung von einer Stelle aus, 
welche zugleich den Ueberblick über das Ganze im Auge 
behält und darnach den reichen gebotenen Stoff sichtet 
und Unwesentliches ausscheidet Ein kantonaler Jahres
bericht Über das Erziehungswesen darf kaum eine grössere 
Anzahl gleichmässig organisirter Anstalten einzeln vor
führen; wenigstens sollte hiebei das Persönliche (Muta
tionen im Lehrerpersonal etc.) möglichst in den Hinter
grund treten. Auch solchen Lesern, welche sieh speziell 
um die Schulverhältnisse interessiren, bieten diese Jahres
berichte bei der Benutzung in Folge ihres Mangels an 
Uebersiehtüchkeit grosse Schwierigkeiten. Einzelnheiten 
sollten nur soweit herbeigezogen werden, als sie ge
eignet sind, das allgemeine Bild in seinem Wesen fest
zustellen und nach verschiedenen Seiten zu beleuchten. 
Die statistischen Beigaben des Jahresberichts von Waadt 
sind von nicht zu unterschätzendem Werth, könnten 
indess auf beschränkterem Raum noch zweckmässiger ein
gerichtet werden. 

Wallis. Verwaltungsbericht des Erziehungsdepartements 
über das Jahr 1877. Auszug betreffend den Fri-
marschulunterricht (36 Seiten oetav nebst Beilage 
von 27 statist. Tabellen). 

Dieser Bericht, welcher sich eigentlich auf das Schul
jahr 1876/77 bezieht, entrollt vor unsern Augen ein um

fassendes, wenn auch wenig glänzendes Bild des Primar
schulwesens im Kanton Wallis, indem er in allgemeinen 
Zügen, illustrirt mit den nöthigen Einzelnbildern, sich 
verbreitet über den Unterricht im Allgemeinen und in 
einzelnen Fächern, Schuldauer, Absenzen, Disciplin (in 
diesem Punkt ist die Aufzählung aller Schulabtheilungen, 
welche am meisten Fortschritte gemacht oder deren Lehrer 
sich ausgezeichnet haben, für weitere Kreise ohne Interesse 
und zudem ist ihre Zahl so gross, dass der Werth der 
Auszeichnung nahezu wieder dahinfallen muss), Auf
munterungsmittel für die Schüler, Lehrerbesoldungen, 
Konferenzen und Bibliotheken, Schulhäuser, Aufsichts
behörden und Inspektoren, Rekrutenprüfungen, welch9 

letztere eine besonders einlässliche Besprechung erfahren. 
Die statistischen Beilagen ergänzen dieses Bild, indem 
dieselben über Schüler-, Lehrer- und Besoldungsverhält
nisse aller einzelnen Schulabtheilungen Aufschluss er-
theilen und namentlich auch die ungenügende Schulzeit 
konstatiren ; nur das Absenzen wesen findet keine Berück
sichtigung. 

Neuenbürg. Berieht des Erziehungsdepartements des 
Kantons Neuenbürg über das Jahr 1877 nebst den 
Jahresberichten des akademischen Senates, der Di
rektion des Gymnasiums und den Primarschul
inspektoren (197 Seiten oct.). 

Die Aneinanderreihung einer Anzahl von Berichten, 
von welchen jeder sehr in's Detail geht und für sich allein 
schon ziemlich umfangreich ist, stört den Ueberblick. Wenn 
dieser reiche Stoff etwelchermassen verarbeitet worden wäre, 
so hätte der Umfang zwar um mehr als die Hälfte reduzirt, 
aber der Inhalt um so geniessbarer gemacht werden können. 
Ein erster Abschnitt (25 Seiten) enthält die Uebersicht 
der Einnahmen und Ausgaben über das Erziehungswesen, 
ein zweiter beschäftigt sich mit dem Lehrerpersonal an 
den Primarschulen, ein dritter mit dem Ueberblick über 
die Schulbevölkerung, ein weiterer mit den einzelnen 
Sekundärschulen. Der Jahresbericht über die Akademie 
umfasst ca. 20 Seiten, derjenige über das Gymnasium 
nicht viel weniger, ca. 90 Seiten werden eingenommen 
vom Inspektorenbericht über die Primarschulen, wobei 
die Rekrutenprüfungen allerdings allein ca. 30 Seiten in 
Anspruch nehmen. Die betreffenden Abhandlungen ent
halten zwar zum grossen Theil interessantes Material; 
aber die Centralstelle sollte sie nicht weitern Kreisen 
wieder bieten in derselben Form, in welcher sie ihr über
mittelt wurden. Wenn der Jahresbericht eines Erziehungs
departements sich Jahr für Jahr in dieser Gestalt wieder
holt, so kann kaum ein richtiger Einblick in die Fort
schritte des Schulwesens des betreffenden Kantons daraus 
hervorgehen; vielmehr werden gewisse Abschnitte durch 
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ihre notWendìg sich gleichbleibende Physiognomie die 
wirklich gemachten Fortschritte viel schwerer erkennen 
lassen, als wenn dieselben erst nach grössern Zeitab
schnitten wieder erscheinen. Die dem Berichte beige
gebene Schulstatistik beschlägt zwar eine Reihe von spe
ziellen Punkten; aber es fehlt auch da die Uebersicht, 
welche durch mühsame Addition erst gewonnen werden 
muss. 

(Jen£ Berieht des Er&iehungsdepartements des Kantons 
Genf über das Schuljahr 1877/78 (62 Seiten). 

Obgleich auch dieser Bericht alle einzelnen Schulan-
stalten vorfuhrt, so beschränkt sich derselbe doch mehr 
auf das Wesentliche ; die gesuchten Aufschlüsse sind leicht 
zu finden und ermöglichen die nöthige Uebersicht. Die 
Schlusstabelle bringt die Gesammtzahl der alltagsschul
pflichtigen Kinder vom 6. bis 13. Altersjahr, indem zu
gleich nachgewiesen wird, auf welche Weise die be
treffenden Eltern dieser Schulpflicht Genüge leisten 
und wie viele der Kinder keinerlei Schulunterricht ge
messen. 

Erster Abschnitt. 

Erlass bezw. Revision von Gesetzen, Verord
nungen, Reglementen, Regulativen und 

Lehrplänen. 

Wenn wir die gesetzgeberischen Erlasse in der Be
richtsperiode im Allgemeinen überblicken, so beschlagen 
dieselben weniger das ganze Gebiet des Unterrichtswesens, 
als vielmehr einzelne Abschnitte desselben oder besondere 
Schulstnfen. Ein ganzer Wurf wollte nur versucht werden 
in Basel-Stadt, wo ein Obligatorium von 5 Primär- und 
3 Sekundarschuljahren angestrebt wurde, in welchem die 
verschiedenen höhern Schulen ihre gemeinschaftliche Grund
lage finden sollten. Für einen andern Kanton ist die 
Frage der Erweiterung der obligatorischen Primarschule 
an der Tagesordnung. In Zürich wurde dem Kantonsrath 
ein Entwurf betreffend Ausdehnung der Primalschulzeit 
auf 8 Schuljahre, wovon die zwei letztern mit reduzirter 
Unterrichtszeit und darauf folgender zweijähriger Fort-
büdungsschuie, vorgelegt, von dieser Behörde aber zurück
gewiesen (12. März 187S). Der Erlass des Gesetzes über 
die Prhnarschulen des Kantons Solothurn vom 20. März 
1873 hat endlich in einer Vollziehungsverordnung seinen 

Àbschìuss gefunden, und es ist damit die 8jährige Schul* 
pflicht in diesem Kanton als durchgeführt zu betrachten, 
jedoch in der Weise, dass die Mädchen im letzten Schul
jahr nur noch die Arbeitsschule zu besuchen haben. Ebenso 
ist nunmehr die neue Organisation des Primarschulwesens 
im Kanton Thurgau vom Jahr 1876 zur vollendeten That-
sache geworden, wornach 6 Alltagsschuljahre, 3 Ergän
zungsschuljahre, welch1 letztere im Winter ebenfalls täg
liche, und im Sommer einen Vormittag Schulzeit in sich 
schliessen, und hierauf anschliessend 3 Winter-Fortbildungs
kurse (für die Knaben) als obligatorische Primarschulzeit 
durchgeführt sind. Im Kanton Glarus ist das 7. AHtags-
schuljahr nunmehr vollständig durchgeführt. Der Kanton 
Schwyz hat in seiner neuen Organisation des Volksschul
wesens die Schulpflicht auf 7 Jahre ausgedehnt und den 
Schuleintritt nach vollendetem 7. Altersjahr festgesetzt. 
Appenzell I.-Rh. bestimmt in der neuen Verordnung über 
das Schulwesen mit Sehuleintritt nach zurückgelegtem 
6. Altersjahr ebenfalls eine Schulzeit von 7 AUtagsschul-
jahren und zwei darauf folgenden Uebungssehuljahren. 

Einige Kantone haben die ökonomische Stellung ihrer 
Lehrer durch Gründung von Unterstützungskassen ver
bessert (St. Gallen, Glarus), andere die Organisation der 
Lehrerbildungsanstalten revidirt (Aargau, Freiburg) oder 
neue Réglemente über die Patentprüfungen aufgestellt 
(Bern, Aargau) und ein Kanton hat durch Aufhebung 
der Kantonsschule die wissenschaftliche Vorbereitung auf 
Universität und Polytechnikum den Mittelschulen über
tragen (Bern). Erwähnung verdient auch die gesetzliche 
Einrichtung von besondern Prüfungen beim Austritt aus 
der Primarschule (Bern). 

Wir lassen die in den Jahresberichten erwähnten Er
lasse , soweit sie gesetzliche Kraft erlangt haben, unter 
Angabe ihres Hauptinhaltes bei den wichtigern derselben 
folgen. 

ZtricL Gesetz betreffend die Sekundarschulkreisgemem-
den vom 22. Juni 1878 (8 §§)-

Dieses Gesetz organisirt die Sekundarschulkreis-Ge-
meinde, ein ähnliches Organ, wie die Schulgemeinde für 
die Primarschule ist und weist derselben diejenigen Be
fugnisse zu, welche weder den Sekundarschulpflegen noch 
den obera Schulbehörden übertragen sind : Bauten, Er
richtung von Lehrstellen, Erweiterung der Schule durch 
Einrichtung neuer Klassen, Aufnahme und Beseitigung 
fakultativer Lehrfächer (Religionsunterricht, Englisch, Ita
lienisch, alte Sprachen etc.), Jahresrechnung, Voranschlag, 
Lehrerbesoldung und Ruhegehalt. 
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Reglement für das Lehrerseminar des Kantons Zürich 

in Küsnacht vom 14. Juli 1877 (84 §§). 

Der Erziehungsrath übt die Aufsicht aus durch eine 
besondere Aufsichtskommission von 7 Mitgliedern, deren 
Präsident der Erziehungsdirektor ist. Seminardirektor 
und Stellvertreter haben in der Aufsichtskommission be-
rathende Stimme. Die Schulbesuche finden nach einer 
Kehrordnung statt, sodass jede Klasse jährlich von einem 
Mitglied zweimal besucht wird. Die Aufeichtskommission 
begutachtet alle wichtigen Prägen an den Erziehungsrath 
(Lehrplan, Stipendienvertheilung etc.) und entscheidet 
über Einführung von Lehrmitteln, Einrichtung des Stun
denplans, Promotionen und Aufnahmen. 

Der Direktor ist Präsident des Lehrerconvents und 
leitet dessen Versammlungen. Durch ihn geht der Ver
kehr der Lehrer mit der Aufsichtskonimission und um
gekehrt. Der Lehrerkonvent begutachtet die wichtigern 
Geschäfte zu Handen der Anfsii&tskonmüssion. 

Die Aufnahme der Schüler geschieht nach zurückge
legtem 15. Altersjahr und absolvirtem 3jährigen Sekun-
darschulbesuch auf Grundlage einer Aufnahmsprüfnng im 
Frühjahr. Die Prüfung bezieht sich auf alle Unterrichts
fächer der Sekundärschule. Den Seminaristen ist gestattet, 
unter sich selbst Vereine zu ihrer Fortbildung in wissen
schaftlicher Beziehung oder zur Uebung zu gründen. Es 
finden unter Theilnahme von Lehrern, welche hiefür ein 
Taggeld erhalten, kleinere und grössere Exkursionen statt. 

Statt der Jahresprüfung kann die Aufsichtskommission 
Schlussrepetitorien veranstalten ; dieselben finden nach dem 
regelmässigen Stundenplan statt. 

Zur Unterstützung des Unterrichts bestehen am Se
minar folgende Spezialanstalten : Die Bibliothek, die na
turwissenschaftlichen Sammlungen und Laboratorien, die 
Sammlungen für Mathematik und für den Zeichnungs
unterricht, der Klaviersaal, die Turnlokalitäten. 

Der Konvikt ist aufgehoben. 

PromotionsordnuBg der philosophischen Fakultät der 
Hochschule. 

I. Sektion (Sprachen und Geschichte) vom 18. August 
1877. 

II. Sektion (Mathematik und Naturwissenschaften) 
vom 5. Mai 1877. 

Verordnung betreffend die Organisation der Lehrkurse 
und die Einrichtung der Studien an der HocJischule 
vom 15. September 1877. 

Bern, Gesetz betreffend Aufhebung der Kantonsschule 
in Bern, sowie einige damit zusammenhängende 
Aenderungen in der Schulgesetzgebung vom 27. Mai 
1877 (11 §§). 

Der gesammte wissenschaftliche Vorbereitungsunter
richt im alten Kantonstheil ist Sache der Mittelschulen. 
Der Staat unterstützt alle Mittelschulen, welche auf die 
Universität oder das Polytechnikum vorbereiten oder in 
industrieller und commerzieller Richtung ausgebaut wer
den, nach Massgabe des Sekundarschulgesetzes. Die Kan
tonsschule in Bern ist aufgehoben. 

Die Wahl der Lehrer geschieht durch die Schul
kommissionen nach eingeholtem Gutachten des Sekundar-
schulinspektors und unter Genehmigung des ßegierungs-
rathes. Zwanzigjähriger Schuldienst berechtigt im Krank
heitsfalle zur Pensionirung. Der Buhegehalt beträgt im 
Maximum */* der Besoldung. 

Zur Unterstützung unbemittelter Schüler an Mittel
schulen, namentlich solcher, deren Eltern nicht am 
Schulort wohnen, wird ein jährlicher Stipendiencredit 
von 14,000 Fr. ausgesetzt. 

Studienplan für die Studirenden des Lehramts an der 
Hochschule. Mai 1878 (7 Seiten). 

Die Lehramtssehule umfasst 4 Semesterkurse und 
besteht aus 4 Sektionen: Sektion für alte Sprachen 
(Deutsch, Lateinisch, Griechisch, Geschichte und Päda
gogik); Sektion für neuere Sprachen (Deutsch, Französisch, 
Englisch, Italienisch, Geschichte und Pädagogik) ; Sektion 
für Mathematik und Naturlehre (deutsche resp. franzosische 
Literatur, Pädagogik, Mathematik, Physik, Chemie und 
Zeichnen); Sektion für Mathematik und Naturgeschichte 
(Literatur, Pädagogik, Mathematik, Botanik, Zoologie, 
Mineralogie, Geologie und Zeichnen). 

Den Studirenden wird empfohlen, auch Vorlesungen 
zu besuchen über bernisches und schweizerisches Staats
recht, Nationalökonomie, Altdeutsch, Kunstgeschichte, 
Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften, 
philosophische Fächer, Hygieine. 

Es ist Vorsorge getroffen, dass die Lehramtskandi
daten sieh durch Uebungen mit Schülern im Unterrichten 
für die praktische Seite des Lehramts heranbilden können. 

Reglement für die Patentprüfungen von Sekundarlehrern 
(Lehrern an Realschulen und Progymnasien) des 
Kantons Bern vom 27. Mai 1878 (25 §§). 

Es findet alljährlich im Frühling eine Prüfung statt. 
Die Bewerber müssen das 20. Altersjahr zurückgelegt 
haben. Die Kosten der Prüfung betragen für jeden 
Kandidaten 20 Fr., im Wiederholungsfall 10 Fr. Die 
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Prüfungskommission (7 Mitglieder) wird auf 4 Jahre be
stellt und die Mitglieder erhalten ein Taggeld von 10 Fr. 
nebst allfälliger Reiseentschädigung. 

Die Prüfung umfasst die obligatorischen Fächer Päda
gogik und Aufsatz nebst je einer der folgenden Grup
pen: a) Deutsch, Lateinisch, Griechisch und Geschichte. 
b) Deutsch, Französisch, Englisch, (Italienisch) und Ge
schichte, c) Mathematik, geometrisches Zeichnen und 
Naturlehre, d) Mathematik, geometrisches Zeichnen und 
Naturgeschichte; ferner mindestens 1 fakultatives Fach 
(Fächer der andern Gruppen und andere Fächer des Sekun-
darschulunterrichts). Die schriftliche Prüfung besteht in 
einer Komposition für die Sprachen und Lösung von 
Aufgaben in Mathematik und Zeichnen för die übrigen 
Gruppen, die praktische Prüfung in je einer Probelektion 
in zwei verschiedenen wissenschaftlichen Fächern mit 
Schülern der 4. Klasse des Literar- oder Realgymnasiums. 

Die Prüfung kann im Nothfall nach einem Jahr 
nochmals und nach einem weitern Jahr zum letztenmal 

, wiederholt werden. 

Verordnung über die Prüfungen beim Austritt ans der 
Primarschule vom 15. Christmonat 1877 (11 §§). 

Sämmtliche Schüler und Schülerinnen der Primar
schulstufe haben nach vollendeter Schulpflicht eine Aus
trittsprüfung zu bestehen. Es werden hiefür Prüfungs
kreise gebildet, jedoch so, dass die Schüler zu Fuss nach 
dem Prüfungsorte gelangen können. Für jeden Prüfungs
kreis wird für 2 Jahre eine Prüfungskommission von 3 
Mitgliedern bestimmt. Die Prüfung erstreckt sieh über 
Lesen, Aufsatz, Rechnen und Realien und besteht in einem 
mündlichen und einem schriftlichen Examen. Die For
derungen an die Schüler werden durch den Minimal-
Lehrplan bestimmt. Die Eltern unentschuldigt ausblei
bender Schüler werden mit einer Busse von 5 Fr., im 
Wiederholungsfell von 20 Fr. belegt, diese Schüler haben 
eine Nachprüfung zu bestehen. 

Schwyz. Organisation des Volksschulwesens für den 
Kanton Schwyz vom 26. Oktober 1877 (99 §§). 

Die Schulpflicht dauert wenigstens 7 Jahre und be
ginnt mit dem erfüllten 7. Altersjahr. In jeder Gemeinde 
besteht eine Primarschule, in jedem Bezirk wenigstens 
eine Sekundärschule, im Kanton eine Lehrerbildungs
anstalt, ferner können unter Aufsicht und Genehmigung 
des Erziehungsrathes errichtet werden: Kleinkinderschulen, 
Mädchensekundarschulen, Fortbildungsschulen für Knaben 
und Fortbildungsschulen für weibliche Handarbeiten. Die 
obligatorische Primarschule umfasst 7 Jahreskurse mit 
7 Klassen, die fakultative Sekundärschule 2—3 Jahres

kurse. t>ie Volksschulen sind entweder Gesâmmtschulen 
oder getrennte Schulen, dort beträgt das Maximum der 
Schülerzahl 70, hier 80 auf einen Lehrer, in der Sekundär
schule 60 für 2 Lehrer. Die Schulzeit umfasst 42 Wochen. 
Die Schulen sind in der Regel Ganztagschulen; für die 
vier ersten Jahreskurse können indessen Halbtagschulen 
bestehen, in der Weise, dass der eine Theil der Schüler 
Vormittags und der andere Nachmittags die Schule be
sucht. Bei nur Halbtagschulbesuch sollen auf jedes Kind 
wöchentlich wenigstens 15 Unterrichtsstunden fallen. In 
den Primär- und Sekundärschulen dürfen auf einen halben 
Tag nicht über 4, auf einen ganzen nicht über 7 Unter
richtsstunden verlegt werden. Der Erziehungsrath stellt 
einen allgemein verbindlichen Lehrplan auf, die Fest
setzung des Stundenplans ist Sache des Schulraths in 
Verbindung mit dem Lehrer. Es dürfen nur vom Er
ziehungsrath genehmigte Lehrmittel verwendet werden. 

Die Privatschulen stehen unter der Oberaufsicht des 
Staates (Genehmigung durch den Erziehungsrath, Anstel
lung eines patentirten Lehrers, Ertheilung aller für die 
Primarschule vorgeschriebenen Lehrfächer, erziehungsräth-
liche Genehmigung von Lehr- und Stundenplan und Lehr
mitteln, Aufsieht und Prüfung durch den Schulrath wie 
in den öffentlichen Schulen). Der Erziehungsrath ist 
berechtigt, unter Vorbehalt des Rekurses an den Regie-
rungsrath eine Privatschule aufzuheben. 

Beim Schuleintritt wird vom Schulrath die Impfung 
der noch ungeimpften Kinder angeordnet. Die Entlassung 
aus der Primarschule findet erst statt, wenn der Schüler 
alle 7 Jahreskurse durchgemacht oder im Laufe des 
Schuljahrs das % 14- Altersjahr zurückgelegt hat oder an 
eine höhere Lehranstalt übertritt. 

In den Sekundärschulen darf ein Schulgeld bis auf 
30 Fr. per Jahr erhoben werden. Unentschuldigte Ab-
senzen werden nach einmaliger schriftlicher Mahnung der 
Eltern mit Bussen belegt und zwar bei 5 Halbtagen im 
halben Monat mit 20 Cts. per Absenz in der Primar
schule und bei 3 Halbtagen im halben Monat mit 50 Cts. 
per Absenz in der Sekundärschule. Der Schulrath kann 
in Wiederholungsfallen Verschärfung bis auf das Dreifache 
eintreten oder den Schüler polizeilich in die Schule führen 
lassen oder bei über 250 Absenzen denselben zum Besuch der 
Pflichtschule während eines weitern Schuljahres anhalten. 
Dem Gemeindrath steht die Ueberweisung renitenter Eltern 
an den Strafrichter zu, sowie die Einkassirung und Kapi-, 
talisirung der Bussen für den Schulfond. 

Der Kantonsrath setzt Stipendien aus für Lehramts
kandidaten und Seminarzöglinge (Jütz'sches Legat). 

In periodischen Instruktionskursen werden Arbeits
lehrerinnen ausgebildet. Während der Sommerferien 
ordnet der Erziehungsrath unter Leitung der Seminar
direktion periodische Wiederholungskurse für Lehrer an. 
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Die Theilnahme an diesen Kursen ist obligatorisch, ebenso 
der Besuch der Lehrerkonferenzen und der Beitritt zum 
Lehrerverein und zur Leistung des jährlichen Beitrags an 
die Vereinskasse. 

An Schulhausbauten leistet der Staat Beiträge von 
3 % der Baukosten nebst 100—500 Fr. Zuschuss für 
Gemeinden, deren besondere Verhältnisse Berücksichtigung 
verdienen. Die Festsetzung der Lehrergehalte steht den 
Gemeinden zu. 

GlaniS. Lehrplan für die Primär- und Bepetirschulen 
(vom 8. März 1877). 

Sprache: Erst im 2. Schuljahr Einfuhrung in die 
Druckschrift. 

Rechnen: 1. Schuljahr, Zu- und Wegzählen bis 20; 
2. Schuljahr bis 100; 3. Schuljahr, alle 4 Operationen 
bis 1000; 4. Schuljahr, Zahlenraum bis 10,000; 5. Schul
jahr, Kenntniss der Münzen, Längenberechnung und An
fang der gewöhnlichen Brüche; 6. Schuljahr, gemeine 
Brüche und Dezimalbrüche; 7. Schuljahr, Flächen- und 
Körperberechnungen. 

Geschichte: 4. und 5. Schuljahr, Erzählungen aus 
der kantonalen und vaterländischen Geschichte; 6. und 
7. Schuljahr, übersichtliche Behandlung der Schweizer
geschichte. 

Geographie: 4. Schuljahr, Heimatort, kartographische 
Zeichen; 5. Schuljahr, Heimatkanton und allgemeine 
Uebersicht der Schweiz; 6. Schuljahr, die Schweiz und 
einzelne Kantone; 7. Schuljahr, Europa. 

Singen vom ersten, Zeichnen vom - 3. Schuljahr an, 
Turnen in den beiden obersten Klassen. 

Reglement betr. die Verrichtungen des Schulinspektorats 
(vom 12. April 1876). 

Der Kantonsschulrath übt die Oberaufsicht aus durch 
das Mittel eines kantonalen Schulinspektors; die Amts
dauer beträgt 3 Jahre. Der Schulinspektor besucht die 
Elementarschulen jährlich wenigstens zweimal je einen 
halben Tag, die Repetirschulen jährlieh einmal einen 
halben Tag, die Fortbildungsschulen jeden Winter einmal 
und die Sekundärschulen so oft, dass auf jeden Haupt
lehrer wenigstens 2, auf Fachlehrer 3 Inspektionstage 
fallen und die Privatsehulen jährlieh einmal. In Anschluss 
an eine Inspektion veranstaltet er mit jeder Schulpflege 
jährlieh eine Sitzung zur einlässlichen Berathung über 
ihre Schulverhältnisse. Der Befund der Inspektionen wird 
in Formularen niedergelegt, und nach den letztern der 
Jahresbericht an den Kantonsschulrath abgefasst unter 
Mittheilung an die betreffenden Schulpflegen für sich und 

die Lehrer. Die Besoldung des tnspektors beträgt 4ÒOÓ 
Franken mit Ausschluss jeder weitern Entschädigung. 

Statuten der Lehrer-, Alters-, Witttven- und Waisen
kasse (com 1. September 1876). 

Der Eintritt ist obligatorisch für jeden patentirten 
und definitivan gestellten Lehrer, der noch nicht 40 Jahre 
alt ist. Die Leistungen bestehen in einer Eintrittsgebühr 
(Nachzahlung von Jahresbeiträgen), in einem Jahresbeitrag 
von 8 Fr., in einer Heirathsgebühr von 10 Fr. und in 
Bussen (wegen Verspätung in der Einzahlung etc.). Ein
fache Züger werden die Lehrer nach dem zurückgelegten 
55. Altersjahr, wenn sie noch im aktiven Schuldienst 
stehen; doppelte Ztiger diejenigen, welche den Beruf nicht 
mehr betreiben können, ebenso eine Wittwe mit Waisen 
oder mehrere Waisen. Der Kantonsschulrath zahlt jähr
lich 1500 Fr. in die Kasse, wovon 1000 Fr. zur Anlegung 
eines besondern Reservefonds dienen. Das Maximum eines 
einfachen Zugs ist auf 100 Fr. festgesetzt. 

Beschluss der Landsgemeinde betreifend Bildung' von 
Schulgemeinden (vom 7. Mai 1876). 

Die Ortsgemeinde bildet in der Regel auch die Schul
gemeinde. Wo bisher innerhalb der nämlichen Ortsge
meinde verschiedene Schulgemeinden bestanden haben, 
sind dieselben zu verschmelzen und die Schulgüter zu 
vereinigen. Ausnahmsweise können mehrere Ortsgemein
den zusammen eine Schulgemeinde bilden, falls sie zur 
nämlichen Wahlgemeinde gehören. 

Lehrplan für die Sekundärschulen mit einem Lehrer. 

Deutsch 7 Stunden in allen 3 Klassen, Französisch 6, 
Arithmetik und Algebra 5, Geometrie 2, Geschichte 2, 
Geographie 2, Naturkunde 2, Buchhaltung Ì, Schreiben 2, 
Zeichnen 2, Singen 1 Stunde und Turnen nach* eidge
nössischer Vorschrift. 

Freiburg. Gesetz über die Organisation des Lehrer
seminars für den französischen Kantonstheil in 
Hauterive (vom 20. November 1877, 33 Art.). 

Unter den Unterriehtsgegenständen figurirt die deut
sehe Sprache nur als fakultatives Fach. Der Unterricht 
in den Naturwissenschaften und in der Mathematik be
schränkt sich auf die Elemente; dagegen werden die 
allgemeinen Prinzipien des Ackerbaus mit den Grund
begriffen des Waldbaus, das Pfropfen und Sehneiden der 
Bäume gelehrt und die täglichen landwirthschaffclichen 
Arbeiten sind obligatorisch. 
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Der Unterricht muss so vertheilt werden, dass die 
Kurse in 3 Jahren vollendet werden können. Das Lehr
personal besteht aus einem Director, einem Almosenier 
(Geistlicher), einem Oekonomen und 3 Professoren, sämmt-
liche vom Regierungsrath für 4 Jahre gewählt. 

Zum Eintritt ist das Alter des ersten Abendmahls 
und ein befriedigendes Examen über die in den Primar
schulen gelehrten Gegenstände nothwendig. Der Genuss 
eines Stipendiums verpflichtet zu lOj ährigem Schuldienst 
im Kanton oder zur Rückzahlung im VerLaltniss des zu 
frühen Austritts. Die Prüfungsgegenstände bei den Fähig
keitsprüfungen sind: Religion, Französisch, Pädagogik, 
Arithmetik, Schweizergeschichte und Geographie. Das 
Patent wird für 1—4 Jahre ertheilt und kann erst nach 
8 Jahren befriedigenden Schuldiensts auf unbeschränkte 
Zeit gewährt werden. 

Reglement des Lehrerseminars in Hauterive (vom 19. 
Juli 1878, 50 §§). 

Der Pensionspreis wird vierteljährlich vorausbezahlt 
und beträgt 25 Fr. per Monat für die Kantonsbürger, 
welche Lehrer werden wollen, 35 Fr. für die übrigen 
Kantonsbürger und 45 Fr. für die weitern Schüler. Es 
können dürftigen Lehramtskandidaten ZahlungsVergünsti
gungen zugewendet werden. Anwendbare Strafen sind: 
Strafarbeit bis auf 1 Stunde, Entzug der Erholungsstunde, 
Isolirung zur Essenszeit mit Suppe und Brod, Rüge vor 
versammelter Klasse, Wegweisung. 

Solothum. Voilziehungsverordnung des Regierungs-
ratifies zum Primarschulgesetz (vom 26. Mai 1877, 
105 §§). 

Für jedes Kind ist ein Schulbüchlein anzulegen. In 
dasselbe ist einzutragen: Datum des Schuleintritts, die 
jährliche Durchschnittsnote, die Zahl der begründeten und 
unbegründeten Absenzen. Tritt ein Kind in eine andere 
Schule über, so wird dies vorgemerkt, und das Kind hat 
das Büchlein dem andern Lehrer abzugeben. 

Nach der zweiten halbtägigen unbegründeten Absenz 
vom Beginn des Monats an gerechnet, lässt der Lehrer 
die Eltern durch den Landjäger, Dorfwächter, Gemeinde-
waibel mahnen. Eine dritte und jede weitere unbe
gründete Absenz im gleichen Monat nach erfolgter Mah
nung wird bestraft. Am letzten Schultage des Monats 
Übermacht der Lehrer das Absenzen-, Anzeige- und Straf
formular dem Friedensrichter unter Anzeige an den 
Gerichtspräsidenten. Der Friedensrichter legt die Strafen 
auf und übersendet das Strafformular dem Gerichtspräsi
denten. Allfällige Strafverschärfungen werden von dieser 
Stelle dem Oberamt zur Vollziehung Übermacht. .Werden 

die Bussen innert Monatsfrist nicht entrichtet, so tritt 
Gefangnissstrafe an deren Stelle. Eine halbjährliche Zu
sammenstellung der Schulabsenzen wird auch dem Schul
inspektor übermittelt. Ohne Erlaubnissschein der Schul-
behörde dürfen Kinder von Fabrikbesitzern und Arbeit
gebern nicht in Arbeit genommen werden. 

Die Schülerinnen einer Arbeitsschule bilden in Ueber-
einstimmung mit den Primarschulklassen ebensoviele Ar
beitsschulklassen. Die Arbeitsmaterialien werden gemein
sam angeschafft. Als Arbeitslehrerinnen sind nur solche 
wählbar, welche hiefur ein Fähigkeitezeugniss besitzen. 
Die Beaufsichtigung der Arbeitsschule steht ausser dem 
Inspektor der Frauenkommission und der Gemeinde-
schulkommission zu. 

Die Ausschreitungen von Fortbildungsschülern beim 
Nachhausegehen werden polizeilich geahndet. Die Land
jäger sind angewiesen, sich auf ergangene Klagen in die 
Fortbildungsschulen zu begeben und renitente Schüler in 
die Prison abzuführen. Das Rauchen im Schulgebäude 
ist strenge untersagt. Die Abhaltung der Fortbildungs
schulen darf durch die Sitzungen der Gemeindekommis
sionen und die Uebungen der Gesang- und Musikvereine 
nicht beeinträchtigt werden. 

Jeder Lehrer soll für die Primär- und die Fort
bildungsschulen ein Tagebuch führen unter Eintragung 
des zu behandelnden Unterrichtsstoffs und allfälliger son
stiger Bemerkungen und Beobachtungen. Während des 
Wintersemesters ist dem Lehrer gestattet, einen halben 
Tag per Monat die Schule einzustellen behufs Besuchs 
einer andern Schule oder eines Lehrer Vereins. Der Lehrer 
hat ein Inventar über die Schulmaterialien und ein Bücher-
verzeichniss über die Bibliothek zu führen. Beim Lehrer
wechsel findet eine formliche Uebergabe des Schulinventars 
statt. 

Die Lehrer eines Bezirks sollen sich zu einem oder 
mehreren Vereinen zusammenthun, deren Zweck in wissen
schaftlicher und pädagogischer Fortbildung besteht. Diese 
Vereine organisiren sich selbst unter Mittheilung der 
jeweiligen Präsidentenwahlen und jährlichen Bericht
erstattungen an ' das Erziehungsdepartement. Der Kan
tonallehrerverein hat die Vorstands wähl dem Erziehungs
departement zur Kenntniss zu bringen und das Protokoll 
seiner Verhandlungen einzusenden. 

Die Bezirksschulkommission ordnet alljährlich mit 
den Lehrern und Schulfreunden des Bezirks einen Schul
verein an, in dem der Zustand der Schulen und die 
Verbesserungsvorschläge berathen werden. 

Der Inspektor soll die Schule ausser an den Schluss
prüfungen während des Winters wenigstens 3 mal, während 
des Sommers wenigstens einmal besuchen. 

Die Lehrer können nicht Mitglieder der Schulkom
mission ihrer Gemeinde sein, wohl aber zu deren Be-
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rathungen zugezogen werden. In jeder Versammlung der 
Gemeindeschulkommission werden diejenigen Mitglieder 
bezeichnet, welche die Primär- und Fortbildungsschulen 
während eines Monats zu besuchen haben. Sie wohnen 
den halbjährlichen Schulprüfungen bei. 

Basolstadt. Ordnung für die Studirenden an der Hoch
schule in Basel vom Jahr 1877. 

Appenzell A.-BL Verordnung über das Schulwesen des 
Kantons Appenzell A.-Bh. vom 1. und 2. April 
1878 (43 Artikel). 

Die Landesschulkommission — 7 Mitglieder — übt 
die Oberaufsicht aus, der Gemeinderath resp. die Ge
meindeschulkommission überwacht das Schulwesen in den 
Gemeinden. Es werden zeitweise Kantonal-Inspektionen 
angeordnet. Kantonsschule und Privatschulen stehen unter 
unmittelbarer Aufeicht der Landesschulkommission. Die 
letztere entscheidet unter Genehmigung des Regierungs-
rathes über die obligatorische Emführung oder Empfehlung 
von Lehrmitteln nach vorangegangener Begutachtung 
durch die Lehrerschaft 

Alle Bonder haben nach — mit dem 30. April — 
vollendetem 6. Altersjahr 7 volle Jahre die Alltagsschule 
und sodann noch 2 volle Jahre die Uebungsschule zu 
besuchen. Das Maximum der wöchentlichen Stunden be
trägt für die Vormittagsklassen 15, die Nachmittagsklassen 
im Sommer 6, und im Winter 12, die Uebungsschule 6. 
8 halbe oder bei den Ganztagschulen 16 halbe Tage 
Schulversäumniss oder 4 unentschuldigte Absenzen in der 
Uebungsschule haben eine Mahnung und weitere 4 resp. 
8, resp. 2 die Ueberweisung an das Gemeindegericht zur 
Folge. 4 unbegründete Verspätungen gelten als 1 un
entschuldigte Absenz. Es findet halbjährlich Bericht
erstattung über den Schulbesuch an die Landesschulkom
mission statt. In der Primarschule sind jährlich 4 Wochen 
Ferien, bei deren Anordnung die wichtigsten Feldarbeiten 
zu berücksichtigen sind. 

Für die Ausbildung von Lehrern oder Lehrerinnen 
an Primarschulen werden Stipendien bis auf den Betrag 
von jährlich je 400 Fr. verabreicht. Die Stipendiaten 
haben diejenigen Bildungsanstalten zu besuchen, welche 
ihnen von der Landesschulkommission bezeichnet werden 
und nach bestandener Wahlfahigkeitsprüfnng wenigstens 
10 Jahre lang dem Kanton Schuldienste zu leisten oder 
die erhaltenen Stipendien zurückzuzahlen. Für Ausbildung 
von Reallehrern werden unverzinsliche Geldvorschüsse bis 
auf 600 Fr. im einzelnen Fall geleistet. 

Das Wahlfähigkeitszeugniss wird von der Landes
schulkommission auf Grundlage einer Prüfung oder ent

sprechender Ausweise verabreicht, und es ist ohne das
selbe eine definitive Anstellung nicht zulässig. 

Den Gemeinden werden auf Verwenden hin Staats
beiträge zur Unterstützung und Hebung ihres Schulwesens 
zugesprochen, ebenso Prämien an Schulhausbauten bis auf 
den Betrag von 1500 Fr. im einzelnen Fall. Obligatorisch 
eingeführte Lehrmittel können vom Regierungsrath zu er-
mässigten Preisen oder unentgeltlich abgegeben werden. 

Real- und Mittelschulen, deren Bestand für 6 Jahre 
gesichert, deren Besuch für unbemittelte Schüler unent
geltlich ist und deren Lehrplan wenigstens eine fremde 
Sprache vorsieht, haben Anspruch auf einen jährlichen 
Staatsbeitrag bis auf 500 Fr. 

Iiehrplan für die Alltags- und Uebungsschule des Kantons 
Appenzell A.-Bh. Vom Regierungsrath genehmigt, 
März 1878. 

Bemerkungen: Der Lehrstoff ist für das 6. und 
7. Schuljahr nicht unterschieden. Die Aufgabe Ar das 
1. Schuljahr im Rechnen lautet: Anschauliches Rechnen 
im Zahlenraum von 1—20; für das 6. und 7. Schuljahr: 
Behandlung und Anwendung der Dezimal- und gemeinen 
Bruch«. Die Geographie beginnt im 4., die Geschichte 
im 5. Schuljahr, beide Fächer gehen nicht über schwei
zerische Verhältnisse hinaus. 

Der Uebungsschule fällt in allen Fächern die Wieder
holung des frühern Unterrichtsstoffes zu unter besonderer 
Berücksichtigung des praktischen Lebens. Im Rechnen 
kommt die einfache Buchhaltung, in der Geographie das 
Wichtigste aus der allgemeinen Geographie und in der 
Geschichte Verfassungskunde hinzu. 

Regulativ für die obligatorischen Mädchenarbeitsschulen. 
Vom Kantonsrath genehmigt den 12. Nov. 1877. 
(6 Artikel.) 

Sämmtliche Schülerinnen vom Eintritt in die 4. Klasse 
der Primarschule bis zum Austritt aus der Uebungsschule 
haben die Arbeitsschule wenigstens einen halben Tag 
(3 Stunden) zu besuchen. Einer der beiden Halbtage der 
Uebungsschule kann zum Besuch der Arbeitsschule ver
wendet werden. 

Die Unterrichtsfächer sind : Stricken, Häckeln, Nähen, 
Flicken und Zuschneiden. Die Lehrerin hat nach einem 
von der Schulkommission zu genehmigenden Lehrplan zu 
unterrichten. 

Die Eintheilung der Schülerinnen geschieht nach 
Jahresklassen, das Vorrücken in eine höhere Klasse nach 
der Befähigung. Eine Klasse darf nicht mehr als 25 
Schülerinnen zählen. 



Regulativ für Unterstützung der freiwilligen Fortbildungs
schulen. Vom Kantonsrath genehmigt den 12. Nov. 
1877. (6 Artikel.) 

Der Staat unterstützt die freiwilligen Fortbildungs
schulen far Erwachsene, Konfirmanden und Uebungsschüler 
unter nachfolgenden Bedingungen: 

1. Das Minimum der Unterrichtszeit soll 4 wöchent
liche Stunden während 5 Wintermonaten betragen. 

2. Der Unterricht soll umfassen Lesen, Aufsatz,. 
praktisches Eechnen, Vaterlands- und Verfassungskunde, 
Geometrie und wenn möglich Zeichnen. 

3. Die Ueberwaehung geschieht durch die- Gemeinde-
^hulkommission, welche uie staatliche Unterstätzung unter 
Berichterstattung über das abgelaufene Schuljahr nach
sucht. 

4. Die Beiträge werden auf Antrag der Landesschul-
kommission durch den Regierungsrath festgesetzt und be
tragen je nach der Schülerzahl 25—50 Fr. Eine Schule, 
welche am Schluss des Kurses unter 6 Schüler zählt, 
wird nicht mehr unterstützt. 

Appenzell L-Bh. Die Unterlassung von Revisionsarbeiten 
wird in nachfolgendem Satze motivirt: 

«Obschon die bestehende Schul Verordnung durch die 
neue Bundesverfassung in mehrfacher Hinsicht dahin-
gefallen ist, haben wir doch von einer bezüglichen Arbeit 
absehen zu dürfen geglaubt Denn wenn eine neue Ver
ordnung nicht bloss ihren guten Theü Arbeit verlangt, 
so ist es doch viel mehr der Kampf der Meinungen» 
welcher die Thätigkeit der Schule lähmt. Das Tagewerk 
for die Schule selbst steht in unsern Augen als die eigent
liche Pflicht da, während die vorzüglichste Verordnung 
an sich ein todtes Ding ist.» 

S i Gallen. Regulativ über die Verwendung der Staats-
beitrage an das Volksschulwesen des Kantons 
SU Gallen. Vom 13. Nov. 1877. (25 Artikel.) 

Auf einen P o n d b e i t r a g haben Anspruch Schul
gemeinden mit Jahres-und Dreivierteljahresschulen, deren 
Pond pr. Lehrer weniger als 18000 Pr., und Schulge
meinden mit Halbjahrsschulen, deren Fond pr. Lehrer 
weniger als 12000 Fr. beträgt. Die jährl. Beiträge belaufen 
sich auf 300 Fr. bis 1200 Fr. Die Gemeinden haben je 
nach der Grösse ihres Steuerkapitals 50 % des erhaltenen 
Staatsbeitrages ebenfalls einzulegen. Bemittelte (über 
500,000 Fr. Steuerkapital per Schule) oder mit Schul
steuern unter l%o belastete Gemeinden erhalten keinen 
Staatsbeitrag. Gemeinden, welche die Fondsbeiträge ohne 
zureichende Gründe ablehnen, haben auch keinen An
spruch auf einen Beitrag an das Kassadeficit. Für Er-
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leichterung der höchst besteuerten Schulgemeinden werden 
B e i t r ä g e an die J a h r e s d e f i c i t e geleistet und zwar 
je nach vorhandenem Bedürfhiss und verfügbarem Credit. 

Neugegründete R e a l s c h u l e n erhalten einen ersten 
Fondbeitrag von 2000 Fr. und überdiess jährlich bei 
einem Fond unter 10,000 Fr. und einem Hauptlehrer 
700 bis 900 Fr., bei mehreren Hauptlehrern 1100 bis 
1300 Fr., bei einem Fond von 10,000 bis 20,000 Fr. 
und einem Hauptlehrer 500 bis 700 Fr., bei mehreren 
Hauptlehrern 900 bis 1100 Fr. unter der Voraussetzung, 
dass auch die Realschulkorporationen mindestens alle drei 
Jahre etwas Namhaftes zur Fondsäufnung thun. Bei Auf
lösung einer Realschule fallen alle bezahlten Beiträge 
wieder an den Staat zurück. 

Staatsbeiträge an F o r t b i l d u n g s c h u l e n werden 
ertheilt, wenn die Schule gut organisirt und von Ge
meinden oder Vereinen unterstützt wird, wenn sie am 
Schluss des Schulkurses mindestens 10 Schüler zählt, 
wenn wöchentlich wenigstens 4 Standen und jährlich 
mindestens 20 Wochen Unterricht ertheilt wird, wenn 
ein zweijähriger Bestand nachgewiesen und vor staatlichen 
Schulorganen eine Jahresprüfang abgelegt ward. Der 
Beitrag beträgt l]A bis f/* der aufgewendeten Kosten, 
soweit der hiefür ausgesetzte Credit dies gestattet. 

Staatsbeiträge für S c h u l h a u s b a u t e n werden 
solchen Gemeinden ertheilt, welche ein Schulsteuerkapital 
unter 10 Millionen und keinen ausreichenden Baufond 
besitzen. Der Staatsbeitrag soll mindestens 5 % und 
höchstens 20°/0 der Baukosten betragen. 

Statuten der Unterstützungskusse für die Volksschul
lehrer des Kantons St. Gallen. Vom 19. Nov. 1877, 
(28 Artikel.) 

Der Staat gründet eine Unterstützungskasse für die 
Lehrer der St. Gallischen Volksschule, welche wegen Ge
brechen oder Altersschwäche dienstunfähig geworden sind, 
sowie für die hinterlassenen Wittwen und Waisen. Der 
Jahresbeitrag beträgt 90 Fr. und zwar 20 Fr. vom Lehrer 
selbst, 20 Fr. vom Staat und 50 Fr. von der Gemeinde. 
Die Unterstützungskasse leistet: 

a) Eine volle Pension von 600 Fr. jährlich an Lehrer 
mit mindestens 10 Dienstjahren, welche bleibend dienst
und erwerbsunfähig geworden sind; 

b) eine theilweise Pension von 300 bis 500 Fr. 
jährlich an Lehrer mit weniger als 10 Dienstjahren, 
welche dienstunfähig oder für solche mit mehr Dienst
jahren, welche nur theilweise erwerbsunfähig geworden 
sind; 

c) eine halbe Pension von 300 Fr. jährlich an die 
hinterlassene Wittwe mit einem oder mehreren pensions
berechtigten Kindern; 
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d) eine Viertelspension von 150 Fr. jährlich an die 
binterlassene Wittwe ohne pensionsberechtigte Kinder oder 
an ein einzelnes hinterlassenes Kind. 

(Die Kinder beziehen die Pension bis znm zurück
gelegten 16. Àltersjahr, die Wittwe bis zur Wiederver-
ehelichung.) 

Die Zahl der bewilligten Pensionen soll im I. Jahr 
(1878) die Summe von 10, im II. von 17, im III. von 
24, im IV. von 31, im V. von 38 und im VI. von 45 
nicht übersteigen, allfallige weitere Gesuche haben jew eilen 
das Prioritätsrecht für das folgende Jahr. Pensionsgesuche 
von Witt wen. und Waisen dürfen nicht zurückgestellt 
werden. 

Die Verwaltung wird unter Aufsicht des Erziehungs
und Finanzdepartements von der Finanzkanzlei besorgt. 

Regulativ betreffend die Maturitätsprüfung an der 
Eantonsschtüe. 

Aargau. Beglement für Ertheüung der WaMfäMgkeit 
an Lehrer und Lehrerinnen an Gememde- und 
Fortoüdurngsscimlm vom 27. April 1877 (29 §§). 
Regieruhgsrath. 

Die Wahlfahigkeit kann erworben werden durch 
Prüfung oder sonst beurkundete Tüchtigkeit; ausser-
kantonale Lehrer haben ein entsprechendes Wahlfähigkeits-
zeugniss mit den Noten «sehr gut» vorzuweisen, sowie 
Ausweise über befriedigende Leistungen in der Praxis 
beizubringen. Eine Prüfungskommission von 3 Mitgliedern? 
deren Präsident Mitglied des Erziehungsrathes ist, nimmt 
mit den ihr beigegebenen Examinatoren die Prüfung ab« 

Die schriftliche Prüfung bezieht sich auf die Fächer «Jes 
Deutschen (Aufsatz), der Mathematik, Pädagogik, Natur* 
künde, des Französchen, Zeichnens und Schreibens. Die 
mündliche umfasst alle Schulfächer in massigem Umfang 
(Prüfungszeit: 20 —30 Minuten auf den Examinanden 
und das Fach). Die praktische Prüfung besteht in einer 
Probelektion, in der Kateehisation eines Lesestücks, in 
der Behandlung einer Rechnungsaufgabe und in einer 
musikalischen Produktion. 

Bewerber für die Fortbildungsschulen haben sich 
über die nöthige Befähigung nicht nur zur Fortführung 
von obern Klassen gewöhnlicher Gemeindeschulen, sondern 
auch zur Erhebung derselben zu untern Realschulen aus
zuweisen. Demgeinäss sind die Anforderungen nach allen 
Seiten hin angemessen zu erhöhen. 

Die Wahlßihigkeit lautet auf 6, beziehungsweise 
2 Jahre. 

Revidirter Lehr plan für das Töchter-Institut und 
Lehrerinnen-Seminar in Aurati. Vom 28. Mai 1877. 
Erziehungsrath. 

Hauptinhalt* Das Seminar umfasst =3 Jahreskarte. 
Nach dem Austritt aus der IL Klasse haben die Lehr
amtskandidatinnen ihre Staatsprüfung in Geographie, 
Botanik und Zoologie zu bestehen. Diejenigen Schülerinnen, 
welche nicht Lehrerinnen werden wollen, sind vom Unter
richt in Religionslehre und Pädagogik befreit Der fakul
tative Unterricht umfasst Englisch und Italienisch in allen 
Kursen und weibliche Arbeiten. Im Zuschneiden wird 
^in besonderer Kurs abgehalten. 

XJel> e i n s i e h t d e r StrruLcleiiszalil-
Lehrerinnenseminar in Aarau. Lehrerseminar in Wettingen zur Yergleichung 
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Mathematik 
Naturwissenschaften 
Gesang 

Zeichnen 

Kalligraphie 
Turnen 

Landwirthschaft 
Violin 

Örgelspiel 

I. KL IL KL 
- 2 

— ' ' 2 ; 
5 5 
6 4 

3 3 
2 . 2 

2 V 2 

2 2 
5 4 
2 4 

III. KL 
3 
2 

5 
4 
O 

2 
2 

— • 
o 
O 

' 4 

alle Klassen zusammen 
' 2 2 

2 1 
1 zusammen 

— — 
— — 

— ' — 

2 

—'' • 
1 

__ 

— 

— 

Summa. 
5 
4 

15 

14 
9 
6 
6 
4 

12 

10 
2 

6 
3 
2 

— 
— "" 

— 

I. KL 
— 

2 

6 

/ : 6 

— 

—. 
: 2 ' 

3 
6 

" ; . 3 

3 
2 
2 
2 

— 
1 
2 

IL KL 
3 

2 
6 

.- 4 

— 

— " 
2 ' 
2 

'••'' ' 5 -

O 

3 
2 
2 

'2 

1 
1 

" 2 

III. Kl. 
4 

2 ; :• 
5 
3 

— 

— 
3 

2 

4 
• 7 " 

3 
2 

— 
2 
1 
1 
2 

IV. KL 
5 

1 
5 

3 

— 

.— 
3 

— 
5 

6 
3 
2' 

— 
2 
1 
1 
2 

Summa. 
12 

- ->?7 -" 
22 

16 

.— 
— 
10 

7 
20 
19 
12 

8 
4 

8 
3 
4 
8 

34 36 33 40 40 41 39 
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Zweiter Abschnitt. 
Das Primarschulwesen. 

1. Obligatorische Schulzeit 

• Die Berichte setzen ohne Ausnahme eine mehr oder 
weniger genaue Kenntniss der Schulorganisation des be
treffenden Kantons voraus. Es ist dies wohl begreiflich : 
erstlich ist der Berichterstatter selbst so vollständig darin 
zu Hause und davon erfîillt, dass er jede Aufklärung 
über die Eintheilung der obligatorischen Primarschule, 
die tägliche, wöchentliche und jährliche Schulzeit, den 
Schuleintritt und Schulaustritt für überflüssig hält, weil 
sie ja im Gesetz gegeben und also bekannt sind; ferner 
ist der Jahresbericht jeweilen an die gesetzgebende Be
hörde selber gerichtet, welche also keinerlei Wegleitung 
bedarf; endlich werden auch einzelne Verwaltungsbehörden 
durch ökonomische Rücksichten veranlasst, sich auf das 
Notwendigste zu beschränken und nur so weit nothig 
Rechenschaft über die Geschäftsführung des verflossenen 
Jahres abzulegen. Der weitere Zweck dieser Berichte, 
auch ausserkantonaîén Kreisen ein möglichst klares Bild 
von dem Zustand des eigenen Schulwesens zu bieten, 
kommt bei der Mehrzahl derselben gar nicht und bei den 
übrigen meist nur unabsichtlich zur Beiiieksiehtigung. 
Auf diese Weise finden sie anderwärts nur mangelhaftes 
Verständnis^ und erwecken nur spärliches Interesse. Die 
gegenseitigen Berührungspunkte in der Schulorganisation 
scheinen in Folge davon noch viel weniger zahlreich und 
die Manigfeltigkeit noch viel grösser, als sie in der That 
sind und als sie aus der genaueren Vergleichung der ver
schiedenen kantonalen Schulgesetze oder Schulverordnungen 
sich uns darstellen. Und doch dürfte es nicht unmöglich 
sein, im Jahresberichte jedes Kantons in einigen Sätzen 
wenigstens die Anforderungen des Obligatoriums nieder
zulegen. Diese Sätze dürften sogar jährlich in derselben 
Form wieder erscheinen, so lange die Organisation der 
obligatorischen Primarschule in dein betreffenden Kanton 
unverändert bleibt. An der Hand dieser Wegleitung 
würde das gebotene Material durchsichtiger, und es könnte 
damit auch eher der Massstab gefunden werden, mit 
welchem der genügende schweizerische Primarschulunter
richt zu messen wäre. 

Wenn wir vernehmen, dass z. B. Aargau und 
Wallis die Schulpflicht vom zurückgelegten 7. bis zum 
zurückgelegten 15. Altersjahr andauern lassen, so ist 
zwar der äussere Umfang der obligatorischen Primar
schulzeit für diese beiden Kantone der gleiche, da
gegen der I n h a l t derselben ein ganz verschiedener. 
Während das aargauische Schulgesetz 8 volle Alltags
schuljahre und auch in den obersten Klassen noch im 
Sommer mindestens 12 und im Winter mindestens 24 

wöchentliche Stunden vorschreibt, sind weitaus die meisten 
Schulen de3 Kantons Wallis nur Halbjahrsschulen, einzelne 
wenige erheben sich zu einer jährlichen Schulzeit von 
10 oder 11 Monaten, jedoch ist deren Zahl so gering, 
dass die durchschnittliche Schuidauer in keinem Bezirk 
8 Monate Übersteigt. 

Wenn die Kantone Glarus, St. Gallen und Baselstadt 
eine Alltagsschule von 7 Jahren aufweisen, so finden wir 
bei näherm Zusehen, dass der Erfolg dieses Primarunter-
richtes ein wesentlich verschiedener sein muss: der Schul* 
eintritt in St. Gallen und Baselstadt findet mit dem zurück
gelegten 6., in Glarus mit zurückgelegtem 7. Altersjahr 
statt; ferner ergibt sich, dass in St. Gallen nur circa die 
Hälfte aller Primarschulen Ganztag- und Jahr-Schulen 
und die andere Hälfte unvollständige Jahrschulen, Drei
viertel- und Halbjahrschulen sind, während in Glarus die 
ganz ausnahmsweise zugelassenen Halbtagsschulen die 
Alltagsschulzeit um ein Jahr zu verlängern haben und in 
Baselstadt der obligatorische tägliche Schulbesuch für die 
Knaben 3 Jahre Elementar- und 4 Jahre Realschule, für 
die Mädchen 4 Jahre Elementar- und 3 Jahre Sekundär
schule umfasst. 

Wir haben versucht, ausschliesslich aus den Jahres
berichten die zerstreuten Notizen zu sammeln, welche über 
den Umfang und Inhalt des Obligatoriums, sowie über 
die Eintheilung der Schulen in den einzelnen Kantonen 
etwelchen Aufschluss ertheilen und das Ergebniss in einer 
Zusammenstellung niedergelegt. Das Bild bleibt freilich 
einstweilen «in ganz unvollkommenes, da die nothw^e»-: 
digen Aufschlüsse entweder gar nicht yorhaûideçL oder nur 
ungenügend sind. Es dürfte aber gerade die Unvoll-
ständigkeit desselben dazu dienen, zu einer orientirenden 
Klarstellung dieser Verhältnisse in einem nächsten Bericht 
anzuregen. 

Ein Beispiel möge zeigen, wie eine solche Wegleitung 
etwa zu geben wäre: ^ ••"":i':' "; '-*-. 

Zürich. Der Schuleintritt findet nach zurückgelegtem 
6. Altersjahr am 1. Mai statt. Die Alltagsschule umfasst 
6 Jahre à 44 Schulwochen mit wöchentlich 18 bis 27 
Stunden (I. Klasse 18—20, IL und HL Klasse 21 -24 , 
IV. bis VI. Klasse 24-27 Stunden). Hierauf folgt eine 
dreijährige Ergänzungs- neben einer vierjährigen Sing
schule, jene mit 8 wöchentlichen Stunden an 2 Vormit
tagen, diese mit 1 Stunde in der Regel am Sonntag. Der 
Schulaustritt findet am Schluss desjenigen Schuljahres 
statt, in welchem das Kind sein 16. Altersjahr zurück
gelegt hat. 

Der Unterricht ist auf allen Stufen Klassenunterricht, 
und es findet alljährlich die Promotion in eine höhere 
Klasse statt, sofern die nöthige Fähigkeit und Fertigkeit 
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vorhanden ist. An ungetheilten Schulen (Schulen mit 
nur einem Lehrer) werden alle 6 Alltagsschulklassen an 
4 Vormittagen und 5 Nachmittagen gleichzeitig unter
richtet. Solcher ungetheilter Schulen zählt der Kanton 

Zahl der Zahl der 
Primarschulen. Schulabtheilungen. 

Zürich 363 608 

Bern - wii 

Luzern 

Uri 2 4 4 9 

Schwyz 
Unterwalden 0./W. H 

Unterwaiden N./W. — — 
Glarns 2 9 

Zug — - 61 

Freiburg 

254 von 363, 15 derselben zahlen Über 80, jedoch keine 
mehr als 100 Schuler. 

Den Eintheilungsgrund bildet das Alter, in der Stadt 
Zürich auch das Geschlecht. 

Bemerkungen. 

6 Jahre Alltags-, 3 Ergänzungs- und Singschule und 
1 weiteres Jahr Singschule. 254 6 Klassenschulen 
haben nur 1 Lehrer, 47 Schulabtheilungen zählen über 
80 Schüler. 

Im Sommer wird 8 — 23 Wochen, im Winter 12 — 25 
Wochen Schule gehalten ; in Schulhalbtagen beträgt im 
Sommer das Minimum der Schulzeit 48, im Maximum 
222; im Winter das Minimum 86, das Mramnnn 268. 

Die obligatorische Schulzeit besteht aus 9 Kursen, die 
sich auf 7 Jahre ausdehnen (2 Sommer-, I Winter-, 
1 Sommer- und 5 Winterkurse). In der Stadt 34, auf 
der Landschaft 255 Abtheilungen, von den letztern 
sind 6 Halbjahrsschulen, unter den 249 Jahresschulen 
befinden sich 12 mit Jahreskursen, die übrigen 237 
mit Halbjahreskursen. 

Minimum der Schultage 100, Maximum 162, Mittel 136. 
5 Gesammtschulen, 4 Schulen mit je 2 Lehrern im 
gleichen Lokal und zu derselben Zeit, 3 Halbtags
schulen, 2 Schulen mit je 2 Lehrern in getrennten 
Lokalen, 3 Schulen nach Klassen getrennt, 4 nach 
Geschlechtern, 2 in der Unterklasse gemischt und in 
Mittel- und Oberklassen nach Geschlechtern getheilt, 
1 mit Scheidung nach Geschlecht und Stufen. 

90 Ganz- u. 21 Halbtagsschulen, zusammen mit 379 Klassen. 
6 Schuljahre. 6 Gesammtschulen bestehen aus 4—5 

Klassen. Die getheilten Schulen sind getrennt nach 
Geschlecht oder Stufe, die untere Stufe ist auch etwa 
gemischt und die obere nach dem Geschlecht getrennt. 
Die gesetzliche Zahl der Schulwochen (42) wird nur in 
Kerns eingehalten. 

7 Alltagschuljahre. Eine einzige Schule ist Halbtags
schule mit 8 Schuljahren. 

6 Alltagsschuljahre mit 40 — 42 Schulwochen. 10 Ge
sammtschulen mit 6 Klassen, wovon 3 über 80 Schüler 
zählen; 9 Ein-, 30 Zwei-, 10 Drei-, 1 Vier-, 1 Fünf
klassenschulen. 24 Knaben-, 18 Mädchen- und 19 ge
mischte Schulen. Es wurden nach vollendetem HL Kurse 
6, nach vollendetem IV. Kurse 21, nach dem V. Kurse 
40, also im Ganzen 67 Schüler entlassen und zwar 
wegen Armuth der Eltern oder wegen Kränklichkeit 
oder wegen vorgerückten Alters oder wegen Talent-
losigkeit. Mit Ausnahme einiger weniger, welche gänz
lich der Schulpflicht enthoben wurden, hatten diese 
Schüler noch die Eepetirschule zn besuchen. 

291 französische und 90 deutsche Schulabtheilungen. In 
mehreren Bezirken zum Theil nur Halbtagsschulen. 
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Solothum 

Baselstadt 

Baselland 

Schaffhaxisen 
Appenzell A.-BL 

Appenzell L-Bh. 
S t (feilen 

Zahl der Zahl der 
Primarschulen. Schulabtheilungen. 

213 

ca. 100 

124 

20 

11 

221 

20 

445 

Graubünden 
Aargau 
Thnrgau 

— 
283 
184 

— 
546 
249 

Tessin 254 473 

Waadt 

Wallis 

Neuenbürg 127 

804 

473 

349 

Genf 

2. SchUler. 

Nicht weniger lückenhaft sind in den Berichten die 

Angaben über die Schüler. Eine Anzahl Eantone machen 

keine bezügliche Angaben und es musste für dieselben, 

um wenigstens eine approximative Zahl der schweizerischen 

Schüler zu erhalten, welche am Tische des « genügen

den Primarschulunterrichts » sitzen, einstweilen zu einer 

Schätzung Zuflucht genommen werden auf Grundlage der 

Einwohnerzahl in Verbindung mit den Vorschriften über 

die Schulpflichtigkeit des betreffenden Eüantons. Diese so 

gewonnenen Zahlen sind abgerundet und in Klammern 

gesetzt. In weitern Berichten finden wir wenigstens die 

Gesammtzahl der Schüler angegeben und in einzelnen auch 

Ö e merk un g on. 

78 Knaben-, 80 Mädchen- und 223 gemischte Schulen» 

18 sind Kleinkinderschulen. 

17 Schulen zählen über das gesetzliche Maximum' von 

80 Schülern auf 1 Lehrer. 

3 Jahre Elementarschule und 4 Jahre Realschule für 

Knaben, 4 Jahre Elementarschule und 3 Jahre Sekundär

schule für Mädchen. 

18 Schulen mit 1 Lehrer zählen über 80 , 4 über 100 

Schüler. 

7 Alltagsschuljahre (Halbjahrsschulen) und 2 Jahre 

Uebungsschule. 

Halbtagsschulen. 

79 Halb-, 39 Dreiviertel-, 125 unvollständige Jahres

schulen, 202 Ganztagschulen. 23 ungetheilte der letztern 

zählen über 80 Schüler, ebenso 18 Halbtagjahrschulen, 

9 getheilte Jahrschulen und 7 theilweise Jahrschulen. 

Hievon sind 130 Gesammtschulen mit 8 Klassen. 

Davon sind 136 Gesammtschulen im Sommer mit 6, im 

Winter mit 9 Klassen; 11 Schulen zählen über 80 

Schüler. 

228 Abtheilungen haben 6, 19 Abth. 7, 18 Abth. 8? 

44 Abth. 9, 164 Abth. 10 Monate Schulzeit. Für 24 

Abth. beträgt die wöchentliche Schulzeit 4 , für 181 

Abth. 5 und für 268 Abth. 6 Tage. 131 sind Knaben-, 

130 Mädchen- und 212 gemischte Schulen. 

Vom 7.—16. Altersjahr. 596 sind gemischte, 108 Knaben-

und 110 Mädchenschulen. 

Durchschnittlich 6 Monate Schulzeit in der Primär- und 

hierauf durchschnittlich 3 Monate Schulzeit in der 

Repetirsehule. 

296 Jahresschulen und 53 temporäre Schulen. Jede Ort

schaft mit mindestens 40 Kindern im schulpflichtigen 

Alter (von 7—16 Jahren) hat eine Schule zu unter

halten, welche das ganze Jahr dauert. 

7 Alltagsschuljahre in 6 Klassen. 

die Zahl der Knaben und Mädchen ausgeschieden. Nur 

fünf Berichterstattungen geben uns auch Aufschluss über 

das Zahlenverhältniss der einzelnen Klassen und Stufen. 

Zurich's Angaben erstrecken sich nicht nur auf die All

tagsschüler (1 .— 6. Schuljahr), sondern umfassen auch die 

3 Ergänzungs- und das letzte Singschuljahr, wobei zu 

bemerken bleibt, dass die Ergänzungsschüler auch Sing

schüler sind und die Anzahl der letztern im 10, oder 

letzten Schuljahr namentlich desswegen grösser ist als in 

den vorhergehenden Jahren, weil die meisten ausgetre

tenen Sekundarschüler auch noch die Singschule besuchen. 

Es sollte in Zukunft doch wohl allen Kantonen mög

lich sein, wenigstens für die obligatorischen Alltagsschul

jahre über die Schülerzahl genaue Angaben zu machen. 

3 
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1 

! Kantone. 

Zürich 
Bern 
Luzcrn . . . . 
Uri 
Schwyz . . . . 
Unterwaiden O./W 
Unterwaiden N./W 

Glarxis . . . . 
Zug * . . . . 
Freiburg . . . . 

Solothnrn . . . 

Baselstadt . . . 
Baselland . . . 
Schaffhausen . . 
Appenzell I./Rh. . 

Appenzell A./Rh. . 
St. Gallen . . . 
Granbünden . . 

Aargau . . . . 

i Thurgau . . . . 
Tessin . . . . 
Waadt . . . . 

Wallis . . . . 

Neuenburg . . . 

Genf1 . . . . 

I. 

5945 
. 
. 
. 

1344 

. 

. 

. 
495 

. 

. 
990 

. 

. 

• 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
1299 

IL 

5623 
. 
. 
. 

1195 

. 

. 

. 
463 

• 
. 

961 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.. 

. 

. 

. 
1049 

in. 

5546 
. 
. 
. 

1161 
. 

. 

. 
504 

. 

. 
923 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
1047 

£ 

IV. 

5525 
. 
. 
. 

1149 

. 

. 

. 
449 

. 

. 
747 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

• 
. 
. 

. 

. 
1448 

Jclii ì ìer-zaAxì. 

V. 

5306 
. 
. 
. 

965 

. 

. 

. 
393 

. 

. 

565 
• 
. 

. 

. 

. 

. 

.. 

. . 
. 

# 

. 

. 
1016 

VI. 

5023 
. 
. 
. 

693 

. 

. 

. 
305 

. 

. 
350 

. 

. 

. 
• 

. 

. 

. 

. 

. 
• . 

. 

. 
976 

VII. 

3326 

127 

Vili. 

3601 

IX. 

3695 

X. 

4636 

Kista. 

46498 
. 

1338 
3214 

955 

. 

. 
1307 
9664 

. 
2139 

. 

. 
600 

. 
14835 

. 

. 

. 
9408 

16782 
9155 

9292 

lttchei. 

45772 
. 

1216 
3293 

914 

. 

. 
2 1319 

9418 

. 
2524 

. 

. 
680 

. 
15391 

. 

• 

• 
9029 

16801 
3 8581 

9398 

1 Stufen, nicht Altersklassen. — 2 + circa 600 Repetirschüler. — 3 + 2800 Repetirschüler. 

TOTAL. 

48-226 
92270 
19188 

2554 
6507 
1869 

(1600) 
(5000) 
3224 

19082 

12090 
4663 
9555 

(6000) 
1280 
8739 

30226 
(15000) 

31025 
13108 

18437 

33583 

20536 

18690 
7235 

4290*9 ! 

3. Lehrer und Lehrerinnen. 

a. ZahL Ebenso unvollkommen ist die Uebersicht 

über das auf der obligatorischen Schulstufe in der Schweiz 

bethätigte Lehrerpersonal. Fast die Hälfte der Berichte 

lässt uns hierüber ohne Auskunft. Um für einmal wenig

stens annähernd die Zahl der Lehrer und Lehrerinnen zu 

ermitteln, welche dem oben gewonnenen Schülerpersonal 

vorstehen, musste die etwa erwähnte Zahl der Schul

abtheilungen und für einige auch eine blosse Schätzung 

zu Hülfe gezogen werden. Die auf diese Weise erhaltenen 

Angaben wurden in Klammern gesetzt. 

Zürich 
Bern 
Luzern 
Uri 
Schwyz 
Unterwaiden O./W. 

Zahl der 
Lehrer. 

578 
1,148 

35 
56 

9 

Zahl der 
Lehrerinnen. 

30 
656 

14 
59 
27 

Total. 
608 

1,804 
(289) 

49 
115 

36 

Unterwaiden N./W. 
Glarus 
Zug 
Freiburg 
Solothurn 
Baselstadt 
Baselland 
Schaffhausen 
Appenzell I.-Eh. 
Appenzell A.-Rh. 
S t Gallen 
Graubünden 
Aargau 
Thurgau 
Tessin 
Waadt 
Wallis 
Neuenburg 
Genf 

Zahl der 
Lehrer. 

— 
— 
36 

240 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

(400) 
485 
245 
195 
490 
271 

(135) 
— 

Zahl der 
Lehrerinnen. 

— 
— 
25 

137 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

(30) 
52 
4 

278 
263 
202 

(214) 
— 

Total. 
(35) 
(80) 
61 

377 
(212) 
(100) 
124 

(125) 
(20) 
(70) 

(440) 
(430) 
537 
249 
473 
757 
473 
349 

(150) 

7,963 
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Vergleichen wir die von einer Anzahl Kantone in 
ihren Jahresberichten geraachten Angaben mit denjenigen 
derselben Kantone vom Jahr 1874 (Bericht an den 
schweizerischen Bundesrath vom eidgenössischen Departe
ment des Innern), so ergibt sich namentlich eine Ver
mehrung der Bethätigung von Lehrerinnen im öffent
lichen Schuldienst, wie aus nachfolgender Zusammen
stellung der Differenzen gegenüber dem Jahre 1874 er
sichtlich ist. 

Vermehrung. Verminderung. 

Lehrer. Lehrerinnen. Lehrer. Lehrerinnen. 
Zürich 
Bern 
Uri 
Schwyz 
Zug 
Freiburg 
Aargau 
Thurgau 
Tessin 
Waadt 
Wallis 
Neuenburg 

4 
40 
— 
— 
— 

- — 
— 
5 

— 
— 
— 
— 

49 

30 
150 

5 
12 
1 

54 
20 
2 
9 

59 
33 
41 

416 

— 
— 
2 
4 
4 

10 
15 
— 
13 
47 
10 
10 

115 

Während also in den obigen 12 Kantonen die Ge-
sammtzahl der Lehrer um 66 gesunken ist, ist das Kon
tingent der Lehrerinnen um 416 gestiegen. In den innera 
Kantonen wird die Vermehrung der Lehrerinnen noch um 
so bedeutsamer, da die letztern mit wenigen Ausnahmen 
Ordensschwestern sind. 

Es waren Ordensschwestern bethätigt als Lehrerinnen 
im Jahr 1874 im Jahr 1878 

Uri 8 14 
Schwyz 42 55 
Zug 22 27 
Obwalden 22 26 

Auch unter dem männlichen Lehrerpersonal ist in 
diesen Kantonen das geistliche Element starker vertreten 
als im Jahr 1874. Aus einer Aeusserung des Jahres
berichts von Uri zu schliessen, würde dieser Bericht
erstatter die Ausdehnung des Colibats auf die ganze 
Lehrerschaft für förderlich halten, indem einzelne Schulen 
eine Opferwilligkeit erfordern, die « wohl nur ledige 
Männer an den Tag legen können». 

Obschon die Zahlen nachweisen, dass im Kampf ums 
Dasein auf diesem Gebiet die scheinbar Schwächern an
gefangen haben, die Stärkern aus dem Felde zu schlagen, 
so suchen doch die Berichte einstweilen nicht nach Gründen 
für diese interessante Thatsache. Einige Berichterstatter 
scheinen allerdings das Leistungsvermögen der Lehrerinnen 
und namentlich ihr Verhalten über dasjenige der Lehrer 

stellen zu wollen. Obwalden sagt: cSodann muss ich 
hier öffentlich bezeugen, dass — nach einer eingehenden 
— streng unparteiischen Prüfung, Alles wohl erwogen, 
— unsre Knabenschulen den Mädchenschulen durchgehends 
nachstehen. > Freiburg thut folgende Aeusserung : « Wir 
machen es uns zur Pflicht, zu erklären, dass die 
Aufführung der weitaus grössten Zahl unsrer Lehrer vor
trefflich, diejenige der Lehrerinnen über alles Lob erhaben 
ist, und unter diesen haben sich die theodosianischen 
Schwestern durch ihren Eifer, ihre Hingebung, ihre 
Pünktlichkeit in Erfüllung aller Vorschriften der Regle-
mente und aller Weisungen der Oberbehörden ausgezeichnet. 
Auch sind die in den Töchterschulen erhaltenen B esultate 
im Allgemeinen besser, als die der Knabenschulen, be
sonders in Bezug auf die Erziehung. » Eine weniger vor
eingenommene Stellung zu der Frage nimmt der Bericht
erstatter des Kantons Waadt ein, der sich über die be
züglichen Verhältnisse folgendermassen äussert : « Das 
Departement hatte sich auch mit einer Reihe von Gesuchen 
um Ersetzung von Lehrern durch Lehrerinnen bei Gelegen
heit der Wiederbesetzung von Stellen zu befassen und 
hielt sich hiebei streng an die gesetzlichen und regle
mentarischen Vorschriften; wenn die Gesuche sich im 
Widerspruch befanden mit dem Wortlaut dieser Bestim
mungen, so wurde die Genehmigung nicht ertheilt trotz 
der Anstrengungen, welche in einigen Fällen hiefür ge
macht wurden. Uebrigens hat die Erfahrung gezeigt, dass, 
wenn die Verwenduug von Lehrerinnen in einzelnen 
Fällen vorzuziehen ist, gewisse Gränzen hiebei immerhin 
nicht überschritten werden dürfen. Das Reglement der 
Primarschulen setzt in dieser Beziehung ein gerechtes 
Mass fest, besonders, wenn der im Jahr 1873 eingeführten 
Modifikation Rechnung getragen wird, nach welcher jede 
Schule von wenigstens 30 Schülern einer Lehrerin an
vertraut werden kann. Indess ist zu bemerken, dass ein
zelne Gemeinden, welche früher von der genannten Freiheit 
Gebrauch gemacht hatten, heute dazu zurückkehren, ihre 
Schulen Lehrern zu übertragen. » 

Die F r a g e des L e h r e r m a n g e l s scheint nur noch 
in wenigen Kantonen schwebend zu sein. In Baselland 
herrschte noch Mau gel an tüchtigen verfugbaren Lehr
kräften. Zürich vermochte zum ersten Mal seit einer 
Reihe von Jahren das dringendste Jahresbedürfniss mit 
eigenen Lehrkräften zu befriedigen. Es konnte mit Be
ginn des Schuljahres 1878/79 nicht nur der Ausfall des 
Jahres gedeckt werden, sondern es blieben auch noch 
circa 10 —12 neupatentirte Lehrer und Lehrerinnen zur 
Verfügung für den Bedarf während des Jahres. Thurgau 
hofft im nächsten Jahr aus dem Lehrermangel herauszu
kommen. Solothurn und Waadt befinden sich bereits in 
der angenehmen Lage, während des ganzen Schuljahrs 
für vakant werdende Schulstellen eine Auswahl von Lehr-
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gekommen sind. 5 patentirte Lehrerinnen haben Klein

kinderschulen übernommen. 
kräften zur Verfügung zu haben. In Solothurn blieben 

bei Beginn der Winter schule 5 Lehrer ohne Verwendung, 

2 davon erhielten dann im Laufe des Winters Anstellung. 

Waadt ist namentliah mit Lehrerinnen überreichlich ver

sehen; die Zahl der verfügbaren Lehrerinnen übersteigt 

die Zahl der vakanten Stellen, so dass eine Anzahl der 

neu patentirten Lehrerinnen noch nicht zur Verwendung 

Die Lehrer und Lehrerinnen klassifiziren sich nach ihrer Dienstzeit : 
1—5 Dienstjahre. 6—10 Dienstjahre. 11—15 Dienstjahre. Von 16 Dienstjahren an 

b. D i e n s t z e i t . Auch die Dienstzeit findet in einigen 

Berichten Erwähnung und zwar namentlich bei Waadt 

und Bern, zwei Kantone, welche auch eine grosse Anzahl 

von Lehrerinnen bethätigen. 

TotaL 

Lehrer. 
1153 

502 

Lehrerinnen 
651 
292 

Lehrer. Lehrerinnen. Lehrer. Lehrerinnen. Lehrer. Lehrerinnen. Lehrer. Lehrerinnen. 
Bern 300 312 180 124 122 88 551 188 

Waadt 102 114 65 62 70 30 265 84 

Setzen wir zur leichtern Vergleichung die betreuenden Zahlen in Prozentsätzen der Gesammtsumme der ange

stellten Lehrer und Lehrerinnen, so ergibt sich : 

Bern 26 50 15 19 10 13 

Waadt 20 40 13 22 14 10 

49 

53 

18 

28 

Da in beiden der genannten Kantone die Bethätigung 

von Lehrerinnen im öffentlichen Schuldienst von jeher 

stattgefunden hat, so haben wir aus dieser Zusammen

stellung wenigstens den Schluss zu ziehen, dass im All

gemeinen die Lehrerinnen dem Schuldienst bei Weitem 

nicht so lange treu bleiben wie die Lehrer. Von 651 

Lehrerinnen des Kantons Bern stehen 50 % un& v o n 292 

des Kantons Waadt 40 °/0 in den ersten 5 Dienstjahren, 

und nur 18 °/0 bezw. 28 % haben das 15. Dienstjahr zu

rückgelegt. Es scheint daraus zudem hervorzugehen, dass die 

Waadtländerlehrerinnen in ihrem einmal ergriffenen Beruf 

länger ausharren als die Lehrerinnen des Kantons Bern. 

c. P a t e n t i r u n g . Durch Neupatentirung wurde 

das Lehrerpersonal der schweizerischen Primarschulen, 

soweit die Angaben reichen, vermehrt, wie folgt: 

Lehrer Lehrerinnen Total 
Zürich . . 
Bern 

Luzern 
Uri . . . 
Schwyz 
Unterwaiden o. d. W 
Unterwaiden n. d. W 
Glarus 
Zug . . 
Freiburg . 
Solothurn . 
Baselstadt . 
Baselland . 
Schaffhausen 
Appenzell I.-Eh. 
Appenzell A.-Kh. 
St. Gallen . 
Graubünden 
Aargau 

— 
64 

11 
— 
— 
26 

3 
— 
16 
— 
12 
11 
— 
12 

. 25 
23 
27 

76 

18 

13 

53 

140 

29 

26 

12 

35 

17 

12 

11 

12 

25 

23 

40 

Thurgau . 

Tessin 

Waadt 

Wallis 

Neuenburg 

Genf 

Lehrer 

15 

14 

23 

29 

100 100 
100 100 

Lehrerinnen Total 
— 15 

15 

27 

68 

29 

50 

97 

626 

d. Die ö k o n o m i s c h e S t e l l u n g d e r L e h r e r 

findet ebenfalls hie und da Erwähnung ; jedoch ist es um 

der Verschiedenheit dieser Angaben willen unmöglich, 

eine übersichtliche Darstellung der bezüglichen Verhält

nisse zu geben; für einmal folgen einzelne Notizen. 

Zürich. Die gesetzliche Minimal - Besoldung eines 

Primarlehrers beträgt 1200 Fr. nebst Wohnung, Holz 

und Pflanzland bezw. Entschädigung dafür und staatlicher 

Alterszulage von 5 zu 5 Jahren von 100 bis auf 400 Fr-

jährlich. 

Von 608 Lehrern gemessen 417 eine jährliche Zu

lage von Seiten der Gemeinde über die gesetzliche Be

soldung hinaus im Durchschnitt von 373 Fr. In einzelnen 

Bezirken geben alle Gemeinden ihren Lehrern solche Zu

lagen. Es besteht für die Lehrerswittwen unter ökono

mischer Mitwirkung des Staats eine obligatorische Wittwen-

und Waisenstiflung. Die in den Euhestand versetzten 

Lehrer beziehen einen jährlichen Ruhegehalt von 800 Fr. 

im Minimum. Der Staat zahlt einen Beitrag an die 

Stellvertretung des Lehrers in Krankheitsfällen. 

Beni. Ende 1877 waren 131 Lehrer und Lehrerinnen 

mit staatlichen Leibgedingen versehen in Beträgen von 

60 Fr. bis 360 Fr. per Jahr ; 17 Gesuche fanden keine 

Berücksichtigung, da ein beschränkter Credit ausgesetzt ist. 

Luzem. Die Baarbesoldung der Lehrer auf der 

Landschaft (excl. Lehrerinnen) beträgt 800 Fr. bis 1100 Fr., 
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im Durchschnitt 940 Fr. Dazu kommen noch freie Woh
nung und drei Klafter Holz oder eine Entschädigung von 
200 Fr. Die Lehrer-, Witt wen- und Waisenkasse besitzt 
ein Vermögen von 82850 Fr. und der Beitrag des Staats 
beträgt 2825 Fr. 

TJrL D©r Bericht bemerkt von einer Schule: In 
keinem Verhältniss zu Arbeit und Leistungen steht der 
karge Schullohn von 100 Fr. Die Gemeinde könne leider 
nicht mehr aufbringen. 

Schwyz. Die Besoldung, welche für jede Lehrstelle 
angegeben ist, beträgt für weltliche Lehrer an Ganztag
schulen im Maximum 1400 Fr., im Minimum 800 Fr., 
für geistliche Lehrer 500 bis 700 Fr., für weltliche 
Lehrerinnen 700 bis 900 Fr. und für Ordensschwestern 
500 bis 700 Fr. Es besteht eine Lehreralterskasse mit 
einem Vermögensbestand auf Ende 1877 von Fr. 12167. 32. 
Die Jahreseinnahmen bestehen in Beiträgen der Mitglieder, 
einem Beitrag des Staats (300 Fr.), Stipendienrückver
gütungen, Konferenzbussen und Zinsen. 

GrlartLS. Die Lehrer sind zum Beitritt zu der Alters
und Waisenkasse verpflichtet. Dieselbe erhält einen or
dentlichen Staatsbeitrag von 500 Fr. per Jahr nebst einer 
Summe von 1000 Fr. zur Aeufnung des Beservefonds^ 
Es werden Buhegehalte vom Staat in Beträgen von 300 
bis 400 Fr. verabreicht und einzelne Gemeinden folgen 
diesem Beispiele durch Gewährung von weitern Zulagen. 

Zug. Es besteht ein Lehrer-Unterstützungs-Ver ein? 

welcher auf 1. April 1878 ein Vermögen aufweist von 
Fr. 8218. 62. Mitgliederzahl 35. Jährlicher Staatsbeitrag 
500 Fr. 

Freiburg. Der Bericht enthält ein vollständiges Ver-
zeichniss der Lehrerbesoldungen, jedoch ohne Unterschei
dung von Lehrern und Lehrerinnen. Die Besoldung be
trägt im Minimum 500 Fr., im Maximum 900 Fr. je mit 
Wohnung, Holz und Garten (excl. Stadt Freiburg). Es 
wurden an 211 Lehrer und Lehrerinnen Altersprämien 
ertheilt im Gesammtbetrag von 12220 Fr. Die Lehrer
pensionskasse zeigt auf 31. Dezember 1877 ein Vermögen 
von Fr. 99456. 69. Die Jahreceinnahmen bestehen aus 
einem Staatsbeitrag (2680 Fr.), Beiträgen der Mitglieder, 
Altersrückkäufen und Zinsen. 

Solotimm. Die Lehrer-, Alters-, Wittwen- und Waisen
kasse zählt 242 Mitglieder, wovon 50 Pensionsberechtigte 
je 145 Fr. Unterstützungsbeiträge erhielten. Das Ver
mögen betrug auf 31. Dezember 1877 Fr. 101185. 32. 

Baselstadt. Es besteht eine gemeinschaftliche Vi 
kariatskasse unter den Lehrern der städtischen Primär, 
schulen und der Mädchensekundarschule. 

Appenzell A.-Bh. In mehreren Gemeinden wurden 
die Besoldungen erhöht und zwar von 1200 auf 1500 Fr., 
von 1400 auf 1600 Fr., von 1300 auf 1400 Fr. 

St. Gallen. Es besteht eine obligatorische Unter
stützungskasse für die Volksschullehrer mit Staatsbeitrag, 
Gemeindebeitrag und Beiträgen der Mitglieder. 

Graubünden. Es besteht eine Lehrer-Hülfskasse, an 
welche der Staat einen Beitrag von 1445 Fr. verabreicht. 

AargatL Das Minimum der Besoldung beträgt 800 Fr., 
das Maximum 2400 Fr. Es besteht ein obligatorischer 
Lehrerpensionsverein, an welchen der Staat einen jähr
lichen Beitrag von 8500 Fr. verabreicht. 

Wallis. Die mittlere Besoldung eines Lehrers be
trägt 304 Fr., im Vorjahr 294 Fr. Der Bericht sagt: 
Einige Gemeinden scheinen Art. 30 des Schulgesetzes 
nicht zu kennen, welcher festsetzt: «Der Lehrer soll 
seine Besoldung am Schluss jedes Quartals in Baar aus 
der Gemeindekasse erhalten. In jedem Fall soll dieselbe 
am Schluss des Schuljahrs ausgerichtet werden». — Wir 
sind nämlich in der Lage gewesen, einigen Gemeinden 
diese Bestimmungen in Erinnerung zu rufen, ja sogar, 
sie förmlich anzuhalten, ihre Lehrer und Lehrerinnen zu 
bezahlen. Es waren ihrer zwar wenige, aber es ist immer 
peinlich, zu denken, dass es Behörden gebe, welche sich 
zuerst bei den Ohren nehmen lassen, ehe sie ihren Lehrern 
eine so bescheidene Besoldung verabreichen. 

e. F o r t b i l d u n g der Lehre r . 

Mehrere Kantone bringen für die Fortbildung ihrer 
Lehrer namhafte Opfer. In besondern Kursen, entweder 
für ein einzelnes Schulfach oder für die Berufsbildung 
überhaupt, wird denselben Gelegenheit geboten zur För
derung h\ ihren Kenntnissen und Fertigkeiten. 

Zürich. Ein Cyklus von Vorträgen über Gegenstände 
der vaterländischen Geschichte, von Fachmännern gehalten 
vor Kreisversammlungen von Lehrern, wurde im Berichts
jahr abgeschlossen. Diese Vorträge erfreuten sich leb
hafter Theilnahme. 

Die vom Erziehungsrath für Lehrer angeordneten 
Vorträge eines Professors der Kunstgeschichte zum Zwecke 
der Erklärung der Antiken in der Hochschulsammlung 
erstreckten sich über 10 Samstagsnachmittage und wur
den von 40 bis 50 Theilnehmern besucht 

In Zürich, Winterthur und Küsnacht wurden im 
Wintersemester Vorträge für Lehrer über physikalische 
Gegenstände angeordnet, welche an Samstag-Nachmittagen 
je l1/*—2 Stunden dauerten und 40 bis 100 Theilnehmer 
zählten. 

Der Staat honorirte die Vortragenden, an die Lehrer 
wurde keine Entschädigung verabreicht. 
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Bom. Für Lehrer und Lehrerinnen des bernischen 
Jura fand im Seminar Pruntrut ein Wiederholungskurs 
statt, an welchem 40 Lehrer und 15 Lehrerinnen Theil 
nahmen. Es wurde von Seminarlehrern und andern Lehr
kräften Unterricht ertheilt über Schulorganisation und 
Disciplin, Schreib-, Lese- und Anschauungsunterricht, 
Arithmetik, Geschichte, Geographie, Zeichnen, Turnen 
und Handarbeiten, in Verbindung mit methodischen und 
praktischen Uebungen. 

GlarUS. Während 10 Tagen erhielten 35 Lehrer in 
einem Turnkurse die nöthige Anleitung zur Anhandnahme 
o!es Turnunterrichts nach den Vorschriften der eidgenos
sischen Militärorganisation. 

ScliaffhaHSÔIl. Ein zehntägiger Turn- und Zeich-
nüngskurs für Lehrer, wobei auch Unterricht über Ver
fassungskunde ertheilt wurde, vereinigte 38 Zeichner und 
42 Turner. 

Appenzell A.-Eh. Es wurde ein zehntägiger Fort
bildungskurs for appenzellische Lehrer im Seminar Kreuz
ungen angeordnet, an welchem 41 Lehrer (d. h. circa die 
Hälfte aller appenzellischen Lehrer) theil nahmen. 5 Stun
den im Tag waren der Pädagogik, sowie der Methodisi-
rung des Sprachunterrichts (1 Stunde Probelektion, 1 
Stunde Diskussion von Schulfragen und 3 Stunden Me
thodik) gewidmet und S Stunden dem Turnen an der 
Hand der eidgenössischen Turnschule. Die Ausgaben be
trugen 1650 Fr. 

Graxibnnden. Der nach üblichem Turnus vorge
sehene Repetirkurs für Lehrer romanischer Zunge (9—10 
Wochen) kam in Folge ungenügender Anmeldungen nicht 
zu Stande. 

AargaU. Es fand in Aarau ein sechstägiger Experi
mentalkurs in Naturwissenschaften für Lehrer statt. 

(702l£ Wie im vorhergehenden Jahr wurden auch 
im Berichtsjahr Kurse gehalten in Sprache, Singen und 
Zeichnen. 

4. Unterricht 

Ueber den Unterricht im Allgemeinen sprechen sich 
mehrere Berichterstatter aus, einige verbreiten sich ein-
lässlich über die auf den verschiedenen Schulstufen ge
machten Erfahrungen , andere referiren über einzelne 
Unterrichtszweige. In Z ü r i c h ist namentlich auf der 
untern Stufe (1. bis 3. Schuljahr, Elementarschule) das 
Bestreben ersichtlich, das Lehrziel zu beschränken und in 
der Erwerbung der Fertigkeiten des Lesens und Schrei
bens langsam und sicher vorwärts zu schreiten. Aerzte 
und Lehrer wünschen gemeinsam, es möchte der gesetz

liche Lehrplan im Sinne einer Reduktion des Lehrstoffs 
revidirt werden, und es wird insbesondere auch der aus
schliessliche Gebrauch der Schiefertafel beim Schreiben 
und Zeichnen an den Elementarschulen hart angefochten. 
Ebenso wird auf der obera Stufe (4. bis 6. Schuljahr, 
Realschule) einer Vereinfachung des Lehrplans und inten
siverer Behandlung der Hauptfächer gerufen. Hiebei 
wird insbesondere betont, dass die Realien hier noch nicht 
Selbstzweck seien, sondern im Dienst des Sprachunterrichts 
stehen müssen, wobei das Prinzip der Veranschaulichung 
in erste Linie zu treten habe. 

Solche Bemerkungen über die Wünschbarkeit eines 
fruchtbringenden Unterrichts in der Muttersprache lassen 
sich in allen drei Nationalsprachen vernehmen: 

SchwyZ. Der Schüler werde angeleitet, selbst zu 
denken und zu sprechen; denn er weiss nur das sicher, 
was er ordentlich sagen kann, und es bleibt ihm nur 
das, was er selbst geistig verarbeitet hat. Das ewige 
« Gängeln » des Kindes soll einmal aufhören ; das praktische 
Leben fordert Leute, die gelernt haben, auf eigenen Füssen 
zu stehen. 

ThnrgftTL* Anstatt die Kinder zum Anschauen, Be
obachten, Vergleichen und Denken anzuhalten, anstatt 
den realistischen Unterricht in den Dienst des Sprach
unterrichts zu stellen, die Kinder im Auffassen eines kurzen 
Vortrags, im Antworten in vollständigen Sätzen und in 
geordneten mündlichen oder schriftlichen Wiedergaben zu 
üben, ist derselbe sehr oft blosser Gedächtnisskram ohne 
Naehhaltigkeit. 

Tossili. Im Allgemeinen befinden sich die 14-jährigen 
Kinder, welche die Elementarschule verlassen, so wenig 
im Besitz ihrer Muttersprache, dass sie nur mit grosser 
Mühe ihre eigenen Gedanken auf irgend eine Weise zu 
Papier zu bringen vermögen. 

Genf. Es fehlt den Kindern an Gedanken und wenn 
sie solche haben, wissen sie dieselben weder zu gruppiren 
noch auszudrücken. 

In vielen Kantonen wird der Hauptgrund dieser un
genügenden Resultate merkwürdigerweise nicht etwa in 
der ungenügenden Dauer der obligatorischen Schulzeit 
gesucht, sondern in erster Linie in der übermässigen Zahl 
der zu betreibenden Unterrichtsfacher. In Wallis aller
dings besteht diese Gefahr der Zersplitterung noch nicht, 
indem «die Lehrer eben nicht mehr geben können, als 
sie selbst haben». Ein Schulinspektor in Neuenburg findet 
wohl mit Recht, dass die Ursache des unbefriedigenden 
Erfolgs weniger in der Zahl der Fächer als namentlich 
in der mangelhaften Methodisirung derselben und in der 
ungenügenden pädagogischen Befähigung der Lehrer liege. 
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Der Religionsunterr icht findet in mehreren Jahres
berichten besondere Erwähnung. 

Im Kanton Zürich hat derselbe in Folge verschiedener 
Auslegung von Bestimmungen des Unterrichtsgesetzes in 
Verbindung mit neuern Vorschriften der eidgenössischen 
und der kantonalen Verfassung manigfache Wandlungen 
erfahren. In einigen Schulen ist statt eines besondern 
Religionsunterrichts «Sittenlehre» ertheilt, an andern ist 
derselbe als Schulfach fallen gelassen und der Kirche über
lassen worden. Während eine Bezirkssehulpflege diese 
Trennung ruhig geschehen Hess, hat eine andere in einem 
Kreisschreiben die untern Schulbehörden ermahnt, den 
Religionsunterricht als Schulfach nach den Vorschriften 
des Unterrichtsgesetzes beizubehalten. 

Im Kanton Thurgau scheinen in Folge der neuen 
Schulgesetzgebung, welche einen Religionsunterricht ver
langt, der in der Anregung und Entwicklung religiöser 
und sittlicher Gefühle und Begriffe mit Ausschluss alles 
Konfessionellen bestehen soll, solche Gegensätze nicht wach 
gerufen worden zu sein. Es wird berichtet: Der Reli
gionsunterricht wird mit Takt und richtigem Verständniss 
dafür, was in dieser Hinsicht das Interesse der Schule 
verlangt und in der Tendenz der Schulgesetzgebung liegt, 
ertheilt. Das spezifisch Konfessionelle wird positiv und 
negativ zur Seite gelassen und der Unterricht auf das 
beschränkt, was allgemein religiös und sittlich bildend 
einzuwirken geeignet ist. Der konfessionelle Religions
unterricht wird in besondern Untemchtsstunden durch 
die Pfarrgeistlichen ertheilt, und es muss zu diesem Zwecke 
in allen Schulen am Mittwoch Nachmittag der Primar
schulunterricht eingestellt werden. In der That sind durch 
diese Bestimmungen die vielfachen Kollisionen zwischen 
Geistlichkeit, Schulvorstehersehaft und Lehrerschaft ge
hoben worden. Obgleich in unserm Kanton nur wenige 
Schulen existiren, in denen nicht Kinder beider Konfes
sionen unterrichtet werden, so sind in den letzten Jahren 
über den von den Lehrern ertheilten Religionsunterricht 
weder von Eltern noch von Geistlichen Klagen irgend 
welcher Art laut geworden. Noch nie haben sich Eltern 
geweigert, ihre Kinder diesem Unterricht anzuvertrauen. 
Wir dürfen gewiss mit Recht sagen, dass dieser von der 
Schule ertheilte gemeinschaftliche Religionsunterricht we
sentlich das gute Einvernehmen fördert, welches seit 
Jahren zwischen den Angehörigen unserer beiden soge
nannten Landeskirchen herrscht. 

Mit dem S i n g u n t e r r i c h t ist es in mehreren Kan
tonen noch nicht gut bestellt. 

Genf kann in diesem Fach nur wenig Fortschritte 
konstatiren und hält dafür, dass der Gesangunterricht so 
ziemlich stationär geblieben sei. 

Freiburg klagt: der Gesang wird noch zu sehr ver
nachlässigt in unsern Landschulen. Es muss lebhaft ge

wünscht werden, dass unsere ländliche Jugend Unterricht 
in den Anfangsgründen des Gesangs oder wenigstens des 
Choralgesangs erhalte. 

Graubünden weiss noch Schlimmeres zu berichten: 
In einem Bezirk wurde der Unterricht im Singen im 
Allgemeinen nicht gut ertheilt; in einem andern fehlte 
er in drei Gemeinden ganz; in einem dritten kann von 
einem ordentlichen Gesangunterricht nicht gesprochen 
werden ; in einem vierten ist derselbe mit Ausnahme von 
2 Gemeinden eingeführt, aber es fehlt an der richtigen 
Methode ; in einigen Schulen eines fünften Bezirks ist so 
gut wie gar nicht gesungen worden, weil die betreffenden 
Lehrer in diesem Fache gar nichts leisten; die roma
nischen Schulen müssen sich mit deutschen Lehrmitteln 
behelfen. 

Wallis bescheidet sich, von schwachen Versuchen zu 
reden : das Singen steht noch in geringer Gunst, obgleich 
dieses Fach in einigen neuen Schulen eingeführt worden 
ist. Durch Kreisschreiben wurden die Inspektoren ein
geladen, den Lehrern und Lehrerinnen, welche diesen 
Unterricht im Seminar genossen haben, zu empfehlen, 
denselben ihrerseits den Schülern beizubringen. Die glück
liche Auswahl von Gesängen, welche im Seminar gelehrt 
werden, verdient, in den Volksschulen möglichste Ver
breitung zu finden. 

Auch der Z e i c h n u n g s u n t e r r i c h t ist noch in 
mehr oder minder mangelhaftem Zustand, wird aber immer 
mehr ein Gegenstand der Aufmerksamkeit TOU Seiten der 
Erziehungsbehörden. 

Zürich meldet, dass auf diesem Gebiete ein Um
schwung der Methode vor sich gehe, indem der Weg des 
Kopirens nach und nach verlassen und ein instruktiver 
Klassenunterricht eingeführt werde, welchem namentlich 
die Erstellung von geeigneten Zeichnungslehrmitteln im 
Staatsverlag aufzuhelfen vermöge. 

Freiburg kann erst berichten, dass das Freihand
zeichnen in einer ziemlichen Zahl von Schulen einge
führt sei. 

Graubünden gesteht, dass dieser Unterricht an vielen 
Schulen noch gar nicht betrieben, an andern nur in den 
obern Klassen ertheilt werde und im Allgemeinen wenig 
tüchtige Leistungen aufweise; fast überall fehle es mehr 
oder minder an einem geeigneten Stufengang; an vielen 
Orten herrsche Mangel an befähigten Lehrern, an Lehr
mitteln und Material. 

Genf gedenkt sich in der nächsten Zeit mit diesem 
Unterrichtsfach besonders zu befassen, indem dasselbe im 
Allgemeinen zu wünschen übrig lasse. 

Wallis kann erst von befriedigenden Leistungen des 
Seminars in diesem Unterrichtszweig reden, während in 
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den Volksschulen der Zeichnüngsunterricht sich noch im 
Embryo-Zustand befinde und erst nach einer Reihe von 
Jahren Aussicht habe, sich etwelchermassen zu verallge
meinern. 

Der T u r n u n t e r r i c h t ist ein mehrfach bespro
chener Gegenstand. 

Im Kanton Zürich scheint es im Turnen da vorwärts 
zu gehen, wo gesunde rüstige Lehrer dieses Fach betreiben 
und wo man ihnen Turnlokalitäten oder wenigstens Turn
plätze und Turngeräthe zur Verfügung stellt. Alle Be
zirksschulpflegen richten ihr Augenmerk auf Hebung dieses 
Unterrichtsfaches; sei es, dass sie die Gemeinden zur 
Erstellung von Turnplätzen anhalten, oder jede Schule 
überhaupt als „ungenügend" erklären, an welcher dieses 
Fach gar nicht oder nur mangelhaft betrieben wird; sei 
es, dass sie durch Veranstaltung turnerischer Zusammen
künfte benachbarter Schulen oder durch Vornahme von 
Turnexamen zur Betreibung dieses Faches ermuntern. 

Auch im Thurgau tönt es noch leidlich: In den 
meisten Schulen wird den Sommer durch geturnt; im 
Winter ist es nur ausnahmsweise möglich, dasselbe fort
zusetzen. Ueberhaupt hat dieser Benjamin unter den 
löchern unsers Primarschulunterrichts noch manche innere 
und äussere Hindernisse zu überwinden, bis er sich eine 
recht gedeihliche Existenz errungen haben wird. Zu den 
innern Hindernissen ist vor allem aus ein gewisses Vor-
urtheil der ländlichen Bevölkerung zu rechnen, die im 
Turnen zum grossen Theil nur ein mehr oder weniger 
nutzloses Spiel erblickt, das sich allenfalls für die Stadt
kinder noch rechtfertigen lasse, für die eigenen Kinder 
aber ein Luxus sei, durch den zudem noch die übrige 
Schulzeit verkürzt werde. Ein mehr äusseres Hinderniss 
ist der Mangel an geeigneten Turnplätzen (um von ge
deckten Turnlokalitäten zunächst gar nicht zu reden), 
und es wird in diesem Fache wohl erst dann ein rechter 
Erfolg erzielt werden, wenn für alle Schulen geeignete 
Turnplätze erstellt sind und eine eidgenössische Verord
nung die Lehrziele genau normirt hat. 

Die übrigen Kantone, welche dieses Unterrichts spe
ziell Erwähnung thun, wissen dagegen noch wenig Er
freuliches zu berichten. 

In Baselland gelang die Durchführung des Turn
unterrichts als obligatorisches Fach noch nicht; es fehlte 
an vielen Orten an Turnplätzen, Turnlokalen, am rechten 
Ernst beim Lehrer, auch bei solchen, welche sich eifrig 
für das Turnen ausgesprochen hatten, als es noch nicht 
obligatorisch war. In einer einzigen Gemeinde wurde 
nach gesetzlicher Vorschrift das ganze Jahr hindurch 
geturnt, in der Hälfte der Gemeinden wenigstens im 
Sommer. 

tn Genf ist das Turnen stationär geblieben oàer hat 
keine bemerkenswerthe Fortschritte gemacht. 

In Schwyz wird der Turnunterricht nur an einzelnen 
Knabenschulen fakultativ gepflegt. 

Im Wallis befindet sich dieser Unterrichtszweig noch 
im Embryo-Zustand, ist indess in einigen neuen Schulen 
eingeführt. 

Tessin äussert einstweilen den Wunsch, es möchte 
das Turnen, welches so viel zur physischen Entwicklung 
der Jugend beizutragen vermöge, wenigstens in den Se
kundärschulen eingeführt werden können. 

Freiburg weiss von einigen schwachen Versuchen mit 
diesem Unterricht in den Landschulen des IL Kreises zu 
berichten. 

Zug fürchtet, es könnte die ohnehin mit Unterricht 
überladene Schule durch das Turnen noch mehr belastet 
werden und spricht gegenüber dem eidgenössischen Militär-
département den Wunsch aus, es möchte die Unterrichts
zeit für die erste Altersstufe unserer männlichen Jugend 
(10.—15. Altersjahr) auf 2 und für die zweite Stufe 
(16.—20. Jahr) auf l1/« Stunden per Woche beschränkt 
werden. 

5. Absenzenwesen. 

Das Absenzenwesen bildet einen der wenigen Punkte, 
welche in allen Berichten Erwähnung finden: bei den 
einen als einlässliche statistische Mittheilungen, bei andern 
in Gestalt allgemeiner Mittheilungen, in den übrigen 
wenigstens in Form von Klagen über unvollkommene 
Kontrole und mangelhaften Schulbesuch. Wenn auch der 
Begriff der Absenz darin fast überall derselbe geworden 
zu sein scheint, dass eine halbtägige Schulabwesenheit 
darunter verstanden wird, so kann eine vergleichende 
Zusammenstellung dieser Verhältnisse doch nur sehr rela
tiven Werth beanspruchen, indem namentlich die Begriffe 
von entschuldigten und strafbaren Absenzen sehr weit 
auseinandergehen, ja sogar im gleichen Kanton in den 
einzelnen Landesgegenden noch ganz verschieden aufge-
fasst und gehandhabt werden. 

Zürich. Die Gleichförmigkeit der Aufzeichnung und 
der Behandlung der Absenzen verallgemeinert sich mehr 
und mehr. Auch unter den schwierigsten Verhältnissen 
ist es energischen Gemeindsbehörden möglich geworden, 
die Absenzenordnung in musterhafter Weise durchzu
führen. Zwar gibt es hie und da noch Lehrer, welche 
die Absenzen nicht mit der nöthigen Gewissenhaftigkeit 
notiren; auch etwa Eltern erweisen sich renitent, wenn 
nach absolvirter Alltagsschulzeit ihre Kinder wegen mangel
hafter Leistungen ein weiteres Jahr in der Alltagsschule 

• zurückzubehalten sind, oder es können gar einzelne Kin-
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der durch stetes Herumziehen mit ihren Eltern dem 
Schulbesuch entzogen werden, aber im Ganzen ist der 
Schulbesuch befriedigend, und je schwieriger im Allge
meinen die lokalen Verhältnisse sich gestalten, desto 
regelmässiger stellt sich die Schülerschaar ein, sofern 
nicht die Eltern sie zurückbehalten. Kleine Bürschchen 
kommen bei 2 Fuss hohem Schnee nach weiter Wande
rung mit dem ganzen Gesicht lachend zur Schule. 

Bern. Der Bericht gibt das Verzeichniss der 70 
Schulgemeinden, welchen der Jahresbeitrag für ein Jahr 
entzogen werden musste, weil sie trotz wiederholter Mah
nung unterlassen haben, in Bezug auf den Schulbesuch 
die gesetzlichen Anzeigen an die Erziehungsdirektion zu 
machen. Ein weiteres Verzeichniss gibt die 9 Gemeinden 
an, deren Schulkommissionen während des Schuljahrs 
1877/78 Straffalle bei der Absenzencontrole anzuzeigen 
unterlassen haben. 

LuzerH. Die bedeutende Zunahme der Schulver
säumnisse gegenüber dem Vorjahre rührt von den Kinder
krankheiten her, die in mehr oder weniger heftigem Grade 
fast in allen Theilen des Kantons auftraten, so zwar, dass 
viele Schulen entweder früher geschlossen oder auf kürzere 
oder längere Zeit eingestellt werden mussten. 

Uri. Dieses Jahr.hat im Absenzenwesen ein Faktor 
uns übel mitgespielt, dem wir ohnmächtig gegenüber 
standen, nämlich epidemische Kinderkrankheiten : Schar
lachfieber und die Naehwehen der Masern. Die Absenzen-
listen, welche ohnedies an Wahrheitstreue und Grund
sätzlichkeit zu wünschen lassen, büssen dieses Jahr zumal 
bei der sehr verschiedenen Notirung des durch Krankheit 
veranlassten Ausbleibens, ihren Werth grossentheils ein. 

Schwyz. Es wurden an eine Reihe von Gemeinds
behörden Mahnungen und Weisungen betreffend Schul-
absenzen und Schulbussen ertheilt. 

ObWâld@H. Der schlechte Weg, die weite Entfernung, 
Noth und Armuth, Krankheit und Schwäche entschuldigen 
viele, aber bei Weitem nicht alle Schulversäumnisse ; die 
Pflicht des regelmässigen Schulbesuchs muss noch viel 
gründlicher ins Bewusstsein, in Fleisch und Blut unserer 
Schulkinder und ihrer Eltern übergehen. In einer Ge
meinde besteht noch das pädagogische Monstrum des 
« Nachholens » der Absenzen, wobei die Grossen zu den 
Kleinen in die Schule gehen können und umgekehrt, um 
die Schulversäumnisse wieder einzubringen. 

Glams. Zu den erfreulichsten Erscheinungen gehört 
neben der nun vollständig gesicherten, siebenjährigen 
Schulpflicht die sichtliche Verminderung der Schulver-
säumnisse in Folge der immer grössern Genauigkeit der 
Kontrole von Seiten der Sehulpflegen. Es hat dazu jeden

falls <ìie Durchsicht der Absenzentabelìen, wie sie am 
Schluss jedes Semesters das Aktuariat des Kantonsschul-
raths vornimmt, wesentlich beigetragen. Nur die unent
schuldigten Absenzen weisen noch Zahlen auf, die auf 
eine ungleiche Praxis in der Anwendung des Absenzen-
regulativs schliessen lassen. 

ZtLg. Leider haben noch nicht alle Gemeinden der 
erhaltenen Weisung gemäss die durch Krankheit ent
schuldigten von den übrigen gesetzlich entschuldigten 
Schulversäumnissen gesondert notirt. Es erhellt aus den 
Angaben der übrigen, dass circa 2/3 der entschuldbaren 
Versäumnisse von Krankheiten herrühren. Die Zahl der 
unentschuldigten Absenzen hat in erfreulicher Weise ab
genommen. 

Freiburg. Die neuen Begister haben 3 Rubriken 
eingeführt, nämlich die dureh Erlaubniss, die wegen 
Krankheit entschuldigten und die unentschuldigten Ab
senzen. Während des Sommers werden die Kinder, die 
einen regelmässigen Urlaub erhalten, nicht im Register 
verzeichnet. Hinsichtlich einiger Gemeinden sind wir im 
Zweifel über die gewissenhafte Verzeichnung der Absenzen. 
Es gibt Gemeinden, in welchen die unentschuldigten Ab
senzen eine bedauerliche Zahl annehmen. Dies geschieht 
namentlich an Schulen mit untüchtigen Lehrkräften. 

SoloUltiril« Während sich seit einigen Jahren eine 
Zunahme der unbegründeten Absenzen ergeben hatte, haben 
wir dieses Jahr eine Abnahme zu verzeichnen. Straf
anzeigen an die Friedensrichter wegen unbegründeter 
Absenzen wurden 2779 gemacht gegenüber 3453 im Vor
jahr. 21 Schüler wurden vom Besuch des letzten Primar
schuljahrs oder des Sommersemesters des letzten Schuljahrs 
dispensirt. 

Baselstadt. Die Ursachen der grössern Zahl von 
Versäumnissen als im letzten Jahr waren herrschende 
Kinderkrankheiten. In den meisten der beim Schul
inspektor anhängig gemachten Fälle wegen mangelhaften 
Schulbesuchs war häusliche Noth oder Krankheit von 
Eltern oder Angehörigen die Schuld. In allen Fällen 
genügte ein Zuspruch des Inspektors. Einzig in einer 
Landgemeinde wurde ein Fall bis vor den Strafrichter 
gezogen. 

Easella&d. Der Schulbesuch ist zwar im Allgemeinen 
noch nicht « gut » zu nennen, immerhin ist er etwas besser 
geworden. Wo Lehrer und Schulpflegen ihr Möglichstes 
thun zur Bekämpfung der Absenzen, ist der Schulbesuch 
ein erfreulicher ; wo sie lässig sind, zeigt sich das Gegen-
theiL In einer solchen Schule kamen auf 1 Schüler über 
80 Absenzen vor. Die Zahl der von der Erziehungs
direktion den Gerichten zur Bestrafung überwiesenen 
Absenzfälle betrug 159. 

4 
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SchafihaUSOlL Störend griffen in mehreren Gemein
den epidemische Kinderkrankheiten ein, welche sogar zeit
weilige Einstellung der Schule nothwendig machten. Die 
Schulbehörden richten da natürlich nicht viel aus, wo 
der Lehrer zu nachgiebig ist. Derselbe darf zwar nicht 
zu rigoros verfahren, aber auch nicht aus Furcht, die 
Leute zu erzürnen oder um sich deren Gunst zu erwerben, 
sich zu schwach zeigen. 

Appenzell J.-Ehu Der Schulzwang ist nun schon 
etwa seit 2 Jahrzehnden gesetzlich anerkannt ; der Schul
besuch lässt im Ganzen aber sehr zu wünschen Übrig. 
Mögen die Behörden ihre daherige Pflicht etwas ernster 
nehmen, als es bisher der Fall war. 

Appenzell A.-Ell. Es werden den einzelnen Schulen 
für den Schulbesuch Censuren ertheilt, die bezüglichen 
Mahnungen und Strafeinleitungen von der Oberbehörde 
untersucht und als richtig oder unrichtig bezeichnet, 
ebenso die Tabellenfahrung der Lehrer. Der Schulbesuch 
darf im Ganzen als befriedigend erklärt werden, im 
Sommersemester erhielten 1, im Wintersemester 7 Tag
schulen die Note mittelmässig, die übrigen befriedigend 
und sehr befriedigend. Von der Tabellenführung sagt 
der Bericht : Neu angestellte Lehrer studiren die Instruk
tion und%das Verfahren bei den Ahndungen zu wenig. 

St. Gallen. Ein einlässliches Kreissehreiben schärfte 
neuerdings grössere Strenge in der Handhabung des Ab-
senzenwesens ein. In vielen Gemeinden des Rheinthals 
verursacht der Wegzug der altern Schuljugend den Som
mer über bedeutende Störungen im Schulbesuch. Betref
fend die Ziegelknaben, welche in den Ziegeleien der Öst
lichen Schweiz Brod suchen, wurde verordnet, dass den 
Wegziehenden einzuschärfen sei, ihre Schulausweise am 
neuen Aufenthaltsorte sofort abzugeben und dass den 
Zurückkehrenden Ausweise über Schulbesuch abzuver
langen und Nichtbesuch zu ahnden sei. Betreffend die 
« Schwabengänger », welche bei der Bauerschaft des 
schwäbischen Oberlandes Brod suchen, wurde im Unter
rheinthal verfügt, dass Alltagsschulpfliehtige am Wegzug 
zu hindern d. h. ihnen Ausweisschriften zu verabfolgen 
seien ; gegen Renitente soll der Alltagsschulzwang bis zum 
vollendeten 14. Altersjahr ausgedehnt werden. Eepetir-
und ergänzungsschulpflichtige Kinder haben sich bei ihrer 
Heimkehr über gepflogenen Schulbesuch auszuweisen. 

Granbtoden. Der Schulbesuch Hess namentlich da 
zu wünschen übrig, wo der Sinn für gute Schulen noch 
nicht geweckt ist und keine guten Lehrer wirken. Die 
saumseligen Gemeinderäthe wurden vom Erziehungsrath 
an ihre Pflichten erinnert. Die Schwabengängerei an
langend, so wurden 4 nach Schwaben auswandernden 
Knaben die Heimatscheine abgenommen. Es ergab sich, 

àass dieselben für ältere Kinder ausgestellt worden d. h. 
dass die Altersangaben gefälscht waren. 

Thnrgau. Die Abnahme der unentschuldigten Ab-
senzen ist um so erfreulicher, als durch das neue Unter
richtsgesetz in den meisten Schulen die Schulzeit von 38 
auf 40 Wochen erhöht werden musste, indem jetzt letztere 
Zahl das MiniTrmm bildet. Vom Erziehüngsdepartement 
wurden über die von den Schulvorsteherschaften voll
zogenen Strafen hinaus noch in 36 Fällen weitere Strafen 
verfügt, wovon in 13 Fällen Verweise, in 19 Fällen 
Geldbussen und in 4 Fällen Gefangniss (von 1—2 Tagen). 
Leider finden sich immer noch Schulvorsteherschaften, 
welche wegen mangelhafter Handhabung des Absenzen-
wesens verwarnt werden müssen. Das neue Schulgesetz 
von 1875 schreibt vor, dass unentschuldigte Absenzen in 
der Alltagsschule bei 10, im Winterkurs bei 6 im Semester 
bussfällig werden und jede derselben mit 20 Cts. zu 
büssen sei. 

Tessiü. Bis jetzt gibt es immer noch viele Kinder, 
welche so oder anders die Schule verlassen, auch da, wo 
dieselbe nur wenige Monate dauert, um auszuwandern in 
noch zartem Alter um des Brodes willen. 572 schul
pflichtige Kinder können ihre Abwesenheit in keiner Weise 
entschuldigen. Wenn ihre Zahl auch geringer ist als in 
frühern Jahren, so ist sie doch immer noch viel zu gross 
und gibt keinen guten Begriff von der Aufeicht gewisser 
Gemeindebehörden über ihre Schulen. Fast alle Inspek
toren führen Klagen über die enorme Zahl der unent
schuldigten Absenzen, und doch liegt es nahe, anzuneh
men, dass die angegebene noch unter der wirklichen Zahl 
liege, indem aus leicht begreiflichen Gründen Lehrer und 
Gemeindebehörden ein Interesse daran haben, dieselbe so 
viel wie möglich zu vermindern. 

Waadt. Im Winter ist der Schulbesuch allgemein 
befriedigend. Im Sommer dagegen lässt derselbe viel zu 
wünschen übrig. Die im Gesetz für Kinder von über 
12 Jahren vorgesehenen Dispense werden zu leicht er
theilt. Es genügt dafür bei den meisten Kommissionen 
das erreichte Alter, welches auch die geistige Entwick
lung des Kindes sei, und es wird nicht einmal ein be
zügliches Gesuch der Eltern abgewartet. In gewissen 
Schulen findet man im Sommer keinen einzigen Schüler 
über 12 Jahren, weil alle dispensili sind. Die Ahndung 
der unentschuldigten Absenzen ist nicht überall gleich 
gut. Gewisse Schulkommissionen eitiren die fehlbaren El
tern nur vierteljährlich, verzeigen dieselben nicht, auch 
wenn sie nicht erscheinen, und lassen ihre Kinder unge
straft sogar 150—200 unentschuldigte Absenzen machen 
im Jahr. 

Wallis. Die zu zahlreichen Absenzen bilden immer 
noch eine offene Wunde, obgleich das Uebel nach und 
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nach abnimmt. Um es zu heben, müssen die Gemeinde
behörden, die durch das Gesetz vorgesehenen Strafen an
wenden, was einige noch weit entfernt sind, zu thnn. 
Indessen ist die Zahl der Gemeinden, welche im verflos
senen Schuljahr die Absenzen bestraft haben, wesentlich 
grösser als im Vorjahr, sie ist gewachsen von 43 auf 55 
(25 französische und 30 deutsche Gemeinden), allerdings 
erst ungefähr i/3 aller Gemeinden. 

Neuenbürg. Der Schulbesuch ist noch nicht, wie 
er sein sollte, wenn er sich auch seit Erlass des gegen
wärtigen Schulgesetzes wesentlich gebessert hat. Der 
Gründe des mangelhaften Zustandes sind viele. Vorerst 
werden eine Menge von Absenzen missbräuchlich als ent
schuldigt eingeschrieben. Dann fallt — oft in verschie
denen Klassen derselben Schulen — das Verhältniss der 
unentschuldigten zu den entschuldigten Absenzen auf, 
was auf eine mangelhafte Führung der Listen hindeutet* 

Viele Schulkommissionen unterlassen es, die Eltern zu 
mahnen oder dem Friedensrichter zu verzeigen. Die un
entschuldigten Absenzen sollten nach und nach ganz ver
schwinden; dies wird erreicht werden, wenn die Eltern 
die grosse Bedeutung einer versäumten Unterrichtsstunde 
zu erfassen vermögen, und die Schulbehörden genug 
Energie und Gewissenhaftigkeit besitzen, die gesetzlichen 
Vorschriften über den Schulbesuch zur Ausfahrung zu 
bringen. 

Golii Wir haben in der Stadt und auf dem Land 
eine Verminderung der Absenzen wahrgenommen. Dies 
ist ein Beweis, dass die Mehrzahl der Familien die N o t 
wendigkeit des Unterrichts erkennen. Die von Eltern 
bei Ermahnung zu regelmässigem Schulbesuch vorge
brachten Entschuldigungen beziehen sich in der That 
immer auf ihre schlimme ökonomische Lage, welche sie 
zwinge, Einnahmen aus der Arbeit ihrer Kinder zu ziehen. 

V e r s u c h e i n e r TJebersiclit . 
Durchschnitt der Absenzen auf einen Schüler. 

Kantone. 
AUtagssohnle. 

Entschuldigte. Un
entschuldigte. 

Repetir- n. Ergänzungsschule etc. 

Total . Entschuldigte. Un
entschuldigte. Tota l . 

Zürich . . . . 
Bern 
Luzern . . . . 
Uri 
Schwyz . . . . 
Obwalden . . . 
Nidwalden . . . 
Glarus . . . . 
Zug 
F r e i b u r g . . . . 
Solothurn . . . 
Baselstadt . . . 
Baselland . . . 
Schaffhausen . . 
Appenzell L/Eh. . 
Appenzell A./Rh. . 
St. Gallen . . . 
Graubünden . . 
Aargau . . . . 
T h u r g a u . . . . 
Tessin . . . . 
Waadt . . . . 
Wallis . • . . 
Neuenburg . . . 
Genf 

15,1 
13 
9,6 

11,2 
9 

10,4 

8,2 
12,5 
12,5 

11,6 
10,2 

11,2 
11,42 

20,92 

0,8 
14 

M 
3 
5 
1,5 

1,06 
2,3 
7,2 
6,7 

3,3 

. 2,2 

2,5 
2,41 

10,31 

15,9 
27 
14 
14,2 
14 
11,9 

10,5 
19,7 
19,2 
22 
24,4 

14,9 
12,4 

13,7 
13,83 

31,23 

3,8 

1,5 

M 

2 
2,2 

0,59 

79 
6 

96 

5,1 

4 

29,32 

3,7 
5,1 

1,55 
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6. Weibliche Arbeitsschulen. 

Das Institut der weiblichen Arbeitsschulen fehlt, wie 
aus den Berichten hervorzugehen scheint, in einzelnen 
Kantonen noch gänzlich (Uri, Unterwaiden, Appenzell I.-Rh., 
Tessin). In seinen Anfangen liegt der Arbeitsunterricht 
in den Kantonen Zug und Neuenburg; bei einer Reihe 
der übrigen dagegen erscheint derselbe als ziemlich gut 
organisirt. Indess ist der eigentliche Klassenunterricht 
überall erst im Werden begriffen, und zur Zeit bildet 
wohl in weitaus den meisten schweizerischen Arbeits
schulen noch die individuelle Anleitung zu den nöthigen 
Fertigkeiten die ausschliessliche Methode. 

Zürich. Der wohlthätige Einfluss, den die Theil-
nahme der Arbeitslehrerinnen an den angeordneten Kursen 
auf den Gang der Schulen ausübt, wird immer mehr 
spürbar, und die Zahl der Schulen nimmt von Jahr zu 
Jahr zu, denen eine theoretisch und praktisch gebildete 
Lehrerin vorsteht, welche im Stande ist, einen methodisch 
geordneten Klassenunterricht zu ertbeilen. Die untern 
Schulbehörden entwickeln grosse Thätigkeit zur Befesti
gung und detaillirten Organisation dieser Schulen, die den
selben vorstehenden Frauenkonmiissionen üben im Allge
meinen eine wohlthätige Aufsicht aus, und die Erziehungsbe
hörde unterstützt thatkräfMg diejenigen Bezirksschulpflegen, 
welche das Arbeitsschulwesen ihres Bezirks zu heben be
strebt sind. Der Besuch der Arbeitsschulen ist für die 
Mädchen vom vierten bis sechsten Schuljahr obligatorisch ; 
in einigen Gegenden, namentlich im Bezirk Zürich, 
nehmen auch schon die Mädchen des dritten Schul
jahrs an diesem Unterricht theil, und es besuchen den
selben freiwillig an verschiedenen Orten auch Sekundar
und Ergänzungsschülerinnen. Indess zeigt sich besonders 
das Bestreben der Eltern, die Mädchen möglichst früh in 
die Arbeitsschule zu schicken, und sie dann im Alter der 
Ergänzungsschule diesem Institut zu entziehen, weil die 
Sorge um das tägliche Brod dazu treibt, die Kinder zum 
Erwerb anzuhalten. 

Bern. — 

LtLZerü. Zur Beaufsichtigimg und Beurtheilung der 
Arbeitsschulen sind jedem Inspektor zwei Inspizientinnen 
beigegeben, welche, nicht inbegriffen die Jahresprüflingen, 
über 200 Schulbesuche gemacht haben. Die Arbeits
schulen erfreuen sich fast überall einer regen Theilnahme 
von Seiten der Bevölkerung, und es weisen dieselben im 
Ganzen auch durchaus befriedigende Leistungen auf; hie 
und da fehlt es zwar bei den Lehrerinnen noch an der 
gehörigen allgemeinen und besonders an der erforderlichen 
pädagogischen Bildung, wesshalb die Disziplin mitunter 
zu wünschen übrig lässt. Ferner wirkt ein allzuhäufiger 

Wechsel des Lehrerpersonals um so störender, als die 
neu eintretenden Lehrerinnen in vielen Fällen noch zu 
jung sind, um mit der nöthigen Autorität auftreten zu 
können. 

Uri 

Schwyz. Die Leistungen der Arbeitsschulen sind 
durchweg befriedigend. Damit der Mangel an geeigneten 
Arbeitsschulen und die unpassende Konstruktion der Schul
bänke nicht einen ungünstigen Einfluss ausübe auf einen 
geraden Wuchs der Kinder, ermahnen wir die Lehrerin
nen, stetsfort auf eine gesunde Körperhaltung zu dringen. 
Die Schulräthe erinnern wir an die Anschaffung der vor
geschriebenen Lehrmittel, als Nährahme und Mustersamm
lungen von Arbeitsstoffen. 

Obwalden. — 

Nidwaiden. — 

GlaniS. Es ist für die Arbeitsschulen ein einheit
liches weibliches Inspektorat eingerichtet als Ergänzung 
des einheitlichen Schulinspektorats. Diese Einrichtung hat 
bereits ihre guten Früchte getragen, indem sie nicht bloss 
eine durchgreifende Regelung der Arbeitsschulverhältnisse 
überhaupt, sondern auch die Vorbereitung der Arbeits
lehrerinnen durch die Inspektorin ermöglichte. Es wurden 
namentlich folgende allgemeine Normen aufgestellt : 

1. Sofort nach Ueberschreitung der durch das Gesetz 
festgesetzten Schülerzahl haben die Schulpflegen die 
Theilung eintreten zu lassen. 

2. Die Zahl der wöchentlichen Arbeitsstunden muss 
mindestens zwei betragen. 

3. Der Schulunterricht überhaupt darf an einem Tage 
nicht über sieben Stunden andauern. 

4. Der Arbeitsunterricht darf für ein Kind täglich 
nicht über zwei Stunden betragen. 

5. Der Arbeitsunterricht bei Licht ist untersagt. 
6. Die Sekundarschülerinnen sind zum Besuch der Ar

beitsschule verpflichtet. 

Zug. -

Freiburg. — 

SoloÜlUTH. Eine Anzahl Schulen zählen über vierzig 
Schülerinnen und müssen getheilt werden. Die Frauen
kommissionen nehmen sich der Schulen warm an, wo den 
letztern solche vorstehen. Die gesetzliche Vorschrift ge
meinschaftlicher Beschaffung von Arbeitsmaterial von 
Seiten der Gemeinden findet nur in wenigen Gemeinden 
Nachachtung ; daher rühren vielerorts die Klagen, die 
Schülerinnen seien ungenügend oder gar nicht mit Ar-



29 

beitsstoff versehen. Die gesetzliche Schulzeit von jährlich 
76 Schulhalbtagen M nur bei wenigen Schulen innege
halten worden, unter 60 Halbtagen haben gehalten 
16 Schulen, unter 50 3 Schulen. Die Inspektionen der 
Arbeiteschulen wurden von sachkundigen Frauenzimmern 
unter Begleitung eines Mitgliedes der betreffenden Be
zirksschulkommission vorgenommen. 

BaSôlstadt- Den Arbeitsschülerinnen wurde das 
Material von der Schule aus geliefert. Ein Kredit von 
Fr. 200 wurde dazu verwendet, armen und fleissigen 
Schülerinnen theüs Arbeitsstoff, theils Schulbücher unent
geltlich abzugeben. 

Baselland- Nach dem Erfundbericht des Schulinspek
tors standen unsre Arbeitsschulen zum grössern Theil 
nicht auf einer befriedigenden Stufe. Die Besoldung vieler 
Lehrerinnen ist ausserordentlich gering und so lange die 
Stellung derselben nicht verbessert wird, so lange werden 
auch tüchtige Lehrerinnen nicht zu bekommen sein. 

ScfcafihailSen. Der Erziehungsrath legte den Schul
behörden 10 Fragen über den Zustand ihrer Arbeitschulen 
zur Beantwortung vor. Aus den eingegangenen Berichten 
ergibt sich im Wesentlichen Folgendes: Ein eigentlicher 
Klassenunterricht besteht nicht ; die wöchentliche Stunden
zahl bewegt sich zwischen drei und acht ; zwei oder mehr 
Lehrerinnen ertheilen in demselben Lokal gleichzeitig 
Unterricht; besondere Lokale sind an einigen Orten noch 
nicht vorhanden und.zwar zum Nachtheil der Handarbeiten 
und des übrigen Schulunterrichts. Wo der Unterricht in 
den Schulzimmern ertheilt wird, ist in der Regel auch 
keine besondere Bestuhlung. In allen Gemeinden — zwei 
ausgenommen — bestehen Frauenkomite, und es wird 
deren Einfluss durchweg als günstig bezeichnet. Aber 
gerade die methodische Behandlung der Arbeitsschule wird 
von ihnen wohl nicht energisch genug und mit hinreichen
der Ueberzeugung betrieben. Die Besoldungen der Lehre
rinnen betragen per Stunde] 18 — 92 Cent, und in 
Schaffhausen 45—52!/2 Franken per wöchentliche Stunde. 

Appenzell I-EL — 

Appenzell A.-EL Ein Regulativ für die obligatori
schen Mädchenarbeitsschulen wurde auf 1. Mai 1878 den 
Gemeinden zur Durchführung warm empfohlen und auf 
1. Mai 1879 als obligatorisch erklärt. 

St« Gallen. Die Arbeitsschulen, obgleich nur zu 
häufig die Stiefkinder schulräthlicher Pflege, entwickeln 
sich von Jahr zu Jahr besser, und die Zahl der befähigten 
Lehrerinnen ist in erfreulichem Wachsthum begriffen. In 
einigen Bezirken bestehen Frauenkomite zur Leitung und 

Beaufsichtigung, in andern werden die Arbeitsschulen 
wenigstens durch sachkundige Frauen inspizirt. Es wur
den von einzelnen Gemeinden erfreuliche Opfer gebracht 
zur Hebung der Arbeitsschulen durch Vermehrung der 
Unterrichtszeit, Verbesserung der Lokalitäten und Be
stuhlung, Anordnung von Nachprüfungen mit Schülerin
nen, welche bei der Prüfung nicht erschienen; in andern 
Gemeinden weiss man diesen Unterricht noch wenig zu 
schätzen und in industriellen Gemeinden meinen viele 
Eltern, die weiblichen Arbeiten seien für Fabriklerinnen 
ohne Werth. Der Arbeitsstoff und die Werkzeuge sollten 
nicht nur hie und da, sondern überall auf Rechnung der 
Schulkassen im Grossen angeschafft und den Kindern zum 
Kostenpreise bezw. den armen unentgeltlich verabreicht 
werden. Zur Erneuerung und Befestigung der in den 
Kursen gewonnenen Kenntnisse sollte den Lehrerinnen in 
Konferenzen Gelegenheit zur Fortbildung gegeben werden, 
wozu in Untertoggenburg ein guter Anfang gemacht 
wurde. 

GranbÜnden. Im Schulbezirk Albula bestanden nur 
in sieben Gemeinden weibliche Arbeitsschulen. Das be
treffende Schulinspektorat hat dahin zu wirken, dass im 
nächsten Schulkursus in allen Gemeinden den schulpflich
tigen Mädchen in geeigneter Weise Unterricht in den 
weiblichen Handarbeiten ertheilt werde. 

ÄargaiL An 122 Arbeitsschulen wurden im Ganzen 
Fr. 1595 als Staatsbeitrag verwendet. Die Arbeitslehre
rinnen erhalten von den Oberarbeitslehrerinnen überall 
günstige Zeugnisse ; dagegen fehlt es an genügenden Lo
kalitäten, an der nöthigen Theilnahme und Aufeicht bei 
vielen Gemeindebehörden und an zweckmässigem Arbeits
material. An einigen Orten vertheilten Frauen vereine 
Arbeitsstoff an arme Kinder ; es wäre jedoch zu wünschen, 
dass derselbe behufs Unterstützung eines methodischen 
geordneten Unterrichts von den Gemeinden angeschafft 
würde. 

Tbnrgan. Viele Primarschulvorsteherschaften dürften 
sich an der regen Thätigkeit der Frauenkommissionen ein 
Beispiel nehmen. Auch im Lehrerpersonal zeigen sich die 
Früchte der Fortbildungskurse und der sachkundigen In
spektion. Der Schulbesuch ist bedeutend regelmässiger 
geworden. In altern Sehulhäusern fehlen noch oft be
sondere Arbeitsschulzimmer mit entsprechender Bestuh
lung; hie und da sind auch die Klassen überfüllt Das 
Unterrichtsgesetz von 1875 schreibt vor, dass in der Ar
beitsschule vier unentschuldigte Absenzen im Semester 
bussfällig werden und jede derselben mit 40 Cent, zu 
büssen sei. 

Tessin. — 



30 

Wttdt. 371 Arbeitsschulen. 

Wallis. Obwohl der Lehrplan der Primarschulen 
vorschreibt, dass in den von einem Lehrer geleiteten 
Schulen dieser Unterricht von einer besondern Lehrerin 
ertheilt werde, gibt es doch noch viele solcher Schulen, 
wo derselbe fehlt. Es sind eben die Lehrerinnen nicht 
immer vorhanden, und da muss dann der Unterricht in 
der Handarbeit darunter leiden. Indessen ist doch von 
Jahr zu Jahr ein fühlbarer Fortschritt zu bemerken. 

NôUôûbtirg. Wir haben unter dem Lehrerpersonal 
einige Personen, welche an der einen oder andern unsrer 
Primarschulen Unterricht in weiblichen Arbeiten geben. 

Gfo&fl IÛ der grossen Mehrzahl der Schulen hat der 
Nähunterricht sehr befriedigende Resultate erzielt; nur 
wenige Schülerinnen wiesen etwas geringere Leistungen 
auf und zwar theils in Folge von Lehrerwechsel, theils 
in Folge zahlreicher Absenzen. 

In einer Anzahl von Kantonen wurden theils zur 
Heranbildung, theils zur Fortbildung von Arbeitslehre
rinnen besondere Kurse eingerichtet. In Appenzell A.-Bh. 

Absenzen im 
Schulen. Schälerinnen. Durchschnitt. 

Zürich 
Bern 
Luzern ! 

Uri 
Sehwyz 
Nidwaiden 
Obwalden 
Glarus 
Zug 
Freiburg 
Solothum 2 

Baselstadt 
Baselland 
Schaffhausen 
Appenzell L/Rh. 
Appenzell A./Bh. 
St. Gallen 
Graubünden 
Aargau 
Thurgau 
Tessin 
Waadt 
Wallis 
Neuenburg 
Genf 

343 
1607 
140 
— 
— 

• — 
— 
— 
— 

157 
— 
— 

112 
35 
— 
— 
— 

122 
268 

— 
— 

371 
— 
— 
— 

3185 

10249 
46487 

7565 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 

5004 
— 

3112 
— 

. — 
— 

10199 
— 

13133 
5961 

—-
— 

, — 
— 
— 

101710 

3,7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2,5 
— 
— 

3,5 
— 
— 
— 
— 
— 

kam zwar ein beabsichtigter Kurs nicht zu Stande in 
Folge geringer Geneigtheit von Seiten der Lehrerinnen. 
In Baselland dagegen fanden zwei Kurse zur Patentirung 
von Arbeitslehrerinnen statt, an welchen neben den 31 
Einberufenen noch 25 Freiwillige theilnahmen. Die Ar
beitsschulkurse im Kanton Glarus führten zur Patentirung 
von neun Lehrerinnen. St. Gallen ordnete einen zwölf
tägigen Fortbildungskurs für Arbeitslehrerinnen an, an 
welchem neben 46 Lehrerinnen auch 22 Aspirantinnen theil
nahmen und welcher dem Staat eine Ausgabe von 1500 
Franken verursachte. Ein vierzehntägiger Unterrichts
kurs in Solothurn vereinigte 57 Theilnehmerinnen, wovon 
am Schluss 30 die definitive Wahlfähigkeit als Arbeits
lehrerinnen erhielten, 20 für provisorische Anstellung be
fähigt erklärt und 7 abgewiesen wurden. In Luzern 
wurde ein dreiwöchentlicher Kurs mit 49 Theilnehme
rinnen abgehalten, ebenso in Zürich mit 50 Lehrerinnen, 
welch letzterer bei einem Taggeld von Fr. 2. 50 für den 
Staat eine Gesammtausgabe von Fr. 3214. 95 veranlasste. 

Die statistischen Angaben über die Arbeitsschulver
hältnisse sind so spärlich, dass eine Zusammenstellung 
noch sehr wenige Anhaltspunkte zur Vergleichung bietet. 

Lehrerinnen. Besoldung. 
382 Minimum 25 Fr. per wöchentliche Stunde. 

1503 

113 

288 300 — 1100 Fr. per Jahr. 

2286 

1 ExcL Stadt Luzern. 
2 » » Solothurn und Ölten. 
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7. Fortbildungsschulen. 

Wenn auch zur Zeit noch nicht alle Kantone sich 
mit der Portbildung der nachschulpflichtigen Jugend be
fassen, so bricht doch überall und immer mehr die An
schauung durch, es habe der Staat die Pflicht, in irgend 
einer Weise auch der heranwachsenden Jugend zwischen 
15 und 20 Jahren zu ermöglichen, dass sie das in der 
Schule Gelernte nicht völlig vergesse und dass der Ueber-
tritt in's bürgerliche und berufliche Leben nicht ganz 
unvermittelt geschehe. Das Beste ist hierin allerdings 
noch nicht gefunden, überall steht man noch im Stadium 
der ersten praktischen Versuche nnd namentlich ist die 
Frage eines Obligatoriums auf dieser Altersstufe noch 
eine vielfach erst ventilirte. Wenn auf der einen Seite 
auf Grund unerfreulicher Erfahrungen auf dem Boden 
der Freiwilligkeit laut nach einer obligatorischen Fort
bildungsschule gerufen wird, so furchtet man auf der 
andern Seite ungenügende Leistungen in Folge ungleichen 
Bildungsstandes und warnt vor dem Zwang in einem 
Alter, da nur die Freiwilligkeit wirklich Erspriessliches 
hervorbringen könne. Thurgau und Solothurn allein 
haben den Schritt zum Obligatorium wenigstens für die 
männliche Jugend bereits gethan und die in diesen beiden 
Kantonen bisher gemachten Erfahrungen dürften andere 
nicht zurückschreck^i. 

Zürich. Die Zahl dieser freiwilligen Institute (Fort-
bildungs-, Handwerks- und Gewerbeschulen) ist in fort
währender Zunahme begriffen. Die Mehrzahl entspricht 
einem wirklich vorhandenen Büdungsbedürfniss und zwar 
namentlich demjenigen technisch-beruflicher Ausbildung 
und der Vorbereitung auf das bürgerliche Leben. Einzelne 
fristen ein kümmerliches Dasein, weil die Schülerzahl eine 
sehr beschränkte ist. Die Aufsicht der staatlichen Organe 
über diese Schulen ist nunmehr so eingerichtet, dass die 
verschiedenen Bezirksschulpflegen die Inspektion einem 
einzelnen sachkundigen Mitglied übertragen, welches wirk
sam eingreifen und durch das Mittel des Jahresberichts 
auch dazu beitragen kann, dass die Staatsbeiträge den 
wirklichen Anstrengungen und Leistungen gemäss ver-
theilt werden. Die grosse Mehrzahl der Schüler ist zwar 
nicht mehr schulpflichtig oder hat nur noch die Sing
schule zu besuchen, dagegen werden doch an gewissen 
Orten immer noch zu junge Schüler zugelassen, welche 
dann hinwiederum die altern, für welche diese Institute 
eigentlich bestimmt sind, ferne halten. In der Stadt 
Zürich besteht eine auf breiter Basis aufgebaute und gut 
organisirte Handwerkerschule, in welcher in 70 Sonntags
und Abendstunden gegen 500 Schüler von 24 Lehrern 
unterrichtet werden. Diese Schule erhält einen Staats
beitrag von 2400 Fr. 

In der Mehrzahl dieser Schulen wird das ganze Jahr 
hindurch — mit Ausnahme der Ferien — Unterricht 
ertheilt, eine Anzahl besteht nur im Wintersemester, Die 
wöchentliche Stundenzahl ist verschieden und beträgt im 
Minimum 2, im Maximum 12 (excl. Zürich). Von circa 
2500 Schülern, welche am Schluss des Schuljahrs diese 
Institute besuchten, befanden sich circa 500 noch im 
ergänzungsschulpflichtigen Alter d. h. waren nicht über 
15 Jahre alt. 

Bern. — 

Luzem. Die Zahl der Wiederholungsschulen und 
der daherigen Schüler nimmt im Ganzen immer mehr ab 
mit Ausnahme eines einzelnen Kreises, welcher jeweilen 
die beste Rekrutenprüfung aufzuweisen hat. 

Uri. Der ßepetitionskurs fängt an etwas besser zu 
gedeihen, lässt aber freilich noch Vieles zu thun übrig. 
Die nachfolgenden zwei Urtheile mögen die licht- und 
Schattenseite illustriren : Der Eifer der Fortbildungsschüler 
in Bürglen ist .an den dortigen häufigen Feuersbrünsten 
nicht Schuld; von 20 Knaben waren 10 unsichtbar, von 
den Anwesenden die Hälfte Nachschüler in spe. In See
dorf sind ausser den Pflichtigen auch mehrere freiwillige 
Schüler im Bepetitionskurs, dessen Leistungen wenigstens 
theilweise Weiterbildung aufweist. 

Schwyz. Durch ein Circular wurde die Errichtung 
von Fortbildungsschulen empfohlen, und es wurden solche 
in 7 Gemeinden eingeführt. 

QbwâldsiL Es bestehen einzelne Fortbildungs- und 
Wiederholungsschulen. 

Nidwalden. — 

Slams. Die Fortbildungsschulen sind immer noch 
ein Institut, das erst im Werden begriffen ist. Es be^ 
stehen ihrer 20 und die Staatsbeiträge belaufen sich auf 
circa 2500 Fr. Einzelne der frühern sind eingegangen, 
andere fast in Nichts zusammengeschrumpft. Man muss 
es an manchen Orten — industriellen und agrikolen — 
für eine Ehre halten, wenn die jungen Leute sich herbei
lassen, noch etwas zu lernen, was ihnen ohne jegliches 
Opfer als das der Zeit geboten wird. Die Lehrerkonferenz 
empfiehlt in ihrer Mehrheit die Einführung der obligato
rischen Fortbildungsschule. 

Zug, Die durchaus unzureichenden Ergebnisse der 
Repetirschulen drängen immer mehr zur gesetzlichen Orga-
nisirung der obligatorischen Fortbildungsschule. 

Freiburg. Ini Weinmonat wurde ein Aufruf an alle 
jungen Leute, die guten Willens sind, sowie an die Be-
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kratirtmgspflichtìgen cles Jahres, Welch' letztere allein 
gezwungen sind, den Kurs mitzumachen, zur Theilnahme 
an einem Fortbildungskurs erlassen. Die Inspektoren des 
franzosischen Kantonstheils verlangen, dass diese Fortbil
dungsschule bis zum 19. Altersjahr obligatorisch erklärt 
werde. Es wurden Prämien an die bestehenden Schulen 
vertheilt. 

Solothtim. In einer einzigen Gemeinde bestand keine 
Fortbildungsschule, weil dieselbe keine schulpflichtigen 
Schüler besass. Nur in wenigen Schulen verlegte man 
den Unterricht auf einen Nachmittag oder Sonntag Vor
mittag. In allen andern wurde derselbe an Werktagen 
Abends ertheilt. Mehrere Inspektoren klagen, dass viele 
Schüler schlecht vorbereitet und geistig träge sind. Von 
1846 Schulpflichtigen haben 446 die oberste Klasse der 
Primarschule nicht besucht. In ihrer äussern Erseheinun g 
können die Fortbildungsschulen als ziemlich befriedigend 
taxirt werden, weniger in Beziehung auf ihre Leistungen. 

BaSôlstadt Die Schulen der Gesellschaft zur Beförde
rung des Guten und Gemeinnützigen (deutsche Repetirsçhule, 
franzosische Eepetirsehule für Jünglinge und franzosische Re
petirsçhule für Töchter), sowie die Ttichter-Linder'sche An
stalt, welch' letztere wegen des beständigen Wechsels der 
Schülerinnen einen rein repetitorischen Charakter trägt, 
sind Privatanstalten, welche Schülern im Alter zwischen 
vollendeter Schulpflicht und Konfirmation, die keine höhern 
Schulen besuchen, noch einigen Unterricht ertheilen. 

Baselland. Ausser den gewöhnlichen Fächern: Lesen, 
Aufsatz, Rechnen, Vaterlandskunde wurden an 2 Schulen 
Buchführung und technisches Zeichnen, an 4 Schulen Be
lehrungen über Obstbau und an einer über Behandlung 
des Weins ertheilt. Der Schulbesuch liess zu wünschen 
übrig, zumal in industriellen Gemeinden; in manchen 
Rapporten wird bedauert, dass oft gerade diejenigen Jüng
linge, welche die Schule am nöthigsten hätten, sich nicht 
zum Eintritt bestimmen liessen oder aber, dass manche 
bald wieder wegblieben, nachdem sie gemerkt, das Lernen 
strenge an. Zu einer obligatorischen Einführung der 
Fortbildungsschule weht der Wind nicht sehr günstig; 
aber die eidgenössischen Rekrutenprüfungen und ihre 
geringen Resultate werden die jungen Leute doch immer 
mehr hineintreiben. 

SchaffliaUSen. Der Versuch, die Fortbildungsschulen 
auf die Nacht zu verlegen, ist in Beziehung auf die Ver
minderung der Absenzen gut ausgefallen, und es soll 
auch in Zukunft die Verlegung auf die Abendstunden 
gestattet sein. 

Appenzell L-EL Die Jünglinge, welche bei dem 
Rekrutenexamen als hachschulpflichtig "bezeichnet wurden 
und diejenigen, welche im nächsten Jahr militärpflichtig 
werden, haben an einem Ergänzungskurse theilzunehmen. 

Appenzell A.-EL Die Landesschulkommission be
antragte die Vertheilung von 925 Fr. an 20 Fortbildungs
schulen nach dem Verhältniss der Schülerzahl. Der aus
gesetzte Credit von 800 Fr. durfte aber nicht überschritten 
werden. Es wurde für die Organisation und Subvention 
dieser Schulen ein Regulativ aufgestellt. Für die Rekruten 
wurden an einigen Orten Versuche mit der Einrichtung 
von Winterschulen gemacht. 

St. (fallen. Es zeigt sich eine ziemlich grosse Ver
änderung im Stand dieser Schulen. 17 gingen ein, 19 
wurden eröffnet. Von 1133 Schülern im Winterhalbjahr 
hielten 1033 und von 789 Schülern während dès ganzen 
Jahrs 754 bis zum Schluss des Kurses aus, ein fftr die 
Freiwilligkeit ganz erfreuliches Ergebnisä. Unter ihnen 
befanden sieh 248 Mädchen, weiche in 4 besondern und 
13 gemischten Schulen den Unterricht genossen. Der 
Besuch war regelmässig, besonders da, wo die Schüler 
sich die Ordnung selbst gemacht hatten, ein Beweis, dass 
man mit dieser Altersstufe am besten fährt, wenn man 
ihr Vertrauen erweist und Freiheit gewährt, als Mitgliedern 
eines zielbewussten Bildungsvereins. Die Dauer der Kurse 
war sehr verschieden, von 3*/2—10 Monaten. Der Bezirk 
Gaster allein besitzt weder eine Fortbildungsschule noch 
eine Realschule. In einzelnen industriellen Gemeinden 
werden die jungen Leute Abends durch Arbeit in den 
Stickfabriken zurückgehalten, ein Uebelstand, der wohl 
durch das Bundesgesetz gehoben werden dürfte. 

GraubtÜldeil. Es bestehen eine Anzahl Fortbildungs
schulen und einige wenige Abendschulen. Die letztern 
entsprechen nicht den gesetzlichen Anforderungen, um 
zum Bezug eines Staatsbeitrags berechtigt zu sein. 17 
Fortbildungsschulen erhielten zusammen einen Staatsbei
trag von 3010 Fr. 

Aargan. Neben den 26 Fortbildungsschulen, welche 
anstelle der obersten 3 Klassen der Primarschulen fakul
tative Alltagsschulen sind, bestanden 18 freiwillige Fort
bildungsschulen für die nachschulpflichtige Jugend, wovon 
12 im Bezirk Brügge 

ThtlTgaTl. Das Institut - der obligatorischen Fort
bildungschule ist für die heranwachsende männliche Jugend 
eine Wohlthat, die nicht genug gesehätzt werden kann, 
bietet aber für den Lehrer grosse Schwierigkeiten. Die 
Erfahrung weist darauf hin, dass der Unterricht für einen 
grossen Theil der Schüler sehr elementar gehalten werden 
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müss, wenn wirklich bleibende Resultate erzielt werden 
sollen. Die VollziehungsverordnuBg gestattet im Maximum 
die Behandlung von 4 Fächern, in der Regel dürften 
deren 3 genügen. Einzelne Schulvorsteherschaften und 
Lehrer wollten nur zu viele Fächer behandeln. Ange
sichts der Thatsache, dass im Aufsatz sehr oft geringe 
Leistungen zu Tage treten, sollte man wahrlich nicht 
daran denken, wie man die obligatorische Fortbildungs
schule wieder aufheben, sondern vielmehr, wie man ihr 
das Doppelte oder Dreifache der jetzt eingeräumten Zeit 
zuwenden könnte. 

Neben diesen obligatorischen Fortbildungsschulen 
bestanden noch 23 freiwillige Fortbildungsschulen mit 
367 Schülern, welche in erster Linie das Zeichnen pfleg
ten und daneben auch Rechnen, Geschäftsaufsatz und 
Buchhaltung betrieben. 

TesSÜL Von den 632 Schülern der 13 Zeichnungs
schulen waren 318 zugleich Sekundär- oder Gymnasial
schüler. Wo die Schüler zahlreich sind, befriedigen die 
Resultate mehr, als in den spärlch besuchten. 

Waadt. Im Winter wird jeweilen ein kantonaler 
landwirthschaftlicher Kurs eingerichtet, welcher im abge
laufenen Schuljahr 15 Theilnehmer zählte. 

\ Wallis» In 209 Schulen, Repetitions- oder Abend
schulen, wurden 2820 Schüler von 15—20 Jahren unter
richtet in Muttersprache, Arithmetik, in den Elementen 
der Geschichte und der Geographie der Schweiz nebst Ein
blick in die kantonale und eidgenössische Verfassung. Wo zu 
wenig Schüler sind, werden sie in die Primarschulen ge
wiesen. Eine grosse Zahl der Schüler hatte beim Eintritt 
keinerlei Kenntnisse in Geschichte und Geographie, indem 
dieses Fach noch vor wenigen Jahren in der Primarschule 
nicht gelehrt wurde. Für Viele war auch eine lange 
Zeit verflossen seit dem Austritt aus der Primarschule, 
sodass sie fast alles Gelernte wieder vergessen hatten. 
Daher sind die Resultate dieser Kurse in der Mehrzahl 
der Schulen noch sehr schwach. Im Durchschnitt wurden 
während 3y2 Monaten im Winter 2—3 wöchentliche 
Stunden ertheilt. 

Neuenbürg. 

Gren£ Die Abendschulen sind von einer grossem 
Zahl von Schülern besucht worden als in den vorher
gehenden Jahren. Diese Stunden, welche einen mehr 
praktischen Charakter haben, werden immer mehr als 
ein Mittel angesehen, erworbene Kenntnisse zu befestigen. 
Sie sind eine wahre Wohlthat für die fremde Bevölkerung. 
30 Landgemeinden haben während des verflossenen Win
ters eine Abendschule gehabt. 

Einefreiwillige Ergänzungsscnule in der Stadt wurde 
von 97 Mädchen besucht von 15—20 Jahren. Leider 
vollenden die Schülerinnen den dreijährigen Kurs nicht, 
sie unterbrechen den Unterricht schon am Schluss des 
ersten Jahres und besonders nach dem zweiten Jahr. Der 
letzte Kurs zählte nur 3 ordentliche und 11 ausserordent
liche Schülerinnen. Diese dem Studium gewidmeten 
Abende sind dazu angethan, jungen Töchtern, welche 
schon im praktischen Leben stehen, oder in dasselbe ein
zutreten bereit sind, wesentliche Dienste zu leisten. 

(Siehe nachstehende Tabelle, pag. 34.) 

8. Schullokalitäten. 

Die Schullokalitäten, in welchen die schweizerische 
Jugend ihren Primarschulunterricht geniesst, können ohne 
Zweifel im Allgemeinen nur bescheidenen Ansprüchen 
genügen. Wenn die bezüglichen Bedürfnisse als sehr 
manigfaltige anerkannt werden müssen, so scheinen auch 
die Ansichten über die an eine zweckmässige Schulhaus-
baute zu stellenden Anforderungen in den Kantonen noch 
wesentlich von einander abzuweichen. Ein mit der Unter
suchung sämmtlicher schweizerischer Schulhäuser betrauter 
Fachmann würde kaum alle Lokalitäten für «genügend» 
erklären, welche in den Verwaltungsberichten der ein
zelnen Kantone unter dieser Bezeichnung erscheinen. Und 
doch schiene gerade dieser Punkt für eine gewisse An
näherung nicht ungeeignet zu sein, indem der Erlass eid
genössischer Vorschriften über die gesundheitliche Seite 
der Schulverhältnisse wohl am wenigsten Anstoss erregen 
würde, und anderseits es doch nicht unwichtig sein dürfte, 
dafür zu sorgen, dass die nach wachsenden Generationen, 
in der Schule nicht verkümmern. In den meisten Kan
tonen besteht zwar irgend eine staatliche Contrôle über 
die Schulhausbauten, indem wenigstens die Verabreichung 
eines Staatsbeitrags an die Bedingung der zweckmässigen 
Ausführung der Baute geknüpft ist; dagegen sind" nur 
ganz wenige kantonale Behörden in ihrer Aufsieht über 
die Schullokalitäten bis zur Aufstellung von Normalien 
geschritten, sodass wir noch weit davon entfernt sind, 
von einem kantonalen, geschweige denn von einem eid
genössischen Sehulhausbaustyl sprechen zu können. Im 
Allgemeinen ist wohl die Bemerkung zu machen, dass 
die Notwendigkeit, zweckmässige Schulhäuser zu erstellen 
und dieselben mit entsprechendem Mobiliar zu versehen, 
noch nicht überall genug erkannt ist und dass Bestre
bungen in dieser Richtung noch sehr der Aufmunterung 
und Verbreitung bedürfen. Eine schweizerische Bauunter
nehmung, die sich die Erstellung und Ausrüstung von 
Schullokalitäten zur ausschliesslichen Aufgabe machen 
wollte, würde sich um so begründeteren Anspruch auf 
öffentliche Anerkennung erwerben, je mehr dieselbe den 
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Kantone. N a m e . 
Zahl der 
Schulen. 

Zahl der 
Schüler. 

Stunden 
per Woche. Staats

beitrag. 

Zürich. . 
Luzern 
Uri . . . 
Schwyz 
Obwalden 
Glarus. . 
Zug . . 
Freiburg . 
Solothurn. 

Baselland. . . 
Schaffhausen. . 
Appenzell L/Rh. 
Appenzell A./Eh. 
St. Gallen . . 
Graubünden . . 
Aargau . . . 
Thurgau . . . 

Tessin . . 
Waadt . 
Wallis . , 
Neuenburg 
Genf . . 

Fortbildungs-, Handwerks- und Gewerbsschulen 
Wiederholungsschulen . . 
ßepetitionskurse 
Fortbildungsschulen • . . . . . . . . 
Fortbildungs- und Wiederholungsschulen . . 
Fortbildungsschulen 
Fortbildungsschulen 
Fortbüdungsschulen 
Fortbildungsschulen 
Repetirschulen . 
Fortbildungsschulen 
Fortbildungsschulen . 
Ergänzungskurs . . . . . . . . . . 
Fortbüdungsschulen . . , . . . , 
Fortbildungsschulen . . . . . . . . . • 
Fortbildungsschulen . . . . . . . . . 
Freiwillige Fortbildungsschulen 
Fortbildungsschulen: a. obligatorische . . . 

b. freiwillige . . . . 
Zeichnungsschulen 
Landwirthschaffclicher Kurs 
ßepetir- und Abendschulen . . . . 

98 
92 
20 

7 

2492 
1591 
307 

12* 
Fr. 

16800 

20 
5 

4 
27 

1907 
200 
500 

2500 

6545 
9852 

Abendschulen . 
Ergänzungsschule 

21 
80 
17 
18 

133 
23 
13 
1 

209 

30 
1 

1033 

2338 
367 
632 

15 
2820 

800 
5150 
3010 

14450 
2281 

818 14202 
* Excl. Stadt Zürich. 

beiden Hauptanforderungen der Zweckmässigkeit und Bil
ligkeit zu entsprechen vermöchte. 

Zürich. Die Frage der Schullokalitäten bildet den 
Gegenstand allseitiger Aufmerksamkeit von Seiten der 
Bezirkssehulpflegen. In einigen Bezirken sind fast sämmt-
liche Schulnäuser in recht gutem, theilweise in muster
haftem Zustand und für Licht- und Luftzutritt wird viel 
gethan; in andern sind die bezüglichen Verhältnisse noch 
weniger befriedigend und in einem Bezirk wurden nach 
einer einlässlichen Inspektion viele grössere und kleinere 
Reparaturen und Verbesserungen der Lokalitäten ver
langt. Es gibt Gemeinden, welche freiwillig oder auf 
die erste Anregung hin Neubauten oder Hauptreparaturen 
an Hand nehmen ; es gibt andere, welche kein Mittel un
versucht lassen, um die Bauangelegenheit zu hintertreiben 
oder auf die lange Bank zu schieben. Die Erstellung 
von Turnhallen, Turnplätzen und Schulhausbrunnen wird 
vom Staat ebenfalls durch Verabreichung von Beiträgen 

61388 

unterstützt und begünstigt. Im Jahr 1877 wurden an 
Neubauten, Hauptreparaturen etc. Staatsbeiträge verab
reicht im Gesammtbetrag von 31700 Fr. 

B6IH. In* Jahr 1877 wurden für Sehulhausbauten 
an 14 Gemeinden Staatsbeiträge ertheilt und zwar im 
Betrag von 29930 Fr. (Maximum 10000 Fr., 5% der 
Devissumme.) 

Luzem, Ins Berichtsjahr fallt die Vornahme von 
3 Umbauten und die Erstellung eines Neubaus. Eine 
Gemeinde musste zur Erstellung eines Brunnens, ver
schiedene andere zur Eeparatur der Aborte, zur Anschaffung 
zweckmässiger Schulbänke und zur Erstellung sanitarisch 
vorteilhafterer Oefen angehalten werden. Ein Gemeinde-
rath wurde angewiesen, das Metzglokal im Schulhaus zu 
künden. 

Uri. Zwei Neubauten wurden durchgeführt, 4 an
dere bezw. Erweiterungen sind dringend nothig. 
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SchwyZ. Von der Gesammtzahl der 126 Schullokale 
werden 9 als ungenügend bezeichnet. An die Schulhaus« 
baute in Schwyz wurde ein Staatsbeitrag VOTI àOOO Fr. 
ertheilt. 

Obwaldoü« 2 Schulhtoser sind gänzlich ungenügend. 

Nidwalden/ — 

(Harns, Die staatliche Unterstützung für Neubauten 
und Hauptreparaturen hat zu Anständen mit 2 Schul
gemeinden geführt, welche das Schulgut für den Bau 
verwendeten und die Grösse des Staatsbeitrags selbst 
glaubten bestimmen zu können. An drei Bauten wurden 
Beiträge von 3000 Fr., 2700 Fr. und 30000 Fr. ver
abreicht. 

Sïlg. Es wurde für Bestreitung der Kosten einer 
sanitarischen Untersuchung der Schulhäuser ein Credit 
von 500 Fr. ausgesetzt und es soll die letztere einer vom 
Begierungsrath zu bestellenden Kommission übertragen 
werden, bei deren Bestimmung die pädagogische, die sani-
tarische und die baulich-technische Seite zu berücksichtigen 
ist. Der Staatsbeitrag an eine Schulhausbaute von be
deutendem Umfang betrug 8000 Fr. 

Freiburg, Viele Schalhäuser sind zu klein geworden, 
um alle schulpflichtigen Kinder zugleich aufzunehmen, 
man ist daher genöthigt, die Oberklasse am Morgen, die 
Unterklasse am Nachmittag kommen zu lassen. 

Solothnrn. — 

BaSolßtadt. In Basel wurde ein neues Schulhaus 
erbaut mit einem Kostenaufwand von 255000 Fr.; in 
Riehen ein solches mit einem Aufwand von 74000 Fr., 
an welch' letztere Summe der Staat einen Beitrag von 
35000 Fr. leistete. 

Basellaild. 2 Gemeinden reichten Pläne für Neu
bauten zur Genehmigung ein. Als mehrfacher Verbes
serung bedürftig, theils zu klein, theils zu niedrig, theils 
zu dunkel, theils in anderer Hinsicht ungenügend, be
zeichnete der Schulinspektor die Schulhäuser von 16 Ge
meinden. Mit Anschaffung einer bessern Bestuhlung 
wurde, trotz Mahnung, erst in wenigen Gemeinden be
gonnen ; man begnügte sich meistens mit den unvermeid
lichsten Ausbesserungen des alten Mobiliars. Einer Ge
meinde wurde empfohlen, ein in unmittelbarer Nähe des 
Schulhauses liegendes Landstück als Spiel- und Turnplatz 
für die Schuljugend anzukaufen. 

SchâfiliaUSGIL In 4 Gemeinden sind die Schullokale 
in ungenügendem Zustand, jedoch sind an allen Orten 
die nöthigen Schritte zur Abhülfe geschehen. 

Appenzell L-Rh, In 3 Gemeinden wurden die Ein
leitungen zur Verbesserung der Schullokalitöten an Hand 
genommen. 

Appenzell A.-BL Ein Schulhausbau wurde mit 
800 Fr. Staatsbeitrag subvenüonirt. 

St. GallôIL Der Bau von Schulhäusern und die Ein
richtung entsprechender Schullokalitäten bildet für viele 
Gemeinden eine schwer zu lösende Aufgabe. Einige we
nige Schulorte besitzen noch gar keine eigenen Schul
häuser. Eine Anzahl neuer Schulhäuser sind im Entstehen 
begriffen und eine Beihe von Schulgemeinden zur Anhand« 
nähme von Beparaturen oder Neubauten verhalten. Für 
Schulhausbauten wurde vom Staat eine Summe von 5520 
Franken verwendet. 

Granbünden. Eine grosse Anzahl von Gemeinden 
besitzen noch ungenügende Schullokalitäten. An einem 
Orte musste Protest erhoben werden, weil das Schulhaus 
auf einem alten Friedhof gebaut werden wollte. Auch 
die Bestuhlung lässt noch sehr viel zu wünschen übrig. 
Indess ist doch mit gut konstruirten Schulbänken schon 
ein schöner Anfang gemacht. Die Versicherung der Schul-
häuser gegen Feuerschaden ist obligatorisch ; indessen er
weisen sich noch gewisse Gemeinden gegen diese Verord
nung als renitent. 

Aargan« Von 283 Schulorten befinden sich an 30 
Orten ungenügende Schullokale und in 37 Schulen ist die 
Bestuhlung mangelhaft;. An Schulhausbauten wurde die 
Summe von 5520 Fr. verabreicht. 

Thnrgan« Grössere Beparaturen und Neubauten 
wurden an 5 Orten ausgeführt, für eine weitere Gemeinde 
der Bauplan genehmigt und eine Schulgemeinde, welche 
ihr Schulhaus erweitern wollte, zu einem Neubau veran
lasst. Für fertige Bauten werden jeweilen Staatsbeiträge 
im Betrage von circa 10 % der Baukosten ertheilt. 

Tessün. — 

U7aadt. 4 Gemeinden haben Staatsbeiträge an Schul
hausbauten erhalten, eine Gemeinde hat keine Unter
stützung verlangt. 

Wallis. Die Zahl der ungenügenden Schullokale ist 
noch ziemlich bedeutend. Indessen nimmt dieselbe doch 
von Jahr zu Jahr ab. Eine ganze Beihe von Gemeinden 
(circa 20) haben entweder neue Schulgebäude erstellt 
oder Hauptreparaturen vorgenommen. Einige der letztern 
befolgten zwar die Vorschriften der Oberbehörde nicht in 
allen Punkten, und man hat namentlich Mühe, von den 
Bergbewohnern eine genügende Zimmerhöhe zu erlangen. 
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NôUenbnrg. In àen letzten Jahren wurde *viel ge-
than für die Verbesserung der Schullokalitäten. Grosse 
und zweckmässige Bauten sind ausgeführt, andere vorbe
reitet worden ; auch für abgelegene Schulen legt man sich 
hierin Opfer auf. Eine Anzahl von Klassen sine zwar 
immer noch in der Enge ,\ hie und da konnte man er
weitern, besser wäre jedoch zu bauen. Ançh^unter den 
neueren Bauten gäbe es Allerlei auszusetzen, "namentlich 
was Lage des Schulhauses, Umgebung, Dimensionen und 
Beleuchtung anbetrifft. In einer Anzahl von Schulen be
finden sich Bänke amerikanischer Konstruktion, welche 
der Ueberfüllung der Schulen entgegenwirken. 

Qeilf. In der Stadt sind neue Lokalitäten durchaus 
nothwendig, um einige überfüllte Abtheilungen trennen 
zu können. 

2. Privatschulen. 

Die Notizen über die Privatschulen sind — wohl aus 
dem gleichen Grunde unzureichender staatlicher Kontröle 
— nahezu so lückenhaft wie diejenigen über die Klein
kinderschulen. Wenn auch die zusammengetragene Schüler
zahl von zirka 10000 wahrscheinlich um weitere 5—6000 
vermehrt werden muss, um der wirklichen1 Zähl der 
schweizerischen Privatschüler nahe zu kommen, so bilden 
diese letztern doch im Durchschnitt kaum 3 °/0 der in 
den öffentlichen Schulen Unterrichteten, trotzdem dieser 
Prozentsatz in Genf und Basel bis auf 20 steigt. Während 
die Gründe der Existenz von Privatschulen im Allge
meinen in abweichenden religiösen Anschauungen oder in 
besondern Bedürfhissen Angehöriger fremder Nationen zu 
suchen sind, scheint die öffentliche Volksschule einiger 
Städte-Kantone in der Anschauung ökonomisch besser 

Dritter Abschnitt. ~ 
Kleinkinderschuleii und Privatsehulem 

1. Kleinkinderschulen. 

Nur in einer kleinen Zahl der offiziellen Berichte 
finden auch die Anstalten Erwähnung, welche. sicji des 
vorschulpflichtigen Alters annehmen, obgleich aus ge
wissen Bemerkungen zu schüessen ist, dass in den meisten 
Kantonen solche Einrichtungen bestehen. Es fehlen ohne 
Zweifel die bezüglichen Angaben, weil die staatliche Ueber-
wachung dieser Institute vielorts noch nicht organisirt ist, 
indem die Errichtung und Unterhaltung von Eindergärten 
und Kinderschulen völlig den Gemeinden oder Privaten 
überlassen bleibt. Die Beschäftigung der Kleinen scheint 
in den französischen Kantonen bis auf eigentlichen Schul
unterricht sich zu erstrecken, wobei die ersten Anfänge 
des Lesens, Schreibens und Rechnens beigebracht werden, 
während in der deutschen Schweiz diese Aufgabe aus
drücklich ausgeschlossen und der eigentlichen Schule vor
behalten wird. 

situirter Klassen wenigstens auf der. untern Stufe immer 
noch als eine minderwerthige Unterrichtsanstalt angesehen 
und darum von den Angehörigen jener Klassen noch 
weniger allgemein besucht zu werden. Verschiedene An
zeichen deuten darauf hin, dass die staatliche Aufsicht 
über die Privat-Unterrichtsanstalten im Allgemeinen zu 
wirksamerer Thätigkeit schreiten will. Im Kanton Tessin 
dagegen tritt eine entgegengesetzte Tendenz hervor. 
Der Berichterstatter glaubt sich entschuldigen zu sollen, 
dass- er sich theilweise noch über diejenigen Priyat-
schulen verbreitet, welche in Zukunft der staatlichen 
Aufeicht enthoben sind, indem er die Rücksichten und 
die genauen Vorschriften wohl kennt, welche das neue 
Gesetz über den Unterricht der staatlichen Administration 
im Allgemeinen und dem Erziehungsdepartement im Be
sondern gegenüber den Privatanstalten auferlegt hat« 

Zürich 
Bern 
Zug 
Freiburg 
Tessin 
Wàadt 
Neuenburg 
Oenf 

circa 30 .! 
36 

3 
18 
8 

182 
37 
41 

circa 30 Kleinkinderschulen mit circa 1,930 Kindern und mit 37 Lehrerinnen. 
» v (1,900) » 
» » 100 * 
»: » (900) » 
» » 582 » 
» - » 8,000 » 
» » 1,299 » » » 42 » 
» - • ». 2,314 » 

355 Kleinkinderschulen. 17,025 Kinder. 
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. 1 . . ._ . ._. _ ................ _ , Circa Schüler.. Total. 
Zürich: 5 freie Primarschulen, von der evang. Gesellschaft gegründet . . . 400 

1 evang. Seminar mit Uebungsschule . . . . . . . , . 20 
und Zöglingen über 16 Jahre . . . . . . . . 60 

18 weitere Privatschulen, namentlich in Zürich und am See . . . 560 
und Zöglingen über 16 Jahre 60 

1,100 
Bern: 1 Fabrikschule . . . . . . — 

55 Privatanstalten (Institute, Pensionate; stadtische Schulen) mit circa . . . (3,500) 

Uri: Italienische Privatschule in Göschenen (Primarschule mit 132 Schulhalbtagen) . 50 

Schwyz : 4 Privatschulen, wovon 2 Töchtersekundarschulen . • . . . . . 200 

Basel: Städtische Waisenhausschule (3 Elementar- und 4 Sekundarklassen) . . . . 104 
2 Schulen in den Missionshäusern . . . . . . . . 59 
LandwirthschafÜiche Armenanstalt . . . . . . . . . 33 
Katholische Schulen . . . . . . . . . . 991 
9 Privatinstitute . . . 250 

1,437 
Gratebünden: Klosterschule in Dissentis (2 Vorbereitungs- und 2 Real- und Gymnasial-Klassen) 46 

Realschule und Lelirerseminar in Schiers (5 Real- und 3 Serninar-Klassen) - 92 ; 

Einige Töchterinstitute . . J . . . . . . . . — 
'.,;••:'••; . , - 1 3 8 

Thurgau: Töchterinstitut Zollikofer in Romanshorn . . . . . . . — 
Katholisches internat. Erziehungsinstitut in Fischingen . . . . . — 

Tessiti : 5 Privatinstitute für Knaben (Vorbereitungs-, Industrie-, Literarschule) . 240 
3 Privatinstitute für Mädchen 69 

— 309 

Neuenburg: . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,158 

Genf: . , . . . . . 2,547 
10,139 

Vierter Abschnitt. 
Mittelschulen. 

Die Zahl derjenigen Schüler, welche einen über das 
Ziel der obligatorischen Primarschule hinausgehenden 
Unterricht in den Mittelschulen gemessen, beträgt nach 
den in den Berichten vorhandenen Notizen mindestens 
30,000. Es ist wohl anzunehmen, dass von den fehlenden 
Kantonen namentlich Schaffhausen und Glarus noch zirka 
2000, solcher Schüler aufweisen. Ferner sind die zürch. 
Sekundarschüler und wohl auch die entsprechenden Schüler 
anderer Kantone nur insoweit in Rechnung gebracht, als 
sie an der Schlussprüfung noch vorhanden waren, was 
einen bedeutenden Ausfall ausmacht, indem wohl die 
Hälfte der Schüler, sobald sie ein passendes Unterkommen 
als Lehrlinge finden, im Laufe des obersten Kurses 
austreten. Es wird also unbedenklich die Zahl auf 
35,000 angesetzt werden dürfen. Leider ist nicht mög

lich, das Zahlenverhältniss zu denjenigen Schülern fest
zustellen, deren Schulbildung nicht über den obligatorischen 
Primarunterricht hinausgeht, indem einstweilen noch kein 
Bericht sichere Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser 
Frage bietet. Allerdings gewährt der schweizerische 
Mittelschulunterricht nach Umfang und Inhalt eine sehr 
ungleichwerthige Weiterbildung, und es ist das Mass der 
Bildung, welche ein ausgebildetes, kantonales Gymnasium 
zu geben vermag, sehr verschieden von demjenigen, 
welches durch eine einklassige Sekundärschule in den 
Urkantonen oder durch eine aargauische Fortbildungs
schule vermittelt wird. Aber es muss immerhin von 
etwelchem Interesse sein, einstweilen eine annähernde 
Sehätzung dieser jungen Elitetruppen zu versuchen, so 
lange die Angaben nicht hinreichen, um eine genaue 
Klassifizirung derselben nach ihrem besondern Werthe 
vorzunehmen. Für einmal muss die beigegebene Zahl 
der Jahreskurse — soweit dieselbe möglich war — als 
einziger Werthmesser gelten. 
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ZnricL 
83 Sekundärschulen 
Kantonales Gymnasium . . . . . . . . 
Städtisches Realgymnasium in Zürich 
Städtisches Gymnasium in Winterthur 
Kantonale Industrieschule in Zürich . . 
Städtische Industrieschule in Winterthur . . . . 

Kantonales Lehrerseminar in Küsnacht 
Städtisches Lehrerinnenseminar in Zürich . . . . 
Höhere Töchterschule in Zürich 
Städtisches Lehrerinnenseminar in Winterthur . 
Höhere Töchterschule in Winterthur . . . . . 

Kantonales Technikum in Winterthur 

Thierarzneischule in Zürich . . . . . 

Die Sekundärschulen und Gymnasien schliessen unmittelbar an 
die 6. Klasse der Primarschule an, die kantonale Industrieschule an 
die II. Klasse der Sekundärschule und alle übrigen Unterrichtsanstalten 
an die HL Klasse der Sekundärschule mit Ausnahme der höheren 
Töchterschulen in Zürich und Winterthur, welche auf das Lehrziel der 
4klassigen städtischen Mädchensekundarschulen aufbauen. 

Born« 
4 Progymnasien . . . 
50 Sekundärschulen . . . . . 

Lehrerseminar in Münchenbuchsee . . . . . 
Lehrerseminar in Prontrut . . . . . . . 

Lehrerinnenseminar in Hindelbank . . . . . . 

Lehrinnenseminar in Delsberg . . . . . . . 

Kantonsschule in Bern 

Kantonsschule in Pruutrut 
Gymnasium in Burgdorf . . . . 

Luzôr&t 
* 26 Bezirksschulen mit Halbjahreskursen . . . . . 

5 Bezirksschulen mit Jahreskursen . 

Lehrerseminar J . . . . . . 

3 Mittelschulen 

Höhere Lehranstalten in Luzern : 

a. Bealsehule . . 
6. Gymnasium und Lyceum 

c. Theologie . . . . . . . . . 

Uri. 
2 Sekundärschulen (1 Ganzjahr- und 1 Halbjahrschule) . 

Kantonsschule (Real- und Gymnasial-Abtheilung) . 

Uebertrag 

KlasMi. 

-

3 
7 
3 
7' 
4 
4 

4 
4 
2 
4 

3 
2 - 3 

3 

4 - 6 

1—6 

3 

4 

1 

1 

12 
6 - 7 

8 

— 
2 
4 

* 

5 

8 
3 

— 
— 

luto. 

2816 
271 

95 
128 
186 

52 
149 
__ 

— 
— 

— 

165 
33 

3895 

359 

1527 

124 
89 

— 

— 
402 

76 
169 

2746 

399 

323 

66 

167 

116 
103 

17 

1191 

7 
34 

41 

lâfcta. 

1488 
— 

— 
— 

— 
— 

18 

47 
115 
25 
43 

— 

— 

1736 

— 
1653 

— 

— 
30 
24 

— 

— 

— 

1707 

137 

182 

12 
— 

— 
— 

— 

— 

331 

20 

— 

20 

Total 

4304 
271 

95 
128 
186 

52 
167 
47 

115 
25 

43 
165 
33 

359 

3180 

124 

89 

30 
24 

402 
76 

169 

536 

505 
78 

167 

— 
116 
103 

17 

27 

34 

Summa. 

5631 

i 

j 

4453 

• I 
• i 

1 
! 

! 

1522 : 

j 

61 ] 

11667 ! 
1 

1 



Schwyz. 
9 Sekundärschulen 
1 Lehrerseminar 

Nidwalden. — m 

Obwalden. — 

Slam. 
7 Sekundärschulen 

Zng. 
4 Sekundärschulen 
Kantonsschule: a» Industrieschule 

Ò. Gymnasium 

Preibwg. 
9 Sekundärschulen 
1 Lehrerseminar 
Gymnasium und Lyceum 

Solothmu 
11 Bezirksschulen 
Kantonsschule 

Baselstadt. 
Pädagogium 
Gewerbeschule 
Humanistisches Gymnasium 
Realgymnasium 
Allgemeine Töchterschule 

Baselland. 
2 Mädchensekundarschulen 
4 Bezirksschulen 

Schaffhansen. 
8 Realschulen 
1 Gymnasium 
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Uebertrag 
Appenzell A.-BL 

Realschulen . . . . . • . ' . 
Kantonsschule . . . . . > • • • • 

Appenzell L-Bh. — 

St. Gallen. 
Circa 40 Realschulen 
Lehrerseminar . 
Kantonsschule . 

Granbünden. 
Kantonsschule in Chur: a. Gymnasium 

b. Bealabtheilung 
c. Seminar . . . . . 

Aargau. 
26 Portbildungsschulen . . 
26 Bezirksschulen 
Kantonsschule (Gymnasium und Gewerbsschule) 
Seminar in Wettingen 
l^hrerinnenseminar in Aarau 

-
Thnrgaxt 

23 Sekundärschulen 
Lehrerseminar . 
Kantonsschule . 

Tessin. 
16 Sekundärschulen für Knaben 
10 Sekundärschulen für Mädchen . . . . . . 
4 Gymnasien 
Lyceum . . . 
Lehrerseminar in Pollegio 

Waadt 
17 Gemeinde-Colleges 
12 höhere Mädchenschulen 
Kantonale Industrieschule .' 
Kantonales Gymnasium . . . . . . . . 
Lehrerseminar . . . . . . . . . 
Lehrerinnenseminar . . . . . 
Gymnasium an der Akademie . . . . . . . 

Uebertrag 
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: - - * • • ' . • V x • *•. S : 

Uebertrag 
WalEs. — 
ÏTëiïaitTirg. ~ • • • • - — • -

7 Sekundär- und Industrieschulen . . . . . . 
Höhere Töchterschule in Neuenbürg . ;r. • . . . 
Lateinschule in Neuenburg . . . . . . 
Kantonales Gymnasium in Neuenburg . . . ~ ' I 

~ -Gön£ — — - - - - — —- • - ; ~ 
Sekundär- und höhere.Töchterschule in Genf . . . 
College in Genf: a. Klassische: Abtheilung . . . 

b. Industrie^ btheilung . . : . 
College in Càrouge . . ••;. .. . . . - • ' . . 
Industrie- und Handelsschule . . . . . - . 
Gymnasium . . . . . - . . . 

Ihmi. 

2 - 4 

6 
7 
6 
6 
5 
2 

Inkl. 

396 

135 
116 

647 

519 
542 
48 

371 
68 

1548 

Ittckei. 

556 
161 

717 : 

1069 

1069 

Total. 

952 
161 
135 
116 

1069 
519 

.542 
48 

371 
68 

Summa. 

26831 

1364 

2617 

30S12 

Zusammenstellung der Schiller der Mittelschulen. 

,...., .. : _ , 
Zürich 
Bern 
Luzern 
Uri 
Schwyz 
Nidwaiden 
Obwalden 

Glarus ~!~ -—• — 
Zug 
Preiburgj 
Solothurn 
Baselstadt 
Baselland 

" " ] TTêbertrag 

Knaben. 
3,895 
2,746 
1,191 

41 
262 

— 
— 
—.L . . . . . 

148 
496 
592 

1,396 
386 

11,153 

Mädchen. : 
1,736 ; 
1,707 

331 
20 
64 
— 
— 

.. . _.J_^T- .— > J 

64 : 
126 ; 
84 

374 
97 

4,603:" -!-

Total. • 
5,631 
4,453 
1,522 

61 
326 
. — 

~ 
... l...~...~T- . 

212 
622 
676 

1,770 
483 

15,756 

Uebertrag 
Schaffhausen 
Appenzell L-Rh. 
Appenzell A.-Kh. 
St. Gallen 
Graubünden 
Aargau 

-Thurgau 
Tessin 
Waadt 
Wallis 
Neuenburg 
Genf 

Knaben. 
11,153 

— 
— 

393 
1,449 

344 
2,023 

890 
769 

1,976 
— 

647 
1,548 

21,192 

Madchen. 
4,603 

— 
— • • ' 

'— 
684 

— 
1,148 

217 
332 
850 

— 
717 

1,069 

9,620 

Total 
v t¥,756 

~t 
— 

393 
2,133 

334 
3,171 
1,107 

^ -1,101 
2,826 

1,364 
2,617 

30,812 

Fünfter Abschnitt. 
Hochschulen und Akademien. 

An den 3 Hochschulen der deutschen Kantone sind 
je alle 4 Fakultäten eingerichtet. Die Thierarzneischule 

; in Bern ist mit der dortigen Hochschule gesetzlich noch 
1 nicht yerbunden, so dass das Yerhältniss ungefähr das

selbe zu sein scheint, wie in Zürich, wo als Lehrkräfte 

in der Regel Dozenten der Hochschule herbeigezogen 
werden. Die Akademien der französischen Schweiz 
weichen darin von einander ab, dass Genf allein eine 
medizinische Fakultät besitzt und dass an der Akademie 
in Lausanne auch eine technische und eine pharma
zeutische Abtheilung besteht. Die Zahl der Studirenden 
und Auditoren an diesen 6 höchsten kantonalen Unter
richtsanstalten steigt auf circa 1600. 

6 
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1 

Zürich. 
Theologische Fakulät . . . . . . 
Staatswissenschaftliche Fakultät . . 
Medizinische Fakultät . . . . . . 
Philosophische Fakultät \ . . . . 

Bern, 
Theologische Fakultät (protestantisch) 

(katholisch) . ! 
Staatswissenschaftliehe Fakultät . . 
Medizinische Fakul tä t . . . ' . . . - . . ; 
Philosophische Fakultät . . . . . . 
Thierarzneischule . . . : . . . • 

Basel 
Theologische Fakultät 
Staatswissenschaftliche Fakultät . . 
Medizinische Fakultät . . , . . 
Philosophische Fakultät . - . ; ; . 

Waadt, 
Lettres 
Sciences . . 
Pharmacie . . . . . . . ... . 
Technique . . . 
Théologie . . . . 
Droit . . . . . . . . . . . 

Neuenbürg. 
Lettres . . . .... . . . . . . 
Sciences 
Théologie 
Droit ' 

Genf. 
Lettres 
Philosophie ; 
Droit 
Théologie . . . . - . . . . . -. 
Médecine . . . •. . . , . .... . . I 
Sciences . . . . . . . . . . " | 

- • - . .• ' 1 
i 
i 

! 
Bemerkung. Die Zahl der Nichtimmatrikulirte 

beigesetzt. 
» Z ü r i c h : Die Lehramtskandidate 

1 

j Z u h ö r e r . 

Sommer. | Winter. 
1 ! 

12 
42 (6) 

182 (4) 
113 (15) 

' 28 
13 
82 

126 
113 

16 

— 

36 
19 
62 

82 <34) 

— 

. — . 

\ w.. 
I 

31 (28) 
22 (16) 

: 2 (2) 
1 3 (3) 

— 

66 (41) 
14 (6) 
61 (24) 
25 (7) 
59 (7) 
44 (17) 

269(102) 

4° 
29 (11) 

200 (11) 
132 (26) 

371 (48) 

19 
17 

102 (3) 
134 (1) 
121 (94) 

17 

410 (98) 

50 
24 
74 
77 (32) 

225 

44 (40) 
24 (6) 
25 (14) 
60 (9) 
19 (3) 
60 (44) 

232 (116) 

33 (29) 
19 (14) 
13 (4) 

9 (9) 

74 (56) 

98 (75) 
12 (5) 
62 (26) 
27 (8) 
71 (16) 
71 (39); 

341 (169) 

D o z e n t e n . 

Professoren. 

OrdeiÜick 

6 
7 

10 ' 
17 

40 

5 
& 
5 
9 

11 
4 

40 

— 

— 

• 

21 

Awwrerd. 

., 2 

7 

9 

-v 2 

3 

/ 5 
1 

11 

— 

— 

— 

Hetorarprot 

— 

— 

1 

..;, - 3 . 

4 

— 

— 

..— 

16 | -

i -~ 

fc • . T . 

— -̂  

_ 

— 

i ~~ 

i 
i - - • -

Privat
dozenten; 

4 
3 
6 

25 

38 

1 

13 
16 

5 

35 

— 

— 

~ 

3 

— 

— 

i • 

- | :~ j -

TOTAL. 

10 
10 
18 
49 

87 

6 
6 
7 

26 
35 
10 

90 

8 
6 

17 
23 

54 

— 

40 

r" ' — 

— 

— 

; 

n. welche in der Gesammtzahl inbegriffien and, wurden in Klammern 

Û sind an der philosophischen Fakultät immatrikulirt. 
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ZusajHunieiistelli u n g für d a ^ ^ W i n t e r s e m e s t e r . 

_ „ ™ . 

Zürich 

Bern 
Basel 
Waadt 

Neuenbürg 
Genf 

Zuhörer. 

371 (48) 
410 (98) 
225 (32) . 
232 (116) 

---- Z4-~<56) 
341 (169) 

Dozenten..̂  _ 

87 
90 
54 
40 

... _.. . . . .-. .- .. 

— 

. ̂ Durchschnitt auf einen Dozenten. 

4,3 

4,5 

4.2 
5,8 
-^- - .. 

— 

1653 (519) L 

l^requenzr^erliälti i isse 
nach der Heimat der immatrikulirtèn Studirenden in °/0. 

Zürich «- . ; 

Bern . . . 

Basel . . . 

Genf . . . 

S o m m e r * 

Kantorte
angehörige. 

24 

58 

30 

JJebrige 
Schweizer. 

44 

33 

26 

Ausländer. 

32 

9 

44 

TOTAL. 

•-•- i o o ; 

100; 

100 

•A _r W i n t e r. i 

Kantons
angehörige. 

27 

52 

27 

33 

Uebrige 
Schweizer. 

50 

38 

57 

27 

Ausländer. 

23 

10 

16 

40 

TOTAL. 1 

- 100 ' 

100 

• 100 

loa-

Sechster Abschnitt. 

Oekonomisches. 

Die ökonomischen Verhaltnisse und namentlich die 
finanziellen Opfer, welche Staat und Gemeinden für das 
Unterrichtswesen jährlich bringen, werden wohl aus dem 
Grunde in den Beziehten mehr nur zufällig berührt, weil 
diese Ausgaben, wenigstens soweit sie.den Staat betreffen, 
m den Staatsrechnungen zu finden sind. Mit Hülfe der 
jüngst in dem statistischen Handbuch der Schweiz von 
Chatelanat veröffentlichten Erhebungen hätten diese An
gaben mehrfach ergänzt werden können; aber der Zweck 
dieser Arbeit ist vielmehr der, auf die Lücken in den 
kantonalen Jahresberichtersattungen hinzuweisen und eine 
einheitlichere Gestaltung derselben anzubahnen, und es 

durfte daher kein anderes Material benutzt werden, als 
das in den Jahresberichten gebotene. Wenn den Kan
tonen nicht zuzumuthen ist, dass auch im Rechenschafts
bericht die finanziellen Schul Verhältnisse zur Behandlung 
kommen, so dürften doch vielleicht die Hauptposten der; 

Ausgaben für das Unterrichtswesen angegeben werden, 
damit dieser nicht unwesentliche Punkt der Bericht- ; 
erstattung nieht an die zweite nicht minder schwerfallige 
Maschine der Rechnungsstellung aller 25 Kantone ge
bunden ist. Schwieriger sind in den meisten Kantonen; 
die Ausgaben der Gemeinden festzustellen, und es wird 
hiefür kaum zu vermeiden sein, dass sich die verschiedenen 
Erziehungsdepartemente die einzelnen Schulrechnungen 
oder wenigstens Rechnungsauszüge von den Gemeinden 
einreichen lassen. 
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i Uebersicht Ober die Schulfoiid; und Schulausgaben. 

Kantone. 

Zürich 

1 Bern 

Luzern ! 

Uri 

, _ J3chwjz — -_ _- -̂ ^ i 

i Obwalden . . \ V . 

\ NidwaWen . . . . 

Glarus .- - -. --.- - . - . . 

Zug 

Freiburg . . . . . j 

Solothnrn 

\ Baselstadt . . . 

Baselland . . . . 

Schaffhansen . . . . 

Appenzell A.-Bh. . 

Appenzell I.-Eh. 

St. Gallen . . . . 

Graubünden . . . . 

Aargan . . . . ... 

Thurgau . . . . 

Têssin . . . : . . 

Waadt . . . . . . 

Wallis. . ..-.., 

-Neuenbürg . . . 

Genf . . . . . 

i -
! 

Primar-

schulfonds. 

Fr. 

6,085,982 

— 

— 

.. — -• 

^492 ,451 

174,482 

".""' — 

1,103,-568 

471,794 

3,503,453 

— 

— 

662,481 

— 

• — 

— 

5,730,709 

— 

5,715,999 

5,253,790 

. —' 

— 

• — 

: • • - ' — • 

Sekundär-

schnlfonds. 

Fr. 

547,048 

— 

: ^ i . : ' 

• • - * - • • • • 

..,..—.... — 

— 

— 

- àMi5 
— ; 

— ' 

116,108 

— 

596,715 

— 

— 

— 

2,923,715 

— 

: —\ 

* — 

— 

' — 

. . — - • • 

' • • — " • -

1 ' . •• 

Ausgaben 
für 

das Volks
schulwesen. 

Ausgaben 
für das 
höhere 

Unterrichts
wesen. - -

Fr. 1 Fr. 

1,021,812 

-

260, Höh 

' j : - - : . : 

_a25^7â 
24,389 

— 

2£2,146~ 

i 92,040 

587,935 

— 

• • • : • — 

~ 

— 

— 

1,926,802 

53,970 

-.-.-—-

— 

' ' • " — 

1,074,467 

141,985 

" : • > " ' • • — l 

- ; 

718,891 

— 

M 110,68t 

. • • — : . ; • • " • • 

~ ™ — - . 

~~ 

" 

1;. — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—-

. — . " 

, . — .-

—, 

" • " ' - : — ; 

, — . .. 

Total. 

Fr. 

1,740,703 

— 

— 
j - > _ _ _ • 

_-,--.—__. 

— 

.— "' 

" 

•;- — 

;:- — 

—. . 

— 

— 

— 

— 

—' 

;— 
. - . : _^ -- , • 

559,8^6 

— 

221,160 

— ^ 

: - . • — . : -

874,5*1 

Bemerkungen 

zu den Ausgaben. 

. 

Staat. 

Staat. 

n- Staat und Gemeinden .̂.......... w ._ 

Gemeinden. 

; : • : « • • - : . : 

Staat und Genieindenr *~~—* •* -

: Staat nnd Gemeinden. 

Staat nnd Gemeinden. 

Primarschulgemeinden. 

Staat an die Lehrerbesoldungen. 

Staat. • 

Staat. 

Staat und Gemeinden. 

Lehrexbesoidungen. , 

Staat und Gemeinden. br - -

- , • : " - - • - • : • - . - . - - - . V i 

2. Stipendien. 

Es ist ein erfrenliches Zeichen, dass 13 Kantone, 
welche die Stipendienfrage berühren, zusammen eine 
Summe von über Fr. 200,000 dafür verwenden, weniger 
bemittelten Schülern die Wohlthat einer höhern Schul
bildung zu Theil werden zu lassen. Wenn auch einige 

der übrigen Kantone in dieser Beziehung von Staatswegen 
keine Opfer bringen, sondern die Bethätiguitg seien' gé^ 
meixmützig'en Sinns Privateti und Gesellschaften anheim^ 
geben, so darf doch kein Zweifel bestehen, dass die in 
unserm Vaterland für diesen schönen Zweck verwendete 
Summe in Wirklichkeit das Ergebniss der unten folgen
den Zusammenstellung noch bedeutend übersteigt. 
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Zahl 
der 

Säperäei. 

Mini-

mimi. 

Maxi

mum. 
Total. S u m m a . 

Zürich. : 
HocHschule und Ausland 

Sekundarlehrerbildung . 

Lehrer- und Lehrerinnenbildung 

Polytechnikum . . -• * 

Musikschule . . ì •••• 

Mittelschulen 

Vorbereitung für höhere Anstalten 

Sekundarschüler . . . . 

Bemerhmg. Dazu kommen far Hochschule und Mittelschulen 
eine bedeutende Anzahl von Freiplätzen. 

Bern. 
Mushafenstiftung 779,705 Fr . ; Schulseckelfond 107,595 Fr . ; 

-Hallerstiftung, gegründet ; am 12. Dezember 1877 zur 

Unterstützung von Studjrenden der Naturwissenschaften. 

Lxizoni. 
Hochschulen . . . ; . . . . . . 

Kantonsschule . . ; . . . . . 

Lehrerbildung 

Sri. 
Kantonsschule 

Lehrerbildung 

Schwyz, 7-

Nidwaiden. — 

Obwalden. — 

Slams. 
Höhere Lehranstalten 

j Lehrerbildung 

Zug. 
Lehrerbildung 

Freiburg. 
'/•_ Lehrerbildung 

Solothurn. — 

Uebertrag 

23 
19 

148 
13 

1 
38 

5 

Fr. 

200 
200 
100 
200 

100 
150 

Fr. 

800 
450 
500 
400 

400 
400 

14 

2 

14 
24 

• Ü • • • - 7 

35 

100 

200 
200 

Fr. 

10,550, 

5,350 
51,840 

3,475 
200 

5,725 
1,350 

14,600. 

Fr. 

93,590 

$690 
~8,435 

960 

3öft 

;:A9,765 

i^éo 

4,300 
6,100 

10,400 

1,500 

2,900 

129,415 



4fr 

] Zahl 
der Mini

mum. 
Maxi
mum* 

Total. Summa. 

Baselstactt. 
Hochschule . . . 

Pädagogium . 

Gewerbeschulen . . 

Humanistisches Gymnasium 

Realgymnasium . 

Realschulen . 

Uebertrag 

Bemerkung. Dazu kommt «Schulertuch» für dürftige Schüler 
und for eine grosse Anzahl ganzer oder theilweiser Erlass des 
Schufeeides. T 

BasellancL 
Hochschulen 
Mittelschulen 

Lehrerbildung 

Schaffhaosen. 
4 Gjmnasiasten und 2 Seminarzöglinge erhielten Stipendien. 

Appenzell L-Bh. — 

Appenzell A.-BL 
9 Seminarzöglinge erhielten Stipendien. 

Si Salles. 
Kantonsschule 

GraubfindexL — 
Aargatu 

Kantonsschule 

Seminar Wettingen . . . . . . . . 

Lehrerinnenseminar Aarau 

Thnrgan. 
Kantonsschule . . . . . . . . . 

Lehrerbildung . . . 

Bemerkung. An der Kantonsschule noch Erlass des Schulgeldes 
und l/t, Vi,.*/** 3/b Freitische im Konvikt. 

Tesön.. 
59 Seminarzöglinge wurden mit Staatsstipendien unterstützt. 

Waadt. 
An 163 Seminarzöglinge und 13 Konvikte (Pensions officielles) 

wurden St&atsunterstützungen verabreicht im Betrage von 

Wallis. • -

Neuenbürg. 
Gymnasium . . . . . . . . 

öen£ — 

44 

7 

17 

69 

205 

no 

4 

3 

19 

12 

13 

23 

60 

14 

Fr. 

50 

100 

70 

100 

Fr. 

100 

250 

220 

200 

Fr: 

5,252 

456 

768 

1,650 

3,736 

710 

129,415 

1,720 

322 

3,655 

2,550 

6,902 

3,000: 

1,020 

8,400 
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Siebenter Abschnitt. 
Wichtiger« Beschlüsse Ton Erziehimgsdeparte-

- meliteli, Sclralbehorden oder Gemeinden. 

1. Pädagogisches. 

Bei BehandioDg wichtiger Fragen in der Landes-
sehulkommission soll ans jedem Ortsschulrathe ein von 
diesem selbst gewähltes Mitglied beigezogen werden-(Ap
penzell L-Bh.) 

Lehrer, ^elehe sich über 1 Jabr Lehramt an einer 
öffentlichen Schule im Kanton oder anderwärts befriedi
gend ausweisen und im Besitze der herwärtigen Wanl-
f&higkeit sind, konneil definitiv angestellt werden (Aargau). 

Mit Beginn des Schuljahrs 1877/78 wurde in alten 
Primär- und Mittelschulen eine einheitliche Schulschriffe 
eingeführt (Baselstadt). -

Es werd^ die nëthigen Vorarbeiten getroffen zur 
Erstellung eines staatlichen Lehrmittels für das Hand
zeichnenin der .Volksschule (Zurich). 

Den Kindern, welche nach vollendetem 7. Schuljahr 
bïs zum Eintritt in die Fabrik noch in der Schule ̂ za 
verbleiben wünschen, wird der Besuch der obersten Klasse 
<ter Primarschule gestattet (Glaras). 

Die pädagogischen Fächer am Seminar dürfen anch 
von Mädchen besucht werden, sofern sie die nöthijge Vor
bildung hiezu besitzen (̂Grraubünden). ; 

Einer. erwachsenen Tochter wurde die Bewilligung 
zur Theilnahme am Chemie-Unterricht der Kantonsschule 
ertheilt (Schaffhausen). 

In -einem Kreissehreiben wurde die Lehrerschaft :an-
gelegentliehst 'ersucht, mit unermüdlicher Konsequenz die 

Grundbedingungen for das körperliche Wohlbefinden der 
ihr anvertrauten Kinder zu überwachen (Richtige Be
stuhlung, Ventilation der Schulzimmer, Lüftung in den 
Pausen, richtige Beleuchtung der Schultische, gerade 
Körperhaltung, Reinhaltung der Zimmer, Treppen und 
Aborte* sowie der Kleider uni des Korpers der Kinder) 
(St. Gallen). 

2. Konfessionelles. 

In einigen paritätischen-Kantonen ist in mehreren 
Gemeinden die Verschmelzung der konfessionell getrennten 
Sehuleiß m eine èmhekfiche GLemeindesehule durchgeführt 
worden. Nachdem^ êr Kantonsschulratìi Glarus vergebliche 
Anstrengungen gemacht hatte, eine Verschmelzung von 
kathol i sch und e v a n g e l i s c h Ne t s ta l l auf dem 
Wege gütlicher Verembarung zu erzielen, wurde die Ver
einigung durch einen Landsgemeindebeschluss auf dem 
Wege "des gesetzlichen Zwangs erwirkt. Leichter ging 
es mit der Verschmelzung von k a tbol is eh und re-
formirt Glarus, welche durch Gememdebeschluâs zu 
Stande kam. Auf dieselbe Weise geschah die Vereinigung 
der katholischen und reformirien Korporation der Ge
meinde Almens im Kanton Graubünden. Dfe ^übrigen 
paritätischen Gemeinden des letztern Kanfens wurden 
duich ein Kreisschreiben des Erziehungsrathes eingeladen, 
innert angesetzter Frist zu berichten, welche Vorketómgen 
and Anordnungen, sie za: treffen gedenken, um den Arti
keln 27 und 49 för1 Bundesverfassung, das öffentliche 
Schulwesen betreffend, ein Genüge zu leisten. Eine von 
den Katholiken angestrebte Fusion der beiden konfessio
nellen Schulgemeinden der Stadt St. Gal len misslang 
für einmal in Folge der Ungeneigtheit der Evangelisehen. 


